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Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

Kapitel 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1  Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Natur und Landschaft sind als Lebensgrundlagen des Menschen so-

wie aufgrund ihres eigenen Wertes auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 

so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 

wiederherzustellen, dass

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 

Naturgüter,

3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und 

Lebensräume sowie die biologische Vielfalt,

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 

Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind.

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage   für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verant  -  
wortung für die künftigen   Generationen im besiedelten und unbesiedelten   
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt,      

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein  -  
schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von   
Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent-
wicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft (allgemeiner Grundsatz).

§ 1a  Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entspre-



(1) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind ins-

besondere nach Maßgabe folgender Grundsätze zu verwirklichen, 

soweit es im Einzelfall zur Verwirklichung erforderlich, möglich und 

unter Abwägung aller sich aus den Zielen nach § 1 ergebenden An-

forderungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen 

der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist:

1. Der Naturhaushalt ist in seinen räumlich abgrenzbaren Teilen so 

zu sichern, dass die den Standort prägenden biologischen Funktio-

nen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen er-

halten, entwickelt oder wiederhergestellt werden.

2. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam und 

schonend zu nutzen. Der Nutzung sich erneuernder Naturgüter 

kommt besondere Bedeutung zu; sie dürfen nur so genutzt werden, 

dass sie nachhaltig zur Verfügung stehen.

3. Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Natur-

haushalt erfüllen können. Natürliche oder von Natur aus geschlosse-

ne Pflanzendecken sowie die Ufervegetation sind zu sichern. Für 

nicht land- oder forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden, 

deren Pflanzendecke beseitigt worden ist, ist eine standortgerechte 

Vegetationsentwicklung zu ermöglichen. Bodenerosionen sind zu 

vermeiden.

4. Natürliche oder naturnahe Gewässer sowie deren Uferzonen, na-

türliche Rückhalteflächen und Feuchtgebiete, insbesondere sumpfi-

ge und moorige Flächen, Verlandungszonen, Altarme von Gewäs-

sern, Teiche und Tümpel sind zu erhalten, zu entwickeln oder wie-

derherzustellen. Ein Ausbau von Gewässern soll, soweit er erforder-

lich ist, so naturnah wie möglich erfolgen. Unterhaltungsmaßnah-

chend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen ein-
schließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwi-
schen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiede-
lungen zu ermöglichen,

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bioto-
pen und Arten entgegenzuwirken,

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und 
geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu 
erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dyna-
mik überlassen bleiben.

(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts sind insbesondere

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hin-
blick auf die prägenden biologischen Funktionen, Stoff- und Ener-
gieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen; Naturgü-
ter, die sich nicht erneuern, sind sparsam und schonend zu nut-
zen; sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden, 
dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen,

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt er-
füllen können; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu 
renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen,

3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewah-
ren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik 
zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe 
Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhal-
teflächen; Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder na-
turnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden Grund-
wasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags- Ab-
flusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege Sorge zu tragen,
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men an Fließgewässern sind unter Beachtung der Erfordernisse des 

Hochwasserschutzes auf das wasserwirtschaftlich Erforderliche zu 

beschränken; dabei sind die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu berücksichtigen. Änderungen des Grundwas-

serspiegels, die zu einer Zerstörung oder nachhaltigen Beeinträchti-

gung schutzwürdiger Biotope führen können, sind zu vermeiden; un-

vermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen.

5. Schädliche Umwelteinwirkungen sind auch durch Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege gering zu halten; 

empfindliche Bestandteile des Naturhaushalts dürfen nicht nachhal-

tig geschädigt werden.

6. Beeinträchtigungen des Klimas sind zu vermeiden; hierbei kommt 

dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere 

durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien, besondere Be-

deutung zu. Auf den Schutz und die Verbesserung des Klimas, ein-

schließlich des örtlichen Klimas, ist auch durch Maßnahmen des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege hinzuwirken. Wald und sons-

tige Gebiete mit günstiger klimatischer Wirkung sowie Luftaus-

tauschbahnen sind zu erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustel-

len.

7. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei 

Abgrabungen und Aufschüttungen sind dauernde Schäden des Na-

turhaushalts und Zerstörungen wertvoller Landschaftsteile zu ver-

meiden. Unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher Sukzession, 

Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder 

Rekultivierung auszugleichen oder zu mindern.

8. Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flä-
chen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung 
wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustausch-
bahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung ins-
besondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 
kommt eine besondere Bedeutung zu,

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften so-
wie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre je-
weiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten,

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür 
geeigneten Flächen Raum und Zeit zu geben.

(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewah-
ren,

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Be-
schaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten 
und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu ma-
chen.

(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind 
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme 
bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im be-
planten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen 
vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen 
im Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorha-
ben sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, 
dass die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der Landschaft sowie 
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering wie 
möglich gehalten werden. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von 
Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Aufschüttungen sind dauernde 
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haushalts ist die biologische Vielfalt zu erhalten und zu entwickeln. 

Sie umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und Lebensgemeinschaf-

ten, an Arten sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten.

9. Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensge-mein-

schaften sind als Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und 

historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Biotope und 

ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu 

entwickeln oder wiederherzustellen.

10. Auch im besiedelten Bereich sind noch vorhandene Naturbe-

stände wie Wald, Hecken, Wegraine, Saumbiotope, Bachläufe, Wei-

her sowie sonstige ökologisch bedeutsame Kleinstrukturen zu erhal-

ten und zu entwickeln.

11. Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer Bedeutung für den Natur-

haushalt und für die Erholung insgesamt und auch im Einzelnen in 

der dafür erforderlichen Größe und Beschaffenheit zu sichern und 

zu erhalten. Nicht mehr benötigte versiegelte Flächen sind zu rena-

turieren oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zu-

mutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen.

12. Bei der Planung von baulichen Anlagen, Verkehrswegen, Ener-

gieleitungen und ähnlichen Vorhaben sind die natürlichen Land-

schaftsstrukturen zu berücksichtigen. Verkehrswege, Energieleitun-

gen und ähnliche Vorhaben sollen so zusammengefasst werden, 

dass die Zerschneidung und der Verbrauch von Landschaft so ge-

ring wie möglich gehalten werden.

13. Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch 

wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Men-

schen zu sichern. Ihre charakteristischen Strukturen und Elemente 

Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller Landschaftstei-
le zu vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher Sukzession, Rena-
turierung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivie-
rung auszugleichen oder zu mindern.

(6) Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich 

ihrer Bestandteile, wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grün-

züge, Wälder und Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen, Fluss- und 

Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewässer, 

Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte 

Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße 

vorhanden sind, neu zu schaffen.
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sind zu erhalten oder zu entwickeln. Beeinträchtigungen des Erleb-

nis- und Erholungswerts der Landschaft sind zu vermeiden. Zum 

Zweck der Erholung sind nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeig-

nete Flächen zu schützen und, wo notwendig, zu pflegen, zu gestal-

ten und zugänglich zu erhalten oder zugänglich zu machen. Vor al-

lem im siedlungsnahen Bereich sind ausreichende Flächen für die 

Erholung bereitzustellen. Zur Erholung im Sinne des Satzes 4 gehö-

ren auch natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigungen 

in der freien Natur.

14. Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von beson-

derer Eigenart, einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für 

die Eigenart oder Schönheit geschützter oder schützenswerter Kul-

tur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu erhalten.

15. Das allgemeine Verständnis für die Ziele und Aufgaben des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege ist mit geeigneten Mitteln zu 

fördern. Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege ist ein frühzeitiger Informationsaustausch mit Betroffenen und 

der interessierten Öffentlichkeit zu gewähr-leisten.

(2) Die Errichtung des Europäischen ökologischen Netzes „Natu-

ra 2000 “ ist zu fördern. Sein Zusammenhalt ist zu wahren und, auch 

durch die Pflege und Entwicklung eines Biotopverbundes, zu ver-

bessern. Der Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse und der europäischen Vo-

gelarten, insbesondere in den zum Netz „Natura 2000 “ gehörenden 

Gebieten, ist zu überwachen. Die besonderen Funktionen der zum 

Netz „Natura 2000“ gehörenden Gebiete sind zu erhalten und bei 

unvermeidbaren Beeinträchtigungen soweit wie möglich wiederher-

zustellen.

§ 2 Abs. 6
(6) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Erziehungs-, 
Bildungs- und Informationsträger klären auf allen Ebenen über die Be-
deutung von Natur und Landschaft, über deren Bewirtschaftung und 
Nutzung sowie über die Aufgaben des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auf und wecken das Bewusstsein für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft.

§ 2 Abs. 5
(5) Die europäischen Bemühungen auf dem Gebiet des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege werden insbesondere durch Aufbau und 
Schutz des Netzes „Natura 2000" unterstützt. Die internationalen Bemü-
hungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
werden insbesondere durch den Schutz des Kultur- und Naturerbes im 
Sinne des Übereinkommens vom 16. November 1972 zum Schutz des 
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Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 1977 II S. 213, 215) unterstützt.

§ 1b  Biotopverbund 

(1) Im Freistaat Sachsen wird ein landesweites Netz verbundener 

Biotope (Biotopverbund) geschaffen und dauerhaft erhalten, das 

mindestens 10 Prozent der Landesfläche umfassen soll. Der Biotop-

verbund dient der nachhaltigen Sicherung heimischer Tier- und 

Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebens-

räume und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wieder-

herstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechsel-

beziehungen.

(2) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungs-flä-

chen und Verbindungselementen, die nach ihrer ökologischen Be-

deutung, Flächengröße und Lage zur Verwirklichung der Ziele des 

Biotopverbundes geeignet sind, wobei bestehende Verbindungsflä-

chen und Verbindungselemente einbezogen und entsprechend der 

Zielstellung erweitert werden.

(3) Bei der Auswahl von Flächen für den Biotopverbund ist vorrangig 

auf solche Flächen zurückzugreifen, die bereits rechtlich gesichert 

sind, insbesondere durch

1. planungsrechtliche Sicherung,

2. Ausweisung von Gebieten nach § 15 Abs. 1,

3. Flächen, die zum Europäischen Netz „Natura 2000 “ gehören,

4. gesetzlich geschützte Biotope oder

§ 20 

Allgemeine Grundsätze

Es wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das 
mindestens 10 Prozent der Fläche eines jeden Landes umfassen soll  

§ 21 

Biotopverbund, Biotopvernetzung

(1)Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Popula-
tionen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebens-
stätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, 
Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer 
Wechselbeziehungen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusammen-
hangs des Netzes „Natura 2000" beitragen.

(2)Der Biotopverbund soll länderübergreifend erfolgen. Die Länder 
stimmen sich hierzu untereinander ab.

(3)Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen 
und Verbindungselementen. Bestandteile des Biotopverbunds sind

1. Nationalparke und Nationale Naturmonumente,

2. Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und Biosphärenreser-
vate oder Teile dieser Gebiete,

3. gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30,

4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich solcher des Natio-
nalen Naturerbes, des Grünen Bandes sowie Teilen von Land-
schaftsschutzgebieten und Naturparken,

wenn sie zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zieles geeignet sind.

(4)Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbin-
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5. Gewässerrandstreifen im Sinne des § 50 Abs. 2 des Sächsischen 

Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 482), das zuletzt durch Arti-

kel 4 des Gesetzes vom 10. April 2007 (SächsGVBl. S. 102, 108) 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Die erforderlichen Biotopverbundflächen werden in der erforderli-

chen Größe durch langfristige Vereinbarungen (Vertragsnatur-

schutz), durch planungsrechtliche Festlegungen, Ausweisung geeig-

neter Gebiete im Sinne des § 15 Abs. 1 oder andere geeignete 

Maßnahmen rechtlich gesichert, um einen Biotopverbund dauerhaft 

zu gewährleisten. Planungen und Konzepte für den Biotopverbund 

sollen in den Plänen gemäß § 5 Abs. 4 und § 6 sowie in den Fach-

beiträgen gemäß § 5 Abs. 1 in geeigneter Weise dargestellt werden.

(5) Die Einrichtung des Biotopverbundes soll länderübergreifend ab-

gestimmt werden.

dungselemente sind durch Erklärung zu geschützten Teilen von Na-
tur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch planungsrecht-
liche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen 
oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um den Bio-
topverbund dauerhaft zu gewährleisten.

(5)Unbeschadet des § 30 sind die oberirdischen Gewässer ein-
schließlich ihrer Randstreifen, Uferzonen und Auen als Lebensstät-
ten und Biotope für natürlich vorkommende Tier- und Pflanzenarten 
zu erhalten. Sie sind so weiterzuentwickeln, dass sie ihre großräumi-
ge Vernetzungsfunktion auf Dauer erfüllen können.

§ 1c  Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

ist die besondere Bedeutung einer natur- und landschaftsverträgli-

chen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kul-

tur- und Erholungslandschaft zu berücksichtigen.

(2) Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ermit-

telt landesweit oder naturraumbezogen die zwingend erforderliche 

Mindestdichte der zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen linea-

ren und punktförmigen Landschaftsstrukturelemente, wobei eine 

räumlich ausgewogene Verteilung der Landschaftsstrukturelemente 

      § 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft     

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

ist die besondere Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und 

Erholungslandschaft zu berücksichtigen.

§ 21 Biotopverbund, Biotopvernetzung

(6) Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von der Landwirtschaft 

geprägten Landschaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche li-

neare und punktförmige Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine 
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angestrebt werden soll und vorhandene Biotopvernetzungsstruktu-

ren, insbesondere Wald, Waldsäume, Alleen, Fließgewässer, soweit 

möglich zu berücksichtigen sind. Die erforderlichen Landschaftss-

trukturelemente werden, soweit maßstäblich und inhaltlich geeignet, 

in der Landschaftsplanung dargestellt. Insbesondere dann, wenn die 

ermittelte Mindestdichte unterschritten wird, sind geeignete Maßnah-

men wie Förderprogramme, langfristige Vereinbarungen, land-

schaftspflegerische Maßnahmen, planungsrechtliche Vorgaben und 

andere geeignete Instrumente zur Mehrung der Fläche, die von 

Landschaftsstrukturelementen im Sinne von Satz 1 eingenommen 

wird, zu ergreifen.

(3) Die Landwirtschaft hat neben den Anforderungen, die sich aus 

den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und aus § 17 

Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Boden-verände-

rungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzge-

setz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I 

S. 3214) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, er-

geben, insbesondere die folgenden Grundsätze der guten fachlichen 

Praxis zu beachten:

1. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirtschaftung 

standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit 

und langfristige Nutzbarkeit der Flächen gewährleistet werden.

2. Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschafts-

strukturelemente sind zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermeh-

ren.

3. Bei der Tierhaltung sind schädliche Umweltauswirkungen zu ver-

meiden.

sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichen-

dem Maße vorhanden sind, zu schaffen (Biotopvernetzung).

§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderun-
gen, die sich aus den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und 
aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, insbeson-
dere die folgenden Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten:

1. die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die 
nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der 
Flächen muss gewährleistet werden;

2. die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, 
Fauna) darf nicht über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertra-
ges erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden;

3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftsele-
mente sind zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren;

4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflan-
zenbau zu stehen und schädliche Umweltauswirkungen sind zu 
vermeiden;

5. auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, 
auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moor-
standorten ist ein Grünlandumbruch zu unterlassen;
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4. Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungs-gebie-

ten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moor-

standorten ist ein Umbruch von Dauergrünland zu unterlassen.

5. Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche wie Boden, Wasser, 

Flora, Fauna darf nicht über das zur Erzielung eines nachhaltigen 

Ertrages erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden.

(4) Die gute fachliche Praxis der Forst- und Fischereiwirtschaft re-

geln die Vorschriften des Sächsischen Waldgesetzes und des Säch-

sischen Fischereigesetzes in der jeweils geltenden Fassung. 2

6. die Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln hat nach 
Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechts zu erfolgen; eine 
Dokumentation über den Einsatz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln ist nach Maßgabe des § 7 der Düngeverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2007 (BGBl. I 
S. 221), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Februar 2009 
(BGBl. I S. 153) geändert worden ist, und § 6 Absatz 4 des Pflan-
zenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Mai 1998 (BGBl. I S. 971, 1527, 3512), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 5. März 2008 (BGBl. I S. 284, 1102) geändert 
worden ist, zu führen.

(3) Bei der forstlichen Nutzung des Waldes ist das Ziel zu verfolgen, 
naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu 
bewirtschaften. Ein hinreichender Anteil standortheimischer Forstpflanzen 
ist einzuhalten.

(4) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewässer 
sind diese einschließlich ihrer Uferzonen als Lebensstätten und Lebens-
räume für heimische Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. 
Der Besatz dieser Gewässer mit nichtheimischen Tierarten ist grundsätz-
lich zu unterlassen. Bei Fischzuchten und Teichwirtschaften der Binnen-
fischerei sind Beeinträchtigungen der heimischen Tier- und Pflanzenar-
ten auf das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß 
zu beschränken.

Die Regelungen des § 5 Abs. 3 und 4 

BNatSchG gehen den entsprechenden Vor-

schriften im Sächsischen Waldgesetz und 

Sächsischen Fischereigesetz vor. Die Rege-

lungen des § 5 Abs. 3 sind bereits im Sächs-

WaldG verankert, so dass sich an der 

Rechtslage nichts ändert.

§ 2  Aufgaben und Pflichten der Allgemeinheit und der 
öffentlichen Hand 

(1) Jeder soll nach seinen Möglichkeiten durch sein Verhalten zur 

Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass Natur und 

Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar be-

einträchtigt werden.

§ 2 Verwirklichung der Ziele 

(1) Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, 
dass Natur und Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unver-
meidbar beeinträchtigt werden.
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(2) Der Freistaat, die Landkreise, die Gemeinden sowie die sonsti-

gen juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben im Rah-

men ihrer Zuständigkeit die Grundsätze und Ziele des Naturschut-

zes, der Landschaftspflege und der Erholungsfürsorge zu berück-

sichtigen und mit den Naturschutzbehörden zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben wirksam zusammenzuarbeiten. Insbesondere sollen die Ge-

bietskörperschaften die Ziele des Biotopverbundes im Rahmen ihrer 

Flächennutzungspolitik unterstützen und geeignete Maßnahmen zur 

Errichtung des Biotopverbundes im Sinne des § 1b ergreifen.

(3) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Be-

sitz der öffentlichen Hand sind die Ziele und Grundsätze des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege in vorbildlicher Weise zu erfül-

len. Für den Naturschutz und die Landschaftspflege besonders wert-

volle Flächen sollen vorrangig für Zwecke des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zur Verfügung gestellt und, soweit angemes-

sen, in ihrer ökologischen Funktion nicht nachteilig verändert wer-

den. Für den Erwerb solcher Flächen, die in Privateigentum stehen, 

sollen die in Absatz 2 Satz 1 genannten Körperschaften entspre-

chend ihrer Leistungsfähigkeit finanzielle Mittel bereitstellen.

(4) Wissenschaft und Träger von Bildung und Erziehung haben über 

Wirkungsweise und Bedeutung von Natur und Landschaft sowie die 

Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu infor-

mieren und das Verständnis für die Verantwortlichkeit des Men-

schen im Sinne von Absatz 1 zu fördern.

(5) Der Freistaat Sachsen führt im Rahmen seiner Zuständigkeiten 

in Abstimmung mit Bund und Ländern eine Umweltbeobachtung 

durch. Zweck der Umweltbeobachtung ist, den Zustand des Natur-

(2) Die Behörden des Bundes und der Länder haben im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu unterstützen.

(3) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu 
verwirklichen, soweit es im Einzelfall möglich, erforderlich und unter Ab-
wägung aller sich aus § 1 Absatz 1 ergebenden Anforderungen unterein-
ander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Na-
tur und Landschaft angemessen ist.

(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Be-
sitz der öffentlichen Hand sollen die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in besonderer Weise berücksichtigt werden.

(5) Die europäischen Bemühungen auf dem Gebiet des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege werden insbesondere durch Aufbau und 
Schutz des Netzes „Natura 2000" unterstützt. Die internationalen Bemü-
hungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
werden insbesondere durch den Schutz des Kultur- und Naturerbes im 
Sinne des Übereinkommens vom 16. November 1972 zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 1977 II S. 213, 215) unterstützt.

(6) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Erziehungs-, 
Bildungs- und Informationsträger klären auf allen Ebenen über die Be-
deutung von Natur und Landschaft, über deren Bewirtschaftung und 
Nutzung sowie über die Aufgaben des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auf und wecken das Bewusstsein für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft.

§ 6 Beobachtung von Natur und Landschaft

(1) Der Bund und die Länder beobachten im Rahmen ihrer Zuständigkei-
ten Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).  

(2) Die Beobachtung dient der gezielten und fortlaufenden Ermitt-
lung, Beschreibung und Bewertung des Zustands von Natur und Land-
schaft und ihrer Veränderungen einschließlich der Ursachen und Folgen 
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haushaltes und seine Veränderungen, die Folgen solcher Verände-

rungen, die Einwirkungen auf den Naturhaushalt und die Wirkung 

von Umweltschutzmaßnahmen auf den Zustand des Naturhaushal-

tes zu ermitteln, auszuwerten und zu bewerten. Rechtsvorschriften 

über Geheimhaltung und Datenschutz bleiben unberührt.

dieser Veränderungen.

(3) Die Beobachtung umfasst insbesondere den Zustand von Land-
schaften, Biotopen und Arten zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtun-
gen, den Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen und Arten 
von gemeinschaftlichem Interesse einschließlich des unbeabsichtigten 
Fangs oder Tötens der Tierarten, die in Anhang IV Buchstabe a der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG 
(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, aufgeführt 
sind, sowie der europäischen Vogelarten und ihrer Lebensräume; dabei 
sind die prioritären natürlichen Lebensraumtypen und prioritären Arten 
besonders zu berücksichtigen.

(4) Die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder unterstüt-
zen sich bei der Beobachtung. Sie sollen ihre Beobachtungsmaßnahmen 
aufeinander abstimmen.

(5) Das Bundesamt für Naturschutz nimmt die Aufgaben des Bundes 
auf dem Gebiet der Beobachtung von Natur und Landschaft wahr, soweit 
in Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist.

(6) Rechtsvorschriften über die Geheimhaltung, über den Schutz perso-
nenbezogener Daten sowie über den Schutz von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen bleiben unberührt.

§ 2a  Vertragsnaturschutz 

(1) Bei der Durchführung der Maßnahmen dieses Gesetzes, des 

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz – BNatSchG) vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), 

zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 9. Dezember 

2006 (BGBl. I S. 2833), in der jeweils geltenden Fassung, und der 

aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften hat die Na-

turschutzbehörde zu prüfen, ob der Schutzzweck in gleicher Weise 

auch durch vertragliche Vereinbarungen oder die Teilnahme an ei-

§ 3 Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse, vertragliche 
Vereinbarungen, Zusammenarbeit der Behörden

(3) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
soll vorrangig geprüft werden, ob der Zweck mit angemessenem Auf-
wand auch durch vertragliche Vereinbarungen erreicht werden kann.  

(4) Mit der Ausführung landschaftspflegerischer und -gestalterischer 
Maßnahmen sollen die zuständigen Behörden nach Möglichkeit land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe, Vereinigungen, in denen Gemeinden 
oder Gemeindeverbände, Landwirte und Vereinigungen, die im Schwer-
punkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördern, 
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nem öffentlichen Programm zur Bewirtschaftungsbeschränkung 

oder zur naturschutzgerechten Bewirtschaftung (Bewirtschaftungs-

programm) erreicht werden kann. Nach Maßgabe der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel sind vertragliche Vereinbarungen und 

Bewirtschaftungsprogramme Verwaltungsakten dann vorzuziehen, 

wenn sie dem Schutzzweck in gleicher Weise dienen und nicht zu 

einer Verzögerung der Maßnahme führen.

(2) Stehen der ursprünglichen Nutzung nach Ablauf des Vertrages 

oder Beendigung der Teilnahme am Bewirtschaftungsprogramm 

Vorschriften dieses Gesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes oder 

aufgrund dieser Gesetze erlassene Vorschriften entgegen und ist 

die Wiederaufnahme der ursprünglichen Nutzung daher ausge-

schlossen, wird unter den Voraussetzungen der Vorschriften des 

Siebenten Abschnitts ein Ausgleich gewährt. Auf die den Vertrags-

nehmer privilegierenden Vorschriften in § 8 Abs. 4 Satz 1 und § 26 

Abs. 4 Satz 3 wird verwiesen.

(3) Durch vertragliche Vereinbarungen mit der Naturschutzbehörde 

sollen, insbesondere im Rahmen von Förderprogrammen, nach 

Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Maßnah-

men von geeigneten Privatpersonen, Betrieben, Personenvereini-

gungen, Naturschutzvereinen und Landschaftspflegeverbänden, Na-

turschutzstationen in kommunaler Trägerschaft oder der Natur-

schutzvereine gefördert werden, die der Verwirklichung von Zielen 

und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf 

bestimmten Grundflächen oder in bestimmten Gebieten dienen.

gleichberechtigt vertreten sind (Landschaftspflegeverbände), anerkann-
te Naturschutzvereinigungen oder Träger von Naturparken beauftra-
gen. Hoheitliche Befugnisse können nicht übertragen werden.

Entsprechende Regelungen finden sich in 

§14 Abs. 3 und § 30 Abs. 4 BNatSchG.

§ 3  Begriffe 

(1) Die Begriffsbestimmungen des § 10 Abs. 1 bis 5 BNatSchG fin-

§ 7 Begriffsbestimmungen

(1) Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen:
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den Anwendung.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten

1. Kernflächen 

Flächen, die aufgrund ihrer Größe und Ausstattung in besonderem 

Maße die nachhaltige Sicherung der heimischen und standorttypi-

schen Arten, Lebensräume und Lebensgemeinschaften gewährleis-

ten, 

2. Verbindungsflächen 

Flächen, die geeignet sind, den natürlichen Wechselwirkungen zwi-

schen verschiedenen Populationen von Tier- und Pflanzenarten, de-

ren Ausbreitung, dem genetischen Austausch oder Wiederbesiede-

lungs- oder Wanderprozessen in besonderem Maße zu dienen, 

3. Verbindungselemente 

flächenhafte, punkt- oder linienförmige verteilte Landschafts-ele-

mente, die in besonderem Maße geeignet sind, der Ausbreitung 

oder Wanderung von Arten zu dienen und die Funktion des Biotop-

verbundes zu unterstützen, 

4. Landschaftsstrukturelemente 

kleinräumige flächenhafte, punkt- oder linienförmige verteilte Ele-

mente, die sich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden, 

von diesen eingeschlossen sind oder diese randlich abgrenzen und 

die als Lebensstätte oder der Ausbreitung oder Wanderung von Ar-

ten der Agrarlandschaft dienen wie beispielsweise Saumstrukturen, 

Trittsteinbiotope; insbesondere Hecken, Feldgehölze, Feldgebü-

sche, Feldraine, Hochraine, Ackerrandstreifen, Tümpel, Gräben und 

Steinrücken, 

1. biologische Vielfalt

die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerart-
lichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemein-
schaften und Biotopen;

2. Naturhaushalt

die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen 
sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen;

3. Erholung

natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Frei-
zeiterleben einschließlich natur- und landschaftsverträglicher 
sportlicher Betätigung in der freien Landschaft, soweit dadurch die 
sonstigen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nicht beeinträchtigt werden;

4. natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse

die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Lebens-
raumtypen;

5. prioritäre natürliche Lebensraumtypen

die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) ge-
kennzeichneten Lebensraumtypen;

6. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

die in die Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtli-
nie 92/43/EWG aufgenommenen Gebiete, auch wenn ein Schutz 
im Sinne des § 32 Absatz 2 bis 4 noch nicht gewährleistet ist;

7. Europäische Vogelschutzgebiete

Gebiete im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (ABl. L 103 vom 24.4.1979, S. 1), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2008/102/EG (ABl. L 323 vom 3.12.2008, 
S. 31) geändert worden ist, wenn ein Schutz im Sinne des § 32 
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5. Dauergrünland 

Flächen mit mindestens fünf Jahre alter Vegetationsform (Wiese 

oder Weide) und relativ geschlossener Grasnarbe, die von einer 

Pflanzengemeinschaft aus Gräsern, Kräutern und Leguminosen ge-

bildet wird, 

6. Invasive Art 

eine gebietsfremde Art, deren Vorkommen den Naturhaushalt, Bio-

tope und Arten gefährdet. 

Absatz 2 bis 4 bereits gewährleistet ist;

8. Natura 2000-Gebiete

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vo-
gelschutzgebiete;

9. Erhaltungsziele

Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustands eines natürlichen Lebensraum-
typs von gemeinschaftlichem Interesse, einer in Anhang II der 
Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der 
Richtlinie 79/409/EWG aufgeführten Art für ein Natura 2000-Ge-
biet festgelegt sind.

(2) Für dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestimmungen:

1. Tiere

a) wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht herrenlos 
gewordene sowie tote Tiere wild lebender Arten,

b) Eier, auch im leeren Zustand, sowie Larven, Puppen und 
sonstige Entwicklungsformen von Tieren wild lebender Arten,

c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Ar-
ten und

d) ohne Weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten ge-
wonnene Erzeugnisse;

2. Pflanzen

a) wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewonnene so-
wie tote Pflanzen wild lebender Arten,

b) Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen von Pflan-
zen wild lebender Arten,

c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild lebender 
Arten und

Die Definition „Dauergrünland“ ist sollte in 

dieser Weise im Vollzug bis zur Neufassung 

des SächsNatschG weitere Beachtung fin-

den insbesondere beim Vollzug der Eingriffs-

regelung.
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d) ohne Weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender Arten 
gewonnene Erzeugnisse;

als Pflanzen im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Flechten und 
Pilze;

3. Art

jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; für 
die Bestimmung einer Art ist ihre wissenschaftliche Bezeichnung 
maßgebend;

4. Biotop

Lebensraum einer Lebensgemeinschaft wild lebender Tiere und 
Pflanzen;

5. Lebensstätte

regelmäßiger Aufenthaltsort der wild lebenden Individuen einer Art;

6. Population

eine biologisch oder geografisch abgegrenzte Zahl von Individuen 
einer Art;

7. heimische Art

eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet 
oder regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teilweise

a) im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder

b) auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt;

als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, 
wenn sich verwilderte oder durch menschlichen Einfluss eingebür-
gerte Tiere oder Pflanzen der betreffenden Art im Inland in freier 
Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als 
Population erhalten;

8. gebietsfremde Art

eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betref-
fenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren 
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nicht mehr vorkommt;

9. invasive Art

eine Art, deren Vorkommen außerhalb ihres natürlichen Verbrei-
tungsgebiets für die dort natürlich vorkommenden Ökosysteme, 
Biotope oder Arten ein erhebliches Gefährdungspotenzial darstellt;

10. Arten von gemeinschaftlichem Interesse

die in Anhang II, IV oder V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Tier- und Pflanzenarten;

11. prioritäre Arten

die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) ge-
kennzeichneten Tier- und Pflanzenarten;

12. europäische Vogelarten

in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 
1 der Richtlinie 79/409/EWG;

13. besonders geschützte Arten

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 
1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 
vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 
1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt 
durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 
8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind,

b) nicht unter Buchstabe a fallende

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführt sind,

bb) europäische Vogelarten,

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach 
§ 54 Absatz 1 aufgeführt sind;
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14. streng geschützte Arten besonders geschützte Arten, die

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2

aufgeführt sind;

15. gezüchtete Tiere

Tiere, die in kontrollierter Umgebung geboren oder auf andere 
Weise erzeugt und deren Elterntiere rechtmäßig erworben worden 
sind;

16. künstlich vermehrte Pflanzen

Pflanzen, die aus Samen, Gewebekulturen, Stecklingen oder Tei-
lungen unter kontrollierten Bedingungen herangezogen worden 
sind;

17. Anbieten

Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder zu kaufen und ähnli-
che Handlungen, einschließlich der Werbung, der Veranlassung 
zur Werbung oder der Aufforderung zu Verkaufs- oder Kaufver-
handlungen;

18. Inverkehrbringen

das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Ab-
geben an andere;

19. rechtmäßig

in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechtsvorschriften 
zum Schutz der betreffenden Art im jeweiligen Staat sowie mit 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des 
Artenschutzes und dem Übereinkommen vom 3. März 1973 über 
den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tie-
re und Pflanzen (BGBl. 1975 II S. 773, 777) - Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen - im Rahmen ihrer jeweiligen räumlichen 
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und zeitlichen Geltung oder Anwendbarkeit;

20. Mitgliedstaat

ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist;

21. Drittstaat

ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist. 

(3) Soweit in diesem Gesetz auf Anhänge der

1. Verordnung (EG) Nr. 338/97,

2. Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 
1991 zum Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der 
Einfuhr von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten aus 
Ländern, die Tellereisen oder den internationalen humanen 
Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden anwenden 
(ABl. L 308 vom 9.11.1991, S. 1),

3. Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG,

4. Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betreffend 
die Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jungrob-
ben und Waren daraus (ABl. L 91 vom 9.4.1983, S. 30), die zu-
letzt durch die Richtlinie 89/370/EWG (ABl. L 163 vom 
14.6.1989, S. 37) geändert worden ist,

oder auf Vorschriften der genannten Rechtsakte verwiesen wird, in denen 
auf Anhänge Bezug genommen wird, sind die Anhänge jeweils in der sich 
aus den Veröffentlichungen im Amtsblatt Teil L der Europäischen Union 
ergebenden geltenden Fassung maßgeblich.

(4)Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit gibt die besonders geschützten und die streng geschützten 
Arten sowie den Zeitpunkt ihrer jeweiligen Unterschutzstellung be-
kannt.

Wenn besonders geschützte Arten bereits auf Grund der bis zum 8. Mai 
1998 geltenden Vorschriften unter besonderem Schutz standen, gilt als 
Zeitpunkt der Unterschutzstellung derjenige, der sich aus diesen Vor-
schriften ergibt. Entsprechendes gilt für die streng geschützten Arten, so-
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weit sie nach den bis zum 8. Mai 1998 geltenden Vorschriften als vom 
Aussterben bedroht bezeichnet waren.

Zweiter Abschnitt: 
Landschaftsplanung 

 

Kapitel 2 Landschaftsplanung

§ 4  Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung 

(1) Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele und die für 

ihre Verwirklichung erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege für den Planungs-

raum zu erarbeiten, zu begründen und in Text und Karten darzustel-

len. Hierzu sind

1. der vorhandene und der zu erwartende Zustand von Natur und 

Landschaft zu analysieren und unter Beachtung der Ziele und 

Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-

werten,

2. Leitbilder für Naturräume und Landschaftseinheiten zu entwickeln 

und

3. auf dieser Grundlage, die für den Planungsraum konkretisierten 

Ziele und die zu ihrer Umsetzung notwendigen Erfordernisse und 

Maßnahmen, insbesondere

§ 8   Allgemeiner Grundsatz      

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden als 
Grundlage vor  sorgenden Handelns im Rahmen der Landschaftsplanung   
überörtlich und örtlich konkretisiert und die Erfordernisse und Maßnah-
men zur Verwirklichung dieser Ziele dar  gestellt und begründet  .

§ 9 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung; Ermächtigung 
zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1)Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu 
konkretisieren und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli-
chung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwaltungsverfahren 
aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im 
Planungsraum auswirken können.

(2)Inhalte der Landschaftsplanung sind die Darstellung und Begrün-
dung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege und der ihrer Verwirklichung dienenden Erfordernisse 
und Maßnahmen. Darstellung und Begründung erfolgen nach Maß-
gabe der §§ 10 und 11 in Landschaftsprogrammen, Landschaftsrah-
menplänen, Landschaftsplänen sowie Grünordnungsplänen.

(3)Die Pläne sollen Angaben enthalten über

1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur 
und Landschaft, 

2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege,
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a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft,

b) zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung bestimmter Teile von 

Natur und Landschaft im Sinne des Vierten Abschnitts sowie der 

Biotope und Lebensgemeinschaften der Tiere und Pflanzen wild le-

bender Arten,

c) auf Flächen, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder ihrer na-

türlichen Entwicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege oder zum Aufbau eines 

Biotopverbundes besonders geeignet sind,

d) zum Aufbau und Schutz des Europäischen ökologischen Netzes 

„Natura 2000“,

e) zum Schutz, zur Verbesserung der Qualität und zur Regeneration 

von Böden, Gewässern, Luft und Klima und

f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit von Natur und Landschaft, auch als Erlebnis- und Erholungs-

raum des Menschen als gesamträumliche Entwicklungskonzeption 

zu erarbeiten.

(2) Die Landschaftsplanung ist eine wesentliche Grundlage für den 

Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft. 

Sie ist als Maßstab für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit von 

Planungen und Maßnahmen sowie deren Verträglichkeit im Sinne 

des § 22b heranzuziehen.

3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands 
von Natur und Landschaft nach Maßgabe dieser Ziele einschließ-
lich der sich daraus ergebenden Konflikte,

4. die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkreti-
sierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-
besondere

a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft,

b) zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im 
Sinne des Kapitels 4 sowie der Biotope, Lebensgemeinschaf-
ten und Lebensstätten der Tiere und Pflanzen wild lebender 
Arten,

c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer 
natürlichen Entwicklungsmöglichkeit für künftige Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft so-
wie zum Einsatz natur- und landschaftsbezogener Fördermit-
tel besonders geeignet sind,

d) zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopver-
netzung und des Netzes „Natura 2000",

e) zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur Regeneration 
von Böden, Gewässern, Luft und Klima,

f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft,

g) zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich.

Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der Landschaftsplanung für die 
Raumordnungspläne und Bauleitpläne ist Rücksicht zu nehmen. Das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 
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(3) Bei der Planung ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Ver-

wirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege in benachbarten Ländern und im Bundesgebiet in 

seiner Gesamtheit sowie die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege in benachbarten Staaten nicht erschwert werden.

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die für die Darstellung der Inhalte zu verwendenden Planzeichen zu re-
geln.

(4)Die Landschaftsplanung ist fortzuschreiben, sobald und soweit 
dies im Hinblick auf Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des Ab-
satzes 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, insbesondere weil wesent-
liche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum 
eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Die Fortschreibung 
kann als sachlicher oder räumlicher Teilplan erfolgen, sofern die Um-
stände, die die Fortschreibung begründen, sachlich oder räumlich be-
grenzt sind.

(5)In Planungen und Verwaltungsverfahren sind die Inhalte der Land-
schaftsplanung zu berücksichtigen. Insbesondere sind die Inhalte der 
Landschaftsplanung für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit und der 
Verträglichkeit im Sinne des § 34 Absatz 1 dieses Gesetzes sowie bei 
der Aufstellung der Maßnahmenprogramme im Sinne des § 82 des Was-
serhaushaltsgesetzes heranzuziehen. Soweit den Inhalten der Land-
schaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden 
kann, ist dies zu begründen.

§ 12 Zusammenwirken der Länder bei der Planung

Bei der Aufstellung und Fortschreibung von Programmen und Plänen 
nach den §§ 10 und 11 für Gebiete, die an andere Länder angrenzen, 
sind deren entsprechende Programme und Pläne zu berücksichtigen. 
Soweit dies erforderlich ist, stimmen sich die Länder untereinander ab.

§ 5  Landschaftsprogramm und Landschaftsrahmenpläne 

(1) Die Grundlagen (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1) und die Inhalte (§ 4 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 3) der Landschaftsplanung sind für das Ge-

biet des Freistaates Sachsen und für das Gebiet jeder Planungsregi-

on nach § 9 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung 

des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz – SächsLPlG) 

§ 10 Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne

(1)Die überörtlichen konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden für 
den Bereich eines Landes im Landschaftsprogramm oder für Teile 
des Landes in Landschaftsrahmenplänen dargestellt. Die Ziele der 
Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfor-

Durch die Öffnung des Bundesrechts in Abs. 

3 Satz 2 bleiben die landesrechtlichen Rege-

lungen in § 5 anwendbar.
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vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 716, 719) in der jeweils 

geltenden Fassung als Fachbeitrag zusammenhängend darzustel-

len. Der Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan ist aus dem 

Fachbeitrag zum Landschaftsprogramm zu entwickeln. 

(2) Die Inhalte der Landschaftsplanung nach Absatz 1 werden nach 

Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen in die Raumordnungspläne nach § 2 SächsLPlG aufgenom-

men, soweit sie zur Koordinierung von Raumansprüchen erforder-

lich und geeignet sind und durch Ziele oder Grundsätze der Raum-

ordnung gesichert werden können. Im Übrigen werden sie den 

Raumordnungsplänen als Anlage beigefügt. 

(3) Die den Raumordnungsplänen nach Absatz 2 Satz 2 beige-füg-

ten Inhalte der Landschaftsplanung sind in Verwaltungs-verfahren 

sowie in den Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen, 

die sich auf Natur und Landschaft auswirken können, zu berücksich-

tigen. Kann den Inhalten der Landschaftsplanung nach Satz 1 nicht 

Rechnung getragen werden, ist dies zu begründen.

(4) Der Landesentwicklungsplan übernimmt zugleich die Funktion 

des Landschaftsprogramms im Sinne von § 15 BNatSchG. Die Re-

gionalpläne übernehmen zugleich die Funktion der Landschaftsrah-

menpläne im Sinne von § 15 BNatSchG.

dernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.

(2)Landschaftsprogramme können aufgestellt werden. Land-
schaftsrahmenpläne sind für alle Teile des Landes aufzustellen, so-
weit nicht ein Landschaftsprogramm seinen Inhalten und seinem 
Konkretisierungsgrad nach einem Landschaftsrahmenplan ent-
spricht.

(3)Die konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind, soweit sie raumbe-
deutsam sind, in der Abwägung nach § 7 Absatz 2 des Raumord-
nungsgesetzes zu berücksichtigen.

(4) Die Zuständigkeit, das Verfahren der Aufstellung und das Verhältnis 
von Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen zu Raum-
ordnungsplänen richten sich nach Landesrecht.

§ 6  Landschaftspläne und Grünordnungspläne 

(1) Für das Gebiet einer Gemeinde ist ein Landschaftsplan als öko-

logische Grundlage für die vorbereitende Bauleitplanung aufzustel-

len. Soweit geeignet, sind die Inhalte der Landschaftsplanung nach 

§ 4 Abs. 1 Satz 2 als Darstellung in den Flächennutzungsplan aufzu-

§ 11 Landschaftspläne und Grünordnungspläne

(1)Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
werden auf der Grundlage der Landschaftsrahmenpläne für die Ge-
biete der Gemeinden in Landschaftsplänen, für Teile eines Gemein-
degebiets in Grünordnungsplänen dargestellt. Die Ziele der Raum-

Bundesrecht und Landesrecht widerspre-

chen sich nicht wesentlich, so dass die bis-

herige Praxis auch nach neuem Recht fort-

geführt werden kann: Die Pflicht zur Fort-

schreibung von Landschaftsplänen ergibt 

sich nun aus § 11 Abs. 2 BNatSchG. Die 
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nehmen. Abweichungen sind zu begründen. Der Landschaftsplan ist 

in den Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen bei Ab-

wägungs- oder Ermessensentscheidungen, die sich auf Natur und 

Landschaft auswirken können, zu berücksichtigen.

(2) Als ökologische Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung 

wird ein Grünordnungsplan aufgestellt. Soweit geeignet, sind die 

Grundlagen und Inhalte der Landschaftsplanung nach § 4 Abs. 1 

Satz 2 als Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen. Abwei-

chungen sind zu begründen. Sind die Belange von Naturschutz und 

Landschaftspflege nicht berührt oder sind diese bereits berücksich-

tigt, kann von der Aufstellung eines Grünordnungsplanes ganz oder 

teilweise abgesehen werden.

(3) Die Landschaftspläne sind nach Vorliegen neuer Erkenntnisse 

und Entwicklungen fortzuschreiben.

ordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. Die Pläne sollen 
die in § 9 Absatz 3 genannten Angaben enthalten, soweit dies für 
die Darstellung der für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Er-
fordernisse und Maßnahmen erforderlich ist. Abweichende Vor-
schriften der Länder zum Inhalt von Landschafts- und Grünord-
nungsplänen sowie Vorschriften zu deren Rechtsverbindlichkeit 
bleiben unberührt.

(2)Landschaftspläne sind aufzustellen, sobald und soweit dies im 
Hinblick auf Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, insbesondere weil wesentliche 
Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum einge-
treten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Grünordnungspläne kön-
nen aufgestellt werden.

(3)Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisier-
ten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Bau-
gesetzbuches zu berücksichtigen und können als Darstellungen oder 
Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches in die Bau-
leitpläne aufgenommen werden.

(4)Werden in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg die örtli-
chen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in Landschaftsrahmenplänen oder Landschafts-
programmen dargestellt, so ersetzen diese die Landschaftspläne.

Die Zuständigkeit und das Verfahren zur Aufstellung der Landschaftsplä-
ne und Grünordnungspläne sowie deren Durchführung richten sich nach 
Landesrecht.

Pflicht zur Aufstellung von Grünordnungsplä-

nen ist durch die Formulierung in § 11 Abs. 2 

Satz 2 BNatSchG etwas gelockert.

§ 7  Zuständigkeiten 

(1) Für das Gebiet des Freistaates Sachsen obliegen die Aufgaben 

nach § 5 Abs. 1 der obersten Naturschutzbehörde und die Aufgaben 

nach § 5 Abs. 2 der obersten Raumordnungs- und Landesplanungs-
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behörde als nach § 3 SächsLPlG für die Aufstellung des Landesent-

wicklungsplanes zuständigem Planungsträger. 

(2) Für das Gebiet jeder Planungsregion nach § 9 SächsLPlG oblie-

gen die Aufgaben nach § 5 Abs. 1 und 2 den Regionalen Planungs-

verbänden als nach § 4 SächsLPlG für die Aufstellung der Regional-

pläne zuständigen Planungsträgern. Dabei sind die Aufgaben nach 

§ 4 Abs. 1 in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde zu erfüllen. 

Die Darstellung nach § 5 Abs. 1 bedarf des Einvernehmens der obe-

ren Naturschutzbehörde. Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es 

nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens des Regio-

nalen Planungsverbandes verweigert wird. 

(3) Die Aufstellung von Landschaftsplänen und Grünordnungs-plä-

nen obliegt den Gemeinden.

(4) Die den Regionalen Planungsverbänden übertragenen Aufgaben 

nach § 5 Abs. 1 sind Weisungsaufgaben und unterliegen der Auf-

sicht der obersten Naturschutzbehörde. Das Weisungsrecht ist be-

schränkt auf Vorgaben zum inhaltlichen Rahmen und zur Methodik 

der Landschaftsplanung. 

Dritter Abschnitt 
Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

Kapitel 3

Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft
 

§ 13 Allgemeiner Grundsatz  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom 
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Be-
einträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, 
soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensie-
ren.
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§ 8  Eingriffe in Natur und Landschaft 

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Ge-

stalt oder der Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des 

mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwas-

serspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig be-

einträchtigen können.

(2) Eingriffe sind insbesondere

1. die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen oder anderen 

Bodenbestandteilen,

2. die Errichtung oder wesentliche Änderung baulicher Anlagen im 

Sinne der baurechtlichen Vorschriften im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 

Baugesetzbuch - BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

27. August 1997 (BGBl. I. S. 2141, 1998 I S. 137), das zuletzt durch 

Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850, 2852) 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung),

3. selbständige Aufschüttungen, Abgrabungen, Auffüllungen von Bo-

denvertiefungen oder ähnliche Veränderungen der Bodengestalt im 

Außenbereich, wenn die betroffene Grundfläche größer als 300 m² 

ist und die Höhe oder die Tiefe mehr als 2 m beträgt,

4. im Außenbereich die Errichtung oder wesentliche Änderung von 

Verkehrs- und Betriebswegen, Flugplätzen, Sport- und Freizeitein-

richtungen, Lagerplätzen, Abfallentsorgungsanlagen, Friedhöfen, 

oberirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen einschließlich deren 

Masten und Unterstützungen (Stromleitungen nur, soweit sie für 

Spannungen von 20 Kilovolt oder mehr ausgelegt sind), Wasser-

§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft

(1)Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung ste-
henden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können.

Die Positivliste zur Eingriffsregelung findet 

als beispielhafte Aufzählung in Ergänzung 

zur Eingriffsdefinition weiterhin Anwendung.
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kraftanlagen,

5. (gestrichen)

6. der Ausbau und die wesentliche Änderung von oberirdischen Ge-

wässern einschließlich Verrohrungen sowie nachteilige Veränderung 

der Ufervegetation,

7. das Aufstauen, Absenken oder Umleiten von Grundwasser ein-

schließlich der dafür vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen,

8. Maßnahmen, die zu einer Entwässerung von Feuchtgebieten füh-

ren können,

9. die Umwandlung von Wald,

10. der Umbruch von Dauergrünland zur Ackernutzung auf erosions-

gefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Stand-

orten mit hohem Grundwasserspiegel, auf Moorstandorten oder auf 

einer Grundfläche von mehr als 5 000 m² ,

11. die Beseitigung von landschaftsprägenden Hecken, Baum-rei-

hen, Alleen, Feldrainen und sonstigen Flurgehölzen,

12. Einrichtungen, durch die der gesetzlich zugelassene Zugang zu 

Wald, Flur und Gewässern behindert wird mit Ausnahme der ortsüb-

lichen Zäune für die land- oder forstwirtschaftliche Bodennutzung 

sowie von Wildschutzzäunen an Straßenverkehrsanlagen.

(3) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Flächennutzung ist 

nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele und Grundsätze 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt wer-
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den. Entspricht die land-, forst- und fischerei-wirtschaftliche Flächen-

nutzung den in § 1c Abs. 3 genannten Anforderungen sowie den 

Regeln der guten fachlichen Praxis, die sich aus dem Recht der 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und § 17 Abs. 2 BBodSchG er-

geben, widerspricht sie in der Regel nicht den in Satz 1 genannten 

Zielen und Grundsätzen.

(4) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- und 

fischereiwirtschaftlichen Flächennutzung, die aufgrund vertraglicher 

Vereinbarungen oder aufgrund der Teilnahme an Bewirtschaftungs-

programmen zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war, sofern 

die Wiederaufnahme innerhalb von fünf, bei Waldflächen innerhalb 

von zehn Jahren nach Auslaufen der Bewirtschaftungsbeschrän-

kung erfolgt. Ebenfalls nicht als Eingriff gelten Maßnahmen zur Ab-

wehr einer konkreten Hochwassergefahr an Deichen, Deichschutz-

streifen, Talsperren, Wasserspeichern, Rückhaltebecken und sonsti-

gen Hochwasserschutzanlagen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an 

diesen Anlagen und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern ge-

mäß den §§ 69, 85, 92 und 100e SächsWG.

(2)Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist 
nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entspricht die 
land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung den in § 5 
Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genannten Anforderungen sowie den 
sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und dem 
Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforde-
rungen an die gute fachliche Praxis, widerspricht sie in der Regel 
nicht den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

(3)Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- und 
fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, wenn sie zeitweise einge-
schränkt oder unterbrochen war

1. auf Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teil-
nahme an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbe-
schränkung und wenn die Wiederaufnahme innerhalb von zehn 
Jahren nach Auslaufen der Einschränkung oder Unterbrechung 
erfolgt,

2. auf Grund der Durchführung von vorgezogenen Kompensations-
maßnahmen, die vorgezogene Maßnahme aber nicht für eine 
Kompensation in Anspruch genommen wird.

Die Negativliste des § 8 Abs. 3 Sächs-

NatSchG ist nicht in allen Punkten mit dem 

allgemeinen Grundsatz des § 13 BNatSchG 

vereinbar. Gleichwohl sollten die Handlun-

gen, die regelmäßig nicht die Eingriffsdefiniti-

on erfüllen wie Unterhaltungsmaßnahmen, 

keiner Eingriffsprüfung unterzogen werden.

Im Rahmen der Neuregelung des Sächs-

NatSchG ist wieder eine diesbezügliche 

Klarstellung in Planung.

§ 9  Zulässigkeit und Kompensation von Eingriffen 

(1) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, 

wenn

1. er mit den Zielen der Raumordnung unvereinbar ist,

2. vermeidbare erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen 

nicht unterlassen werden oder

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächti-
gung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1)Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beein-
trächtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit 
dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringe-
ren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, ge-
geben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden kön-
nen, ist dies zu begründen.

27



3. unvermeidbare erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen 

nicht oder nicht innerhalb angemessener Frist ausgeglichen werden 

können und soweit die Belange von Naturschutz und Landschafts-

pflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Land-

schaft im Range vorgehen.

Werden als Folge des Eingriffs Biotope zerstört, die für dort wild le-

bende Tiere und wild wachsende Pflanzen der streng geschützten 

Arten nicht ersetzbar sind, ist der Eingriff nur zulässig, wenn er aus 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

gerechtfertigt ist.

(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchti-gun-

gen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-schafts-

pflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in 

sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Eine Beein-

trächtigung ist ausgeglichen, wenn nach Beendigung des Eingriffs 

keine Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das 

Landschaftsbild wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neu ge-

staltet ist. In sonstiger Weise kompensiert ist eine Beeinträchtigung, 

wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushal-

tes in gleichwertiger Weise ersetzt sind oder das Landschaftsbild 

landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Bei der Festsetzung von Art 

und Umfang der Maßnahmen sind die Programme und Pläne nach 

den §§ 5 und 6 zu berücksichtigen.

(3) Suchraum für Ersatzmaßnahmen sind die Raumgliederungen für 

Natur und Landschaft der Regionalpläne, bei Großvorhaben die Pla-

nungsregionen im Sinne des § 9 SächsLPlG, die Naturräume oder 

die sächsischen Teile der Flussgebietseinheiten, in denen der Ein-

griff stattfindet. Maßnahmen nach § 22b Abs. 5 Satz 1 können als 

(2)Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatz-
maßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und so-
bald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichar-
tiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funk-
tionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleich-
wertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht neu gestaltet ist. Festlegungen von Entwicklungs- und Wie-
derherstellungsmaßnahmen für Gebiete im Sinne des § 20 Absatz 2 
Nummer 1 bis 4 und in Bewirtschaftungsplänen nach § 32 Absatz 5, 
von Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 und § 44 Absatz 5 Satz 3 dieses 
Gesetzes sowie von Maßnahmen in Maßnahmenprogrammen im Sin-
ne des § 82 des Wasserhaushaltsgesetzes stehen der Anerkennung 
solcher Maßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht 
entgegen. Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen sind die Programme und Pläne nach den §§ 
10 und 11 zu berücksichtigen.

(3)Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrar-
strukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die 
landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im not-
wendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prü-
fen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Ent-
siegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräu-
men oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der 
dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschafts-
bildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, 
dass Flächen aus der Nutzung genommen werden.

(4)Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderli-
chen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhal-
tungszeitraum ist durch die zuständige Behörde im Zulassungsbe-
scheid festzusetzen. Verantwortlich für Ausführung, Unterhaltung 

Es handelt sich bei der Regelung in § 15 

Abs. 3 BNatSchG lediglich um ein Optimie-

rungsverbot und nicht um ein generelles Ver-

bot der Inanspruchnahme landwirtschaftli-

cher Nutzflächen.
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Ersatzmaßnahmen anerkannt werden, auch wenn sie außerhalb des 

Suchraumes nach Satz 1 durchgeführt werden, soweit sie eine tat-

sächliche Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft 

im Sinne von Absatz 2 bewirken. 

(4) Soweit der Eingriff nach den Absätzen 2 und 3 nicht voll aus-

gleichbar oder in sonstiger Weise kompensierbar ist, hat der Verur-

sacher eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Diese ist nach Dauer 

und Schwere des Eingriffs, dem Wert oder Vorteil für den Verursa-

cher sowie nach der wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu bemessen und 

mit der Gestattung des Eingriffs mindestens dem Grunde nach fest-

zusetzen. Die Abgabe ist an den Naturschutzfonds (§ 47) zu zahlen 

und darf nur für Zwecke des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, möglichst mit räumlichem Bezug zum Eingriff, verwendet 

werden.

(5) Das Nähere zur Bemessung und Verwendung der Aus-gleichs-

abgabe sowie zum Verfahren ihrer Erhebung bestimmt das Staats-

ministerium für Umwelt und Landwirtschaft im Einvernehmen mit 

dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für 

Wirtschaft und Arbeit durch Rechtsverordnung. In diese Verordnung 

sind auch allgemeine Regeln über Inhalt, Art und Umfang von Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen aufzunehmen.

und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der Verur-
sacher oder dessen Rechtsnachfolger.

(5)Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, 
wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in ange-
messener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller 
Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Ran-
ge vorgehen.

(6)Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, 
obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in an-
gemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, hat der Ver-
ursacher Ersatz in Geld zu leisten. Die Ersatzzahlung bemisst sich 
nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen 
durchschnittlichen Kosten für deren Planung und Unterhaltung sowie 
die Flächenbereitstellung unter Einbeziehung der Personal- und 
sonstigen Verwaltungskosten. Sind diese nicht feststellbar, bemisst 
sich die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs unter 
Berücksichtigung der dem Verursacher daraus erwachsenden Vortei-
le. Die Ersatzzahlung ist von der zuständigen Behörde im Zulas-
sungsbescheid oder, wenn der Eingriff von einer Behörde durchge-
führt wird, vor der Durchführung des Eingriffs festzusetzen. Die Zah-
lung ist vor der Durchführung des Eingriffs zu leisten. Es kann ein an-
derer Zeitpunkt für die Zahlung festgelegt werden; in diesem Fall 
soll eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Die Ersatzzahlung ist 
zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege möglichst in dem betroffenen Naturraum zu verwen-
den, für die nicht bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche 
Verpflichtung besteht.

(7)Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere zur 
Kompensation von Eingriffen zu regeln, insbesondere

Die auf Grundlage der Ermächtigung In § 9 

Abs. 5 SächsNatSchG erlassene Natur-

schutz-Ausgleichsverordnung bleibt weiter-

hin gültig, solange der Bund selbst keine 
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1. zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men einschließlich von Maßnahmen zur Entsiegelung, zur Wie-
dervernetzung von Lebensräumen und zur Bewirtschaftung und 
Pflege sowie zur Festlegung diesbezüglicher Standards, insbe-
sondere für vergleichbare Eingriffsarten,

2. die Höhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhe-
bung.

Solange und soweit das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit von seiner Ermächtigung keinen Gebrauch 
macht, richtet sich das Nähere zur Kompensation von Eingriffen nach 
Landesrecht, soweit dieses den vorstehenden Absätzen nicht wider-
spricht.

Verordnung in Kraft gesetzt hat.

§ 9a  Ökokonto 

(1) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die 

ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt werden und die zu einer 

dauerhaften Verbesserung des Zustandes von Natur und Land-

schaft führen, können auch als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 

(Kompensationsmaßnahme) ganz oder teilweise anerkannt werden, 

wenn sie zeitlich vor dem Eingriff liegen (Ökokonto). Sie sind anzu-

erkennen, wenn die untere Naturschutzbehörde der Maßnahme vor 

ihrem Beginn zugestimmt hat, die günstigen Wirkungen auf Natur 

und Landschaft zum Zeitpunkt der Zulassung des Eingriffs von der 

Naturschutzbehörde festgestellt werden und die Fläche für die Kom-

pensationsmaßnahme dauerhaft gesichert ist; bei Durchführung 

durch einen Dritten muss dieser der Anrechnung der Maßnahme auf 

den Eingriff zugestimmt haben. § 9 Abs. 1 bis 3 bleibt unberührt. So-

weit die Kompensationsmaßnahme aus öffentlichen Fördermitteln fi-

nanziert wird, kann die Anerkennung nur in dem Maße des Eigenan-

teils erfolgen. Der Anspruch auf Anrechnung ist übertragbar.

§ 16 Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen

(1)Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die 
im Hinblick auf zu erwartende Eingriffe durchgeführt worden sind, 
sind als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen anzuerkennen, soweit

1. die Voraussetzungen des § 15 Absatz 2 erfüllt sind,

2. sie ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt wurden,

3. dafür keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen 
wurden,

4. sie Programmen und Plänen nach den §§ 10 und 11 nicht wider-
sprechen und

5. eine Dokumentation des Ausgangszustands der Flächen vorliegt; 
Vorschriften der Länder zu den Anforderungen an die Dokumen-
tation bleiben unberührt.

Die Bevorratung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

mittels Ökokonten, Flächenpools oder anderer Maßnahmen, insbeson-

dere die Erfassung, Bewertung oder Buchung vorgezogener Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in Ökokonten, deren Genehmigungsbedürftig-

Da sich Erfassung und Bewertung nach Lan-

desrecht richten, sollte weiterhin die Aner-

kennung der Maßnahme in Höhe des Eigen-

anteils erfolgen. Eine dementsprechende Er-

gänzung des Gesetzestextes ist für die Neu-

regelung des SächsNatSchG geplant. 
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(2) Das Nähere zum Ökokonto, insbesondere die Eignung von Flä-

chen und Maßnahmen für das Ökokonto, das Nähere zu den Aner-

kennungsvoraussetzungen, das Anerkennungs- und Abrechnungs-

verfahren und das Führen von Ökokonten, die Zuständigkeit zum 

Führen der Ökokonten, die Sicherung von anerkannten Maßnah-

men, den Handel mit Ansprüchen auf Anrechnung und den zeitli-

chen Bezug zum Eingriff regelt das Staatsministerium für Umwelt 

und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung.

keit und Handelbarkeit sowie der Übergang der Verantwortung nach § 

15 Absatz 4 auf Dritte, die vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men durchführen, richtet sich nach Landesrecht.

§ 9b  Kompensationsflächenkataster 

(1) Festgesetzte Kompensationsmaßnahmen sowie die Flächen, auf 

denen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt wurden, sollen in 

einem Kataster erfasst werden (Kompensationsflächenkataster). 

Das Kompensationsflächenkataster kann auch Angaben über die 

Flächeneigentümer und -nutzer, über die für die Durchführung der 

Kompensationsmaßnahmen verantwortlichen Unternehmer, über 

den Rechtsgrund für die Kompensationsmaßnahme und über die Art 

der Sicherung der Kompensationsmaßnahme enthalten. In das Ka-

taster können auch Flächen aufgenommen werden, die für die 

Durchführung von Kompensationsmaßnahmen geeignet sind; bei 

Privatflächen ist hierfür die Zustimmung des Eigentümers erforder-

lich.

(2) Das Nähere, insbesondere die Zuständigkeit für das Führen des 

Katasters, die Ausgestaltung und Dauer von Nachweispflichten über 

den Erfolg von Kompensationsmaßnahmen sowie die Erteilung von 

Auskünften aus dem Kataster, regelt das Staatsministerium für Um-

welt und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung.

Siehe oben § 16 BNatSchG
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§ 10  Allgemeines Verfahren bei Eingriffen 

(1) Eingriffe bedürfen einer Genehmigung der zuständigen Natur-

schutzbehörde, soweit nicht § 11 Anwendung findet. Ist für einen 

Eingriff nach anderen Rechtsvorschriften eine behördliche Entschei-

dung oder Anzeige an eine Behörde vorgeschrieben, so hat die hier-

für zuständige Behörde die zur Durchführung der §§ 9 und 10 erfor-

derlichen Entscheidungen im Einvernehmen mit der Naturschutzbe-

hörde zu erlassen, soweit nicht Bundesrecht entgegensteht. Ent-

scheidungen in mit dem Hochwasserschutz zusammenhängenden 

wasserrechtlichen Verfahren ergehen im Einvernehmen mit der Na-

turschutzbehörde der gleichen Verwaltungsebene. Durch diese Ent-

scheidung wird die Entscheidung der Naturschutzbehörde über den 

Eingriff ersetzt. Das Einvernehmen der Naturschutzbehörde gilt als 

erteilt, wenn es nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersu-

chens der Genehmigungsbehörde verweigert wird. Dient der Eingriff 

der Beseitigung von Schäden, die durch außergewöhnliche Ereig-

nisse, insbesondere Naturkatastrophen hervorgerufen wurden, kann 

die nach Satz 1 zuständige Behörde die Naturschutzbehörde auffor-

dern, innerhalb von zwei Wochen das Einvernehmen zu erklären; in 

diesen Fällen gilt das Einvernehmen als erteilt, wenn es nicht inner-

halb von zwei Wochen verweigert wird. Kommt das Einvernehmen 

nicht zustande, entscheidet die nächsthöhere Behörde im Beneh-

men mit der Naturschutzbehörde der gleichen Verwaltungsebene.

(1a) Bei Eingriffen, die ausschließlich nach anderen Vorschriften 

dieses Gesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes oder aufgrund 

dieser Gesetze erlassenen Vorschriften einer behördlichen Ent-

scheidung oder Anzeige bedürfen, trifft die hierfür zuständige Natur-

schutzbehörde innerhalb der für dieses Verfahren geltenden Fristen 

auch die Entscheidungen nach § 9 Abs. 1 bis 4.

§ 17 Verfahren; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1)Bedarf ein Eingriff nach anderen Rechtsvorschriften einer be-
hördlichen Zulassung oder einer Anzeige an eine Behörde oder wird 
er von einer Behörde durchgeführt, so hat diese Behörde zugleich 
die zur Durchführung des § 15 erforderlichen Entscheidungen und 
Maßnahmen im Benehmen mit der für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörde zu treffen, soweit nicht nach Bundes- 
oder Landesrecht eine weiter gehende Form der Beteiligung vorge-
schrieben ist oder die für Naturschutz und Landschaftspflege zustän-
dige Behörde selbst entscheidet.

(2)Soll bei Eingriffen, die von Behörden des Bundes zugelassen oder 
durchgeführt werden, von der Stellungnahme der für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Behörde abgewichen werden, 
entscheidet hierüber die fachlich zuständige Behörde des Bundes im 
Benehmen mit der obersten Landesbehörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege, soweit nicht eine weiter gehende Form der Betei-
ligung vorgesehen ist.

(3)Für einen Eingriff, der nicht von einer Behörde durchgeführt 
wird und der keiner behördlichen Zulassung oder Anzeige nach an-
deren Rechtsvorschriften bedarf, ist eine Genehmigung der für Natur-
schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde erforderlich. Die 
Genehmigung ist schriftlich zu beantragen. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die Anforderungen des § 15 erfüllt sind. Die für Na-
turschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde trifft die zur 
Durchführung des § 15 erforderlichen Entscheidungen und Maßnah-
men.

(4)Vom Verursacher eines Eingriffs sind zur Vorbereitung der Ent-
scheidungen und Maßnahmen zur Durchführung des § 15 in einem 
nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen Umfang die für 
die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu machen, ins-
besondere über

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie

Da im Landesrecht eine weiter gehende 

Form der Beteiligung vorgesehen ist, das 

Einvernehmen, bleibt diese Vorgabe weiter 

in Kraft (§ 17 Abs. 1 BNatSchG).

Nach § 17 Abs. 11 Satz 1 BNatSchG können 

die Landesregierungen das Nähere zum 

Verfahren durch Rechtsverordnung regeln. 

Diese Formulierung schließt eine gesetzliche 

Regelung des Verfahrens durch die Länder 

ein. D.h. die verfahrensrechtlichen Regelun-

gen des § 10 SächsNatSchG bleiben in 

Kraft, soweit sie § 17 BNatSchG ergänzen 

und nicht widersprechen.
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(2) Der Herstellung des Einvernehmens nach Absatz 1 bedarf es 

nicht bei Entscheidungen aufgrund eines Bebauungsplanes oder in 

Planfeststellungsverfahren.

(3) Der zuständigen Behörde sind vom Antragsteller zur Vorberei-

tung der Entscheidung geeignete Pläne und Beschreibungen vorzu-

legen, die eine Beurteilung des Eingriffs, der Kompensationsmaß-

nahmen und des Endzustandes erlauben. Bei größeren oder lang 

andauernden Eingriffen sind die Kompensationsmaßnahmen in 

räumlichen und zeitlichen Abschnitten durchzuführen; dazu sind ent-

sprechende, auch die Rekultivierung oder die Wiedernutzbarma-

chung in Abschnitten berücksichtigende Unterlagen (Nutzungs- und 

Abbau- sowie Gestaltungs- und Rekultivierungspläne) erforderlich. 

Sind von dem Eingriff oder von Kompensationsmaßnahmen Grund-

stücke betroffen, die nicht im Eigentum des Antragstellers stehen, 

hat er den Nachweis seiner Nutzungsbefugnis zu erbringen.

(4) In die Entscheidung sind die Anordnungen aufgrund von § 9 

Abs. 2 bis 4 oder die Anerkennung nach § 9a erforderlichenfalls als 

Nebenbestimmungen aufzunehmen. Bei Eingriffen in Teilab-schnit-

ten soll die Inanspruchnahme eines neuen Flächenab-schnittes von 

der Rekultivierung oder Wiedernutzbarmachung des vorangegange-

nen Abschnittes abhängig gemacht werden. Die Behörde kann, ins-

besondere bei größeren oder lang andauernden Eingriffen, vorweg 

die Leistung einer angemessenen Sicherheit verlangen, um die Er-

füllung von Nebenbestimmungen oder sonstigen Verpflichtungen si-

cherzustellen. Auf Sicherheitsleistungen sind die einschlägigen Be-

stimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches anzuwenden.

(5) Nebenbestimmungen können auch nachträglich erlassen oder 

geändert werden, wenn ohne Veranlassung durch den Eingriffsver-

ursacher der mit den Kompensationsmaßnahmen für Natur und 

2. die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich 
und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen Verfüg-
barkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen.

Die zuständige Behörde kann die Vorlage von Gutachten verlangen, so-
weit dies zur Beurteilung der Auswirkungen des Eingriffs und der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich ist. Bei einem Eingriff, der 
auf Grund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vor-
genommen werden soll, hat der Planungsträger die erforderlichen Anga-
ben nach Satz 1 im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen 
Begleitplan in Text und Karte darzustellen. Dieser soll auch Angaben zu 
den zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000" not-
wendigen Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 und zu vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 enthalten, sofern diese Vor-
schriften für das Vorhaben von Belang sind. Der Begleitplan ist Bestand-
teil des Fachplans.

(5)Die zuständige Behörde kann die Leistung einer Sicherheit bis 
zur Höhe der voraussichtlichen Kosten für die Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen verlangen, soweit dies erforderlich ist, um die Erfül-
lung der Verpflichtungen nach § 15 zu gewährleisten. Auf Sicher-
heitsleistungen sind die §§ 232 bis 240 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches anzuwenden.

(6)Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die dafür in Anspruch 
genommenen Flächen werden in einem Kompensationsverzeichnis 
erfasst. Hierzu übermitteln die nach den Absätzen 1 und 3 zuständi-
gen Behörden der für die Führung des Kompensationsverzeichnisses 
zuständigen Stelle die erforderlichen Angaben.

(7)Die nach Absatz 1 oder Absatz 3 zuständige Behörde prüft die 
frist- und sachgerechte Durchführung der Vermeidungs- sowie der 
festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der 
erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen. Hierzu kann sie vom Verur-
sacher des Eingriffs die Vorlage eines Berichts verlangen.

(8)Wird ein Eingriff ohne die erforderliche Zulassung oder Anzeige 
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Landschaft angestrebte Erfolg (§ 9 Abs. 2 und 3) nicht eingetreten 

ist oder der Fortgang des gestatteten Eingriffs dies zwingend not-

wendig macht; der mit der Nebenbestimmung angestrebte Zweck 

darf nicht außer Verhältnis zu dem erforderlichen Aufwand stehen.

(6) Bedarf der Eingriff keiner behördlichen Entscheidung oder Anzei-

ge im Sinne von Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 1a und fällt er auch 

nicht unter § 11, sind die beabsichtigten Maßnahmen vor Ausfüh-

rungsbeginn der zuständigen Naturschutzbehörde unter Vorlage be-

urteilungsfähiger Unterlagen zur Genehmigung vorzulegen. Die Be-

hörde entscheidet innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des 

Antrages. Der Antrag gilt als genehmigt, wenn die Behörde sich 

nicht fristgemäß geäußert hat. Dient der Eingriff der Beseitigung von 

Schäden, die durch außergewöhnliche Ereignisse, insbesondere 

Naturkatastrophen, hervorgerufen wurden, soll die Behörde inner-

halb von zwei Wochen entscheiden. Handelt es sich um einen Ein-

griff durch die Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen 

zur intensiven Landwirtschaft oder durch die Einrichtung oder we-

sentliche Änderung einer Skipiste und werden die Schwellenwerte 

der Nummern 5 oder 6 der Anlage zum Gesetz über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen (SächsUVPG) vom 

1. September 2003 (SächsGVBl. S. 418), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 10. April 2007 (SächsGVBl. S. 102) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, überschritten, so muss 

das Verfahren den Anforderungen des vorgenannten Gesetzes ent-

sprechen; die Sätze 2 bis 4 finden keine Anwendung. 

(7) Werden die in der Entscheidung enthaltenen Fristen nicht einge-

halten oder Nebenbestimmungen trotz Aufforderung und angemes-

sener Fristsetzung nicht erfüllt, hat die zuständige Behörde, insbe-

sondere bei Aufforderung durch die Naturschutzbehörde, die Ein-

stellung der Arbeiten und die Wiederherstellung des früheren Zu-

vorgenommen, soll die zuständige Behörde die weitere Durchfüh-
rung des Eingriffs untersagen. Soweit nicht auf andere Weise ein 
rechtmäßiger Zustand hergestellt werden kann, soll sie entweder 
Maßnahmen nach § 15 oder die Wiederherstellung des früheren Zu-
stands anordnen. § 19 Absatz 4 ist zu beachten.

(9)Die Beendigung oder eine länger als ein Jahr dauernde Unterbre-
chung eines Eingriffs ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. Eine 
nur unwesentliche Weiterführung des Eingriffs steht einer Unterbre-
chung gleich. Wird der Eingriff länger als ein Jahr unterbrochen, 
kann die Behörde den Verursacher verpflichten, vorläufige Maßnah-
men zur Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzu-
führen oder, wenn der Abschluss des Eingriffs in angemessener Frist 
nicht zu erwarten ist, den Eingriff in dem bis dahin vorgenommenen 
Umfang zu kompensieren.

(10)Handelt es sich bei einem Eingriff um ein Vorhaben, das nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unterliegt, so muss das Verfahren, in dem 
Entscheidungen nach § 15 Absatz 1 bis 5 getroffen werden, den An-
forderungen des genannten Gesetzes entsprechen.

(11) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
das Nähere zu dem in den Absätzen 1 bis 10 geregelten Verfahren ein-
schließlich des Kompensationsverzeichnisses zu bestimmen. Sie können 
die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Lan-
desbehörden übertragen.
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standes zu verlangen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige 

Zustände hergestellt werden können. Ist der frühere Zustand nicht 

oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand wiederherstellbar, sind 

zum Ausgleich der Beeinträchtigungen von Naturhaushalt oder 

Landschaftsbild Kompensationsmaßnahmen (§ 9 Abs. 2 und 3) an-

zuordnen. § 9 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.

(8) Absatz 7 gilt entsprechend, wenn ein Eingriff ohne die erforderli-

che behördliche Entscheidung oder Anzeige (Absätze 1 und 1a), 

einschließlich einer solchen nach Absatz 6 vorgenommen wird oder 

wenn die Ausführung eines gestatteten Vorhabens innerhalb zweier 

Jahre nicht begonnen oder länger als ein Jahr unterbrochen wurde. 

Unwesentliche Ausführungsarbeiten bleiben dabei unberücksichtigt. 

Auf Antrag kann die Frist um ein Jahr verlängert werden.

(9) Die behördlichen Entscheidungen und Anordnungen verpflichten 

bei Wechsel des Eigentümers oder des Nutzungsberechtigten auch 

den Rechtsnachfolger. Dieser hat begonnene Maßnahmen fortzu-

führen und von der Behörde durchzuführende Maßnahmen zu dul-

den sowie gegebenenfalls Kostenersatz zu leisten. 

§ 11  Verfahren bei Eingriffen aufgrund von Fachplänen 
und durch Behörden 

(1) Bei Eingriffen, die aufgrund eines nach öffentlichem Recht vorge-

sehenen Fachplanes vorgenommen werden sollen, hat der Pla-

nungsträger die zur Kompensation dieser Eingriffe erforderlichen 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im ein-

zelnen im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleit-

plan in Karte und Text darzustellen; der Begleitplan ist Bestandteil 

des Fachplanes. Der Planungsträger entscheidet im Einvernehmen 

Siehe Anmerkung zu § 10 BNatSchG
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mit der Naturschutzbehörde, soweit nicht Bundesrecht entgegen-

steht. Entscheidungen in mit dem Hochwasserschutz zusammen-

hängenden wasserrechtlichen Verfahren ergehen im Einvernehmen 

mit der Naturschutzbehörde der gleichen Verwaltungsebene. § 10 

Abs. 1 Satz 4 bis 6 und Abs. 6 Satz 5 gilt entsprechend.

(2) (aufgehoben)

(3) Bei Eingriffen durch Behörden des Freistaates, der Gemeinden 

und der sonstigen der Aufsicht des Freistaates unterstehenden Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, de-

nen keine Gestattung nach anderen Vorschriften vorausgeht, gilt 

Absatz 1 entsprechend.

(4) Das Verfahren nach Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend bei Maß-

nahmen von Behörden, für die nach diesem Gesetz, dem Bundes-

naturschutzgesetz oder aufgrund dieser Gesetze erlassener Vor-

schriften eine behördliche Entscheidung oder Anzeige an eine Be-

hörde erforderlich ist, mit der Maßgabe, dass das Einvernehmen 

durch die für die behördliche Entscheidung oder die Entgegennah-

me der Anzeige zuständige Behörde erteilt wird.  

§ 12  Abbau von Bodenbestandteilen 

(1) Wer Bodenbestandteile (§ 8 Abs. 2 Nr. 1) im Außenbereich im 

Rahmen eines selbständigen Vorhabens zu gewinnen beabsichtigt, 

bedarf der Genehmigung der Naturschutzbehörde, sofern nicht eine 

Gestattung nach anderen Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist.

(2) Für das Verfahren gilt § 10 Abs. 3 bis 5 und Abs. 7 bis 9 entspre-

chend mit der Maßgabe, dass die in Absatz 8 genannten Fristen je-

Die Vorschrift entfällt, da sie durch die bun-

desrechtliche Eingriffsregelung abgedeckt 

ist.
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weils zwei Jahre betragen. Ist mit der Ausführung des Vorhabens in-

nerhalb dieser oder der von der zuständigen Behörde gesetzten 

Frist nicht begonnen worden, erlischt die Genehmigung, sofern nicht 

rechtzeitig ein begründeter Antrag auf Fristverlängerung gestellt 

worden ist.

(3) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für die Gewinnung von 

Bodenschätzen, die nach den Vorschriften des Bundes-berggeset-

zes eines zugelassenen Betriebsplanes bedarf. Sofern durch das 

Vorhaben Belange des Naturschutzes oder der Landschaftspflege 

berührt sein können, ist das Benehmen mit der Naturschutzbehörde 

herzustellen.

§ 13  Werbeanlagen 

(1) Werbeanlagen sind im Außenbereich unzulässig. Bau-, straßen- 

und straßenverkehrsrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

(2) Zulässig sind das Landschaftsbild nicht störende

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung bis zu einer Fläche von 

20 m2, 

2. Wegweiser, die auf in der freien Landschaft gelegene selbst-ver-

marktende Landwirtschaftsbetriebe, Gaststätten, Ausflugs-ziele, 

Sportanlagen oder ähnliche Einrichtungen hinweisen, bis zu einer 

Fläche von 10 m2, 

3. Werbeanlagen für Ausstellungen und Messen,

4. Hinweise auf Veranstaltungen in der freien Landschaft, zum Bei-

spiel sportliche Treffen, wenn sie nach deren Abschluss vom Veran-

Siehe auch ähnliche Vorgaben in der Sächs-

BO, da keine Öffnungsklausel im BNatSchG 

ist Tatbestand nach Eingriffsregelungen zu 

beurteilen, Regelungen der SächsBO sind 

jedoch spezieller
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stalter unverzüglich wieder entfernt werden.

(3) Unzulässige Werbeanlagen sind auf Verlangen der Natur-schutz-

behörde zu entfernen.

§ 18 Verhältnis zum Baurecht

(1)Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Auf-
hebung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den 
Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

(2)Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 des 
Baugesetzbuches, während der Planaufstellung nach § 33 des Bau-
gesetzbuches und im Innenbereich nach § 34 des Baugesetzbuches 
sind die §§ 14 bis 17 nicht anzuwenden. Für Vorhaben im Außenbe-
reich nach § 35 des Baugesetzbuches sowie für Bebauungspläne, so-
weit sie eine Planfeststellung ersetzen, bleibt die Geltung der §§ 14 
bis 17 unberührt.

(3)Entscheidungen über Vorhaben nach § 35 Absatz 1 und 4 des 
Baugesetzbuches und über die Errichtung von baulichen Anlagen 
nach § 34 des Baugesetzbuches ergehen im Benehmen mit den für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden. Äußert 
sich in den Fällen des § 34 des Baugesetzbuches die für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständige Behörde nicht binnen eines Mo-
nats, kann die für die Entscheidung zuständige Behörde davon aus-
gehen, dass Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
von dem Vorhaben nicht berührt werden. Das Benehmen ist nicht er-
forderlich bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen und wäh-
rend der Planaufstellung nach den §§ 30 und 33 des Baugesetzbu-
ches sowie in Gebieten mit Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 des Baugesetzbuches.

(4) Ergeben sich bei Vorhaben nach § 34 des Baugesetzbuches im Rah-

men der Herstellung des Benehmens nach Absatz 3 Anhaltspunkte da-
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für, dass das Vorhaben eine Schädigung im Sinne des § 19 Absatz 1 

Satz 1 verursachen kann, ist dies auch dem Vorhabensträger mitzutei-

len. Auf Antrag des Vorhabensträgers hat die für die Erteilung der Zulas-

sung zuständige Behörde im Benehmen mit der für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörde die Entscheidungen nach § 15 

zu treffen, soweit sie der Vermeidung, dem Ausgleich oder dem Ersatz 

von Schädigungen nach § 19 Absatz 1 Satz 1 dienen; in diesen Fällen 

gilt § 19 Absatz 1 Satz 2. Im Übrigen bleibt Absatz 2 Satz 1 unberührt.

§ 19 Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen

(1)Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im 
Sinne des Umweltschadensgesetzes ist jeder Schaden, der erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung 
des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten 
hat. Abweichend von Satz 1 liegt keine Schädigung vor bei zuvor er-
mittelten nachteiligen Auswirkungen von Tätigkeiten einer verantwort-
lichen Person, die von der zuständigen Behörde nach den §§ 34, 35, 
45 Absatz 7 oder § 67 Absatz 2 oder, wenn eine solche Prüfung nicht 
erforderlich ist, nach § 15 oder auf Grund der Aufstellung eines Be-
bauungsplans nach § 30 oder § 33 des Baugesetzbuches genehmigt 
wurden oder zulässig sind.

(2)Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in

1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG 
oder

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführt sind.

(3)Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind die

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I 
der Richtlinie 79/409/EWG oder in Anhang II der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführt sind,

2. natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 
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sowie

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten.

(4)Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensge-
setz eine Schädigung geschützter Arten oder natürlicher Lebensräu-
me verursacht, so trifft sie die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen 
gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelt-
haftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 
143 vom 30.4.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 2006/21/EG (ABl. 
L 102 vom 11.4.2006, S. 15) geändert worden ist.

(5)Ob Auswirkungen nach Absatz 1 erheblich sind, ist mit Bezug auf 
den Ausgangszustand unter Berücksichtigung der Kriterien des An-
hangs I der Richtlinie 2004/35/EG zu ermitteln. Eine erhebliche Schä-
digung liegt dabei in der Regel nicht vor bei

1. nachteiligen Abweichungen, die geringer sind als die natürlichen 
Fluktuationen, die für den betreffenden Lebensraum oder die be-
treffende Art als normal gelten,

2. nachteiligen Abweichungen, die auf natürliche Ursachen zurück-
zuführen sind oder aber auf eine äußere Einwirkung im Zusam-
menhang mit der Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete, die 
den Aufzeichnungen über den Lebensraum oder den Dokumen-
ten über die Erhaltungsziele zufolge als normal anzusehen ist 
oder der früheren Bewirtschaftungsweise der jeweiligen Eigentü-
mer oder Betreiber entspricht,

einer Schädigung von Arten oder Lebensräumen, die sich nachweislich 

ohne äußere Einwirkung in kurzer Zeit so weit regenerieren werden, 

dass entweder der Ausgangszustand erreicht wird oder aber allein auf 

Grund der Dynamik der betreffenden Art oder des Lebensraums ein Zu-

stand erreicht wird, der im Vergleich zum Ausgangszustand als gleich-

wertig oder besser zu bewerten ist.

40



§ 14  Pflegepflicht 

Die Naturschutzbehörde kann Eigentümer oder Nutzungsbe-rechtig-

te, die ein Grundstück nicht ordnungsgemäß instandhalten, zur 

standortgemäßen Pflege des Grundstückes verpflichten, sofern die 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sonst nach-

haltig beeinträchtigt werden und soweit die Pflege des Grundstückes 

angemessen und zumutbar ist.

Vierter Abschnitt 
Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile 
von Natur und Landschaft 

Kapitel 4

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft
Abschnitt 1

Biotopverbund und Biotopvernetzung; geschützte 
Teile von Natur und Landschaft

§ 20 Allgemeine Grundsätze

(2) Teile von Natur und Landschaft können geschützt werden  

1.nach Maßgabe des § 23 als Naturschutzgebiet,      

2.nach Maßgabe des § 24 als Nationalpark oder als Nationales Natur  -  
monument,  

3.als Biosphärenreservat,      

4.nach Maßgabe des § 26 als Landschaftsschutzgebiet,      

5.als Naturpark,      

6.als Naturdenkmal oder      

7.als geschützter Landschaftsbestandteil  .

(3) Die in Absatz 2 genannten Teile von Natur und Landschaft sind, so-
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§ 15  Allgemeine Vorschriften 

(1) Teile von Natur und Landschaft können zum

1. Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat, Land-

schaftsschutzgebiet, Naturpark,

2. Naturdenkmal oder geschützten Landschaftsbestandteil erklärt 

werden.

(2) Die Erklärung bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutz-

zweck, die zur Erreichung des Zweckes erforderlichen Gebote und 

Verbote und soll, soweit erforderlich, Pflege- und Entwicklungsmaß-

nahmen als Grundzüge einer Pflege- und Entwicklungsplanung fest-

legen. Die Erklärung kann auch Regelungen über den Einsatz gen-

technisch veränderter Organismen enthalten. Schutzgebiete im Sin-

ne von Absatz 1 können in Zonen mit einem dem jeweiligen Schutz-

zweck entsprechenden abgestuften Schutz gegliedert werden; hier-

bei kann auch die für den Schutz notwendige Umgebung einbezo-

gen werden.

(2a) Für Nationalparke (einschließlich der Nationalparkregion Säch-

sische Schweiz), Biosphärenreservate und Naturparke können bera-

tende Einrichtungen geschaffen werden, die mit den Verwaltungen 

oder Trägern der Schutzgebiete Planungen, Vorhaben und Maßnah-

men mit Auswirkungen in diesen Gebieten erörtern. Die Leitung der 

beratenden Einrichtung kann den Verwaltungen oder Trägern der 

Schutzgebiete übertragen werden. Den Einrichtungen nach Satz 1 

können Vertreter kommunaler Gebietskörperschaften, von Behör-

den, deren Aufgabenbereich berührt ist, von vor Ort aktiven Verei-

weit sie geeignet sind, Bestandteile des Biotopverbunds.  

§ 22 

Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft

(1)Die Unterschutzstellung von Teilen von Natur und Landschaft er-
folgt durch Erklärung. Die Erklärung bestimmt den Schutzgegen-
stand, den Schutzzweck, die zur Erreichung des Schutzzwecks not-
wendigen Gebote und Verbote, und, soweit erforderlich, die Pflege-, 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen oder enthält die 
erforderlichen Ermächtigungen hierzu. Schutzgebiete können in Zo-
nen mit einem entsprechend dem jeweiligen Schutzzweck abgestuf-
ten Schutz gegliedert werden; hierbei kann auch die für den Schutz 
notwendige Umgebung einbezogen werden.

(2)Form und Verfahren der Unterschutzstellung, die Beachtlichkeit 
von Form- und Verfahrensfehlern und die Möglichkeit ihrer Behe-
bung sowie die Fortgeltung bestehender Erklärungen zum geschütz-
ten Teil von Natur und Landschaft richten sich nach Landesrecht. Die 
Unterschutzstellung kann auch länderübergreifend erfolgen.

(3)(Siehe § 52 SächsNatSchG)

(4)Geschützte Teile von Natur und Landschaft sind zu registrieren 
und zu kennzeichnen. Das Nähere richtet sich nach Landesrecht.

Die Erklärung zum Nationalpark oder Nationalen Naturmonument ein-

schließlich ihrer Änderung ergeht im Benehmen mit dem Bundesminis-

terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Bun-

desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

Da das BNatSchG keine Form der Unter-

schutzstellung (Rechtsverordnung , Satzung 

oder Einzelanordnung) vorgibt und dies dem 

Landesrecht überlässt, bleiben die entspre-

chenden Festlegungen im Landesrecht in 

Kraft und sind als Ermächtigungsgrundlage 

bei Unterschutzstellungen mit zu zitieren.

Beispielsweise ist daher künftig für den Er-

lass einer NSG-Verordnung § 16 Abs. 1 

SächsNatSchG in Verbindung mit § 23 

BNatSchG zu zitieren.
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nen und Verbänden und Sachverständige angehören. Das Nähere 

regelt die Schutzgebietserklärung.

(3) Naturschutzgebiete, Nationalparke, Biosphärenreservate, Land-

schaftsschutzgebiete und Naturdenkmale sind zu kennzeichnen. Die 

Bezeichnungen und ihre Kennzeichen dürfen nur für die geschütz-

ten Gebiete und Gegenstände verwendet werden. Der Bezeich-

nungsschutz gilt auch für Naturparke. Die Kennzeichen und die nä-

heren Einzelheiten bestimmt das Staatsministerium für Umwelt und 

Landwirtschaft durch Rechtsverordnung. Mit der Erklärung nach 

§ 15 Abs. 1 kann Gemeinden, deren Gebiet sich teilweise in einem 

Nationalpark, der Nationalparkregion, einem Biosphärenreservat 

oder einem Naturpark befindet, das Führen eines entsprechenden 

Hinweises als nichtamtlicher Namensbestandteil gestattet werden. 

Dabei können auch die Voraussetzungen für eine Aberkennung des 

Hinweises geregelt werden.

(4) Schutzgebiete im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind in Verzeich-

nisse einzutragen (Dokumentation), die beim Landesamt für Um-

welt, Landwirtschaft und Geologie geführt und bei Bedarf fortge-

schrieben werden. Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestand-

teile sowie zusätzlich Landschaftsschutzgebiete werden bei den Na-

turschutzbehörden dokumentiert. Die Verzeichnisse können von je-

dermann während der Dienststunden eingesehen werden und wer-

den in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

(5) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die in der Pflege- 

und Entwicklungsplanung enthaltenen Maßnahmen zu dulden, wenn 

hierdurch die Nutzung der Grundstücke nicht unzumutbar beein-

trächtigt wird. Auf Antrag kann ihnen die Durchführung der Maßnah-

men übertragen werden.

Hier muss auf die Duldungspflicht nach § 65 

BNatSchG zurückgegriffen werden.
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(6) Die Naturschutzbehörde kann die Einstellung von Maßnahmen 

anordnen, die

1. unter Verstoß gegen einschlägige Bestimmungen in Schutz-ge-

bietserklärungen ohne die danach erforderliche behördliche Ent-

scheidung oder Anzeige oder

2. in Gebieten, die zum Europäischen ökologischen Netz „Natu-

ra 2000“ gehören, ohne die nach § 22b erforderlichen Prüfungen 

oder unter Verstoß gegen § 22a Abs. 4 durchgeführt werden.

Sie kann die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands im Sin-

ne von § 9 Abs. 2 Satz 2 verlangen, wenn nicht auf andere Weise 

rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Soweit eine Wie-

derherstellung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

möglich ist, gilt § 9 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 und 4 entsprechend. Im 

Falle von Satz 1 Nr. 2 sollen Maßnahmen gemäß § 22b Abs. 5 

Satz 1 vorgesehen werden.

(7) In der Schutzgebietsverordnung kann geregelt werden, dass das 

Betreten und Befahren eines Schutzgebietes oder einzelner Teile 

auf eigene Gefahr erfolgt. 

§ 15 Abs. 6 Nr. 1 SächsNatSchG stellt eine 

eigenständige Befugnisnorm dar, da das 

Bundesrecht für Verstöße gegen Landes-

recht keine Befugnisnorm bereitstellt.

Als Ermächtigung für Anordnungen bei Ver-

stößen in FFH – oder Vogelschutzgebieten 

ist künftig § 3 Abs. 2 i.V.m. den jeweils ein-

schlägigen Absätzen in §§ 33 und 34 

BNatSchG zu zitieren.

Siehe § 60 BNatSchG

§ 16  Naturschutzgebiete 

(1) Als Naturschutzgebiete können durch Rechtsverordnung Gebiete 

festgesetzt werden, in denen ein besonderer Schutz von Natur und 

Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Biotopen 

oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und 

§ 23 Naturschutzgebiete

(1)Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete,   
in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 
Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist 

1.zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten,   
Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten,  
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Pflanzenarten,

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landes-kundli-

chen Gründen oder

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervor-ragen-

den Schönheit.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 

Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu 

einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe nä-

herer Bestimmungen in der Rechtsverordnung verboten.

(3) Die Rechtsverordnung kann auch Regelungen enthalten über 

notwendige Beschränkungen

1. der wirtschaftlichen Nutzung, einschließlich gesetzlicher Hege- 

und Bewirtschaftungspflichten,

2. des Gemeingebrauchs an oberirdischen Gewässern,

3. der Befugnis zum Betreten des Gebietes oder einzelner Teile da-

von.

(4) Auch außerhalb des Schutzgebietes können im Einzelfall im Ein-

vernehmen mit den zuständigen Fachbehörden Handlungen unter-

sagt werden, die in das Gebiet hineinwirken können und geeignet 

sind, dessen Bestand zu gefährden.

(5) Für die Verwaltung und Betreuung eines Naturschutzgebietes 

kann eine Schutzgebietsverwaltung eingerichtet werden. Der Staats-

betrieb Sachsenforst nimmt als Amt für Großschutzgebiete die Auf-

2.aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen   
Gründen oder  

3.wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden   
Schönheit.  

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-

änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu ei-

ner nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer 

Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können 

Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

Bei den Regelungen in § 16 Abs. 3 und 4 

SächsNatSchG handelte es sich lediglich um 

Klarstellungen. Solche Festlegungen sind 

auch künftig möglich, wenn die Vorausset-

zungen von § 23 Abs. 2 BNatSchG erfüllt 

sind.
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gaben der Verwaltung für die Naturschutzgebiete „Königsbrücker 

Heide“ und „Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“ wahr. 

§ 17  Nationalparke 

(1) Als Nationalparke können durch Rechtsverordnung einheitlich zu 

schützende Gebiete festgesetzt werden, die

1. großräumig sind und wegen ihrer naturräumlichen Vielfalt, Eigen-

art oder Schönheit überragende Bedeutung besitzen,

2. im überwiegenden Teil ihres Gebietes die Voraussetzungen eines 

Naturschutzgebietes erfüllen und

3. sich in einem von Menschen, insbesondere durch Siedlungs-tätig-

keit oder Verkehrswege, nicht oder wenig beeinflussten Zustand be-

finden oder geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder 

in einen Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst unge-

störten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik ge-

währleistet.

(2) Nationalparke haben zum Ziel, im überwiegenden Teil ihres Ge-

bietes den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer 

natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Soweit es der Schutzzweck 

erlaubt, sollen Nationalparke auch dem Naturerlebnis der Bevölke-

rung, der naturkundlichen Bildung und der wissenschaftlichen Um-

weltbeobachtung dienen. Sie bezwecken keine wirtschaftsbestimm-

te Nutzung der Naturgüter.

(3) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Verän-

derung oder nachhaltigen Störung des Nationalparks oder einzelner 

§ 24 Nationalparke, Nationale Naturmonumente

(1)Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu   
schützende Gebiete, die

1. großräumig, weitgehend unzerschnitten und von besonderer Ei  -  
genart sind,  

2. in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen   
eines Natur  schutzgebiets erfüllen und      

3. sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom   
Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder 
geeignet sind, sich in einen Zustand zu   entwickeln oder in einen   
Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst unge  störten   
Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik gewähr-
leistet.

(2)Nationalparke haben zum Ziel, in einem überwiegenden Teil ih  -  
res Gebiets den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in 
ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Soweit es der Schutz-
zweck erlaubt, sollen Nationalparke auch der wissenschaftlichen 
Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturer-
lebnis der Bevölkerung dienen.

(3)Nationalparke sind unter Berücksichtigung ihres besonderen   
Schutzzwecks sowie der durch die Großräumigkeit und Besiedlung 
gebotenen Ausnahmen wie Naturschutzgebiete zu schützen.

(4)Nationale Naturmonumente sind rechtsverbindlich festgesetzte   
Gebiete, die

1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, kulturhistorischen   

Siehe Kommentar bei § 16 SächsNatSchG
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seiner Bestandteile führen, sind nach Maßgabe der Bestimmungen 

der Schutzgebietsverordnung verboten. Vorschriften über Lenkungs-

maßnahmen einschließlich der Regelung der Jagdausübung und 

des Wildbestandes sind, soweit erforderlich, zu treffen.

(4) (aufgehoben)

(5) § 16 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(6) Für die Verwaltung und Betreuung des Nationalparks ist eine Na-

tionalparkverwaltung einzurichten. Der Staatsbetrieb Sachsenforst 

ist als Amt für Großschutzgebiete für die Nationalparkregion Sächsi-

sche Schweiz (Nationalpark- und Landschaftsschutzgebiet Sächsi-

sche Schweiz) zuständig.8 

oder landeskundlichen Gründen und

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit      

von herausragender Bedeutung sind. Nationale Naturmonumente sind 

wie Naturschutzgebiete zu schützen.

§ 18  Biosphärenreservate 

(1) Als Biosphärenreservate können durch Rechtsverordnung Ge-

biete festgesetzt werden, die

1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch 

sind,

2. als Kulturlandschaft mit reicher Naturausstattung in wesentlichen 

Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Natur-schutzgebie-

tes, im Übrigen überwiegend eines Landschafts-schutzgebietes er-

füllen,

3. geeignet sind, nach dem Programm „Der Mensch und die Bio-

sphäre“ der Resolution 2.313 der UNESCO vom 23. Oktober 1970 

(UNESCO 1982 S. 3) als charakteristische Ökosysteme der Erde 

§ 25 Biosphärenreservate

(1)Biosphärenreservate sind einheitlich zu schützende und zu ent-
wickelnde Gebiete, die

1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch 
sind,

2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines 
Naturschutzgebiets, im Übrigen überwiegend eines Landschafts-
schutzgebiets erfüllen,

3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 
einer durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten Land-
schaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und Biotop-
vielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kulturformen wirtschaft-
lich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten, dienen und

4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgüter 
besonders schonenden Wirtschaftsweisen dienen.
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anerkannt zu werden,

4. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 

einer durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten Landschaft 

und der darin historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, ein-

schließlich Wild- und früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter 

oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten, dienen,

5. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von Wirtschafts-wei-

sen dienen, welche die Naturgüter besonders schonen, und

6. geeignet sind, der langfristigen Umweltüberwachung, der ökologi-

schen Forschung und der Umwelterziehung zu dienen.

(2) Biosphärenreservate werden unter Berücksichtigung der durch 

die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen Ausnahmen über 

Kernzonen, Pflegezonen und Entwicklungszonen entwickelt und wie 

Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete geschützt.

(3) Für die Verwaltung und Betreuung eines Biosphärenreservats ist 

eine Reservatsverwaltung einzurichten. Der Staatsbetrieb Sachsen-

forst nimmt als Amt für Großschutzgebiete die Aufgaben der Verwal-

tung des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichland-

schaft wahr.

(2)Biosphärenreservate dienen, soweit es der Schutzzweck erlaubt, 
auch der Forschung und der Beobachtung von Natur und Land-
schaft sowie der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

(3)Biosphärenreservate sind unter Berücksichtigung der durch die 
Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen Ausnahmen über Kernzo-
nen, Pflegezonen und Entwicklungszonen zu entwickeln und wie Na-
turschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete zu schützen.

(4) Biosphärenreservate können auch als Biosphärengebiete oder Bio-

sphärenregionen bezeichnet werden.

§ 19  Landschaftsschutzgebiete 

(1) Als Landschaftsschutzgebiete können durch Rechtsverordnung 

Gebiete festgesetzt werden, in denen ein besonderer Schutz von 

Natur und Landschaft erforderlich ist

§ 26 Landschaftsschutzgebiete  

(1)Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Ge  -  
biete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erfor-
derlich ist  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leis  -  
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Rege-
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1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerati-

onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,

2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit oder der besonderen 

kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.

Landschaftsschutzgebiete können auch dem Schutz von Flächen 

des Netzes „Natura 2000“ dienen, wenn der Schutz der Biotope und 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse vorrangig von einer pflegli-

chen Bewirtschaftung oder dem Erhalt einer bestimmten Land-

schaftsstruktur abhängt. In diesen Fällen können die für die Erhal-

tungsziele notwendigen Verbote zum Schutz der Biotope und Arten 

von gemeinschaftlichem Interesse in die Verordnung aufgenommen 

werden.

(2) In Landschaftsschutzgebieten sind nach Maßgabe der Rechts-

verordnung alle Handlungen verboten, die den Charakter des Ge-

bietes verändern, den Naturhaushalt schädigen, das Landschafts-

bild und den Naturgenuss beeinträchtigen oder sonst dem besonde-

ren Schutzzweck zuwiderlaufen. Die Gebietsteile nach Absatz 1 

Satz 2 sind als Zonen im Sinne von § 15 Abs. 2 Satz 2 in der 

Rechtsverordnung auszuweisen. Nach Maßgabe der Rechtsverord-

nung sind dort alle Handlungen verboten, die die Erhaltungsziele im 

Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG erheblich beeinträchtigen 

können.

nerationsfähigkeit und nachhaltigen   Nutzungsfähigkeit der Natur  -  
güter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten   und Lebens  -  
räumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,  

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen   
kulturhistorischen   Bedeutung der Landschaft oder      

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.      

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung 

des § 5 Absatz 1 und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Hand-

lungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem be-

sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.  

§ 20  Naturparke § 27 Naturparke

(1)Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Ge-
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(1) Zu Naturparken können durch Rechtsverordnung einheitlich zu 

entwickelnde und zu pflegende Gebiete erklärt werden, die

1. großräumig sind,

2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete 

sind,

3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erho-

lung besonders eignen und in denen ein nachhaltiger Tourismus an-

gestrebt wird,

4. nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landes-

planung für die Erholung vorgesehen sind,

5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch 

vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Bio-

topvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck eine dauerhaft um-

weltgerechte Landnutzung angestrebt wird und

6. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalent-

wicklung zu fördern.

(2) Naturparke sollen entsprechend ihren in Absatz 1 beschrie-be-

nen Zwecken unter Beachtung der Ziele und Grundsätze des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege geplant, gegliedert, erschlos-

sen und weiterentwickelt werden.

(3) In der Erklärung ist der Träger des Naturparks zu benennen und 

die Verwaltung in den Grundzügen zu regeln.

biete, die

1. großräumig sind,

2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete 
sind,

3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erho-
lung besonders eignen und in denen ein nachhaltiger Tourismus 
angestrebt wird,

4. nach den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung vorge-
sehen sind,

5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch 
vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und 
Biotopvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck eine dauer-
haft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und

6. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalent-
wicklung zu fördern.

Naturparke sollen entsprechend ihren in Absatz 1 beschriebenen Zwe-

cken unter Beachtung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege geplant, gegliedert, erschlossen und weiterentwickelt werden.
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§ 21  Naturdenkmale 

(1) Durch Rechtsverordnung oder Einzelanordnung können Gebiete 

mit einer Fläche bis zu 5 ha (Flächennaturdenkmale) und Einzelge-

bilde der Natur (Naturgebilde) als Naturdenkmale festgesetzt wer-

den, wenn deren Schutz und Erhaltung erforderlich ist

1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen 

oder kulturellen Gründen oder

2. zur Sicherung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten be-

stimmter Tiere und Pflanzen oder

3. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit.

(2) Flächennaturdenkmale können insbesondere Biotope der in § 26 

Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 genannten Art sein sowie erdgeschichtlich 

bedeutsame Bildungen.

(3) Naturgebilde können insbesondere Biotope der in § 26 Abs. 1 

Nr. 5 genannten Art und Wasserfälle, einzelne wertvolle Bäume, 

Baumgruppen und Alleen sowie erdgeschichtlich bedeutsame Bil-

dungen, Gesteinsausbisse oder -aufschlüsse sein.

(4) (aufgehoben)

(5) Die Beseitigung der Naturdenkmale sowie alle Handlungen, die 

zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen 

Störung des Naturdenkmals oder der Umgebung im Sinne von § 15 

Abs. 2 Satz 2 führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-

mungen in der Rechtsverordnung oder Einzelanordnung verboten.

§ 28 Naturdenkmäler

(1)Naturdenkmäler sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöp-
fungen der Natur oder entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, de-
ren besonderer Schutz erforderlich ist

1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundli-
chen Gründen oder

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit.

Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer 

Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen 

können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten.
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§ 22  Geschützte Landschaftsbestandteile 

(1) Als geschützte Landschaftsbestandteile können durch Satzung 

Teile von Natur und Landschaft festgesetzt werden, deren besonde-

rer Schutz erforderlich ist

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,

2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Land-

schaftsbildes,

3. zur Erhaltung oder Verbesserung des Kleinklimas,

4. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen auf die Naturgüter,

4a. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild le-

bender Pflanzen- und Tierarten oder

5. zur Schaffung, Erhaltung oder Entwicklung von Biotopver-bund-

systemen.

(2) Der Schutz kann sich auf den gesamten Bestand an Bäumen au-

ßerhalb des Waldes, Hecken, Alleen, einseitige Baumreihen oder 

andere Landschaftsbestandteile des Gemeindegebietes, mit Aus-

nahme von Bäumen und Sträuchern auf Deichen, Deichschutzstrei-

fen, Talsperren, Wasserspeichern und Rückhaltebecken erstrecken.

(3) Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteiles so-

wie alle Handlungen, die zu seiner Zerstörung, Beschädigung oder 

Veränderung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-

§ 29 Geschützte Landschaftsbestandteile

(1)Geschützte Landschaftsbestandteile sind rechtsverbindlich festge-
setzte Teile von Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz erfor-
derlich ist 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Land-
schaftsbildes,

3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder

4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild leben-
der Tier- und Pflanzenarten.

Der Schutz kann sich für den Bereich eines Landes oder für Teile des 
Landes auf den gesamten Bestand an Alleen, einseitigen Baumreihen, 
Bäumen, Hecken oder anderen Landschaftsbestandteilen erstrecken.  

(2)Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie 
alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verän-
derung des geschützten Landschaftsbestandteils führen können, sind 
nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Für den Fall der Be-
standsminderung kann die Verpflichtung zu einer angemessenen und 
zumutbaren Ersatzpflanzung oder zur Leistung von Ersatz in Geld vor-
gesehen werden.

(3) Vorschriften des Landesrechts über den gesetzlichen Schutz von Al-

leen bleiben unberührt.
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mungen in der Satzung verboten. Für geschützte Land-schaftsbe-

standteile, insbesondere für Alleen oder einseitige Baumreihen, 

kann die Satzung vorsehen, dass Ausnahmen nur zulässig sind, 

wenn zwingende Gründe der Verkehrssicherheit vorliegen und keine 

anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erfolg-

reich durchgeführt werden können. Satz 2 gilt nicht für Maßnahmen 

zum Erhalt oder der Wiederherstellung der geschützten Land-

schaftsbestandteile in ihrem historischen Bestand.

(4) Für den Fall einer Bestandsminderung durch Handlungen im Sin-

ne von Absatz 3 können die Grundstückseigentümer oder die Verur-

sacher in der Satzung zu angemessenen und zumutbaren Ersatz-

pflanzungen oder zweckgebundenen Ersatzzahlungen verpflichtet 

werden. Wenn die Handlung nach Absatz 3 einen Eingriff im Sinne 

des § 8 darstellt oder den Verbotstatbestand des § 26 Abs. 2 erfüllt, 

findet eine solche Regelung in der Satzung keine Anwendung. In 

diesem Fall entscheidet die zuständige Naturschutzbehörde über 

die in Satz 1 genannten Ersatzhandlungen.

Die Regelung ist als Zuständigkeitszuord-

nung weiterhin gültig.

§ 22a  Schutz des Europäischen ökologischen Netzes „Natu-
ra 2000“ 

(1) Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und die Europäi-

schen Vogelschutzgebiete sind entsprechend den jeweiligen Erhal-

tungszielen zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sin-

ne des § 15 Abs. 1 zu erklären.

(2) Die Erklärung bestimmt den Schutzzweck entsprechend den je-

weiligen Erhaltungszielen und die erforderlichen Gebietsab-grenzun-

gen. Es soll dargestellt werden, ob prioritäre Biotope oder prioritäre 

Arten zu schützen sind. Durch geeignete Gebote und Verbote sowie 

§ 32 Schutzgebiete

(1)Die Länder wählen die Gebiete, die der Kommission nach Artikel 4 
Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 4 Absatz 1 und 2 der 
Richtlinie 79/409/EWG zu benennen sind, nach den in diesen Vor-
schriften genannten Maßgaben aus. Sie stellen das Benehmen mit 
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit her. Dieses beteiligt die anderen fachlich betroffenen Bundesmi-
nisterien und benennt die ausgewählten Gebiete der Kommission. Es 
übermittelt der Kommission gleichzeitig Schätzungen über eine finan-
zielle Beteiligung der Gemeinschaft, die zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen nach Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG einschließlich 
der Zahlung eines finanziellen Ausgleichs insbesondere für die Land- 
und Forstwirtschaft erforderlich ist.
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Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist sicherzustellen, dass den 

Anforderungen von Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 

vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7, 1996 

Nr. L 59 S. 63), die zuletzt durch die Verordnung (EG) 

Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284 S. 1) geändert worden ist, 

entsprochen wird. Weitergehende Schutzvorschriften bleiben unbe-

rührt.

(3) Die Unterschutzstellung nach den Absätzen 1 und 2 kann unter-

bleiben, soweit durch vertragliche Vereinbarungen, nach anderen 

Rechtsvorschriften, nach Verwaltungsvorschriften oder durch die 

Verfügungsbefugnis eines öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers 

ein gleichwertiger Schutz gewährleistet ist oder eine Gebietssiche-

rung nach Absatz 6 erfolgt.

(4) Ist ein Gebiet im Bundesanzeiger oder nach Absatz 6 bekannt 

gemacht, sind

1. in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung,

2. in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorbehaltlich besonde-

rer Schutzvorschriften im Sinne des § 15 Abs. 2

alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störungen, die zu 

erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Er-

haltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzuläs-

sig. In einem Konzertierungsgebiet sind die in Satz 1 genannten 

Handlungen, sofern sie zu erheblichen Beeinträchtigungen der in 

ihm vorkommenden prioritären Biotope oder prioritären Arten führen 

können, unzulässig.

(2)Die in die Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 
92/43/EWG aufgenommenen Gebiete sind nach Maßgabe des Artikels 
4 Absatz 4 dieser Richtlinie und die nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der 
Richtlinie 79/409/EWG benannten Gebiete entsprechend den jeweili-
gen Erhaltungszielen zu geschützten Teilen von Natur und Land-
schaft im Sinne des § 20 Absatz 2 zu erklären.

(3)Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck entsprechend 
den jeweiligen Erhaltungszielen und die erforderlichen Gebietsbegren-
zungen. Es soll dargestellt werden, ob prioritäre natürliche Lebens-
raumtypen oder prioritäre Arten zu schützen sind. Durch geeignete 
Gebote und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist 
sicherzustellen, dass den Anforderungen des Artikels 6 der Richtlinie 
92/43/EWG entsprochen wird. Weiter gehende Schutzvorschriften 
bleiben unberührt.

(4)Die Unterschutzstellung nach den Absätzen 2 und 3 kann unter-
bleiben, soweit nach anderen Rechtsvorschriften einschließlich dieses 
Gesetzes und gebietsbezogener Bestimmungen des Landesrechts, 
nach Verwaltungsvorschriften, durch die Verfügungsbefugnis eines 
öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder durch vertragliche 
Vereinbarungen ein gleichwertiger Schutz gewährleistet ist.

(5)Für Natura 2000-Gebiete können Bewirtschaftungspläne selbstän-
dig oder als Bestandteil anderer Pläne aufgestellt werden.

Die Auswahl und die Erklärung von Gebieten im Sinne des Absatzes 1 

Satz 1 und des Absatzes 2 im Bereich der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone und des Festlandsockels zu geschützten Teilen von Na-

tur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 richten sich nach § 57.

§ 33 Allgemeine Schutzvorschriften

(1)Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Be-
einträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungs-
ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kön-
nen, sind unzulässig. Die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständige Behörde kann unter den Voraussetzungen des § 34 Absatz 3 
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(5) Für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische 

Vogelschutzgebiete sollen Managementpläne im Sinne von Artikel 6 

Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG aufgestellt werden, soweit dies zur 

Durchsetzung der Erhaltungsziele erforderlich ist. Die Management-

pläne können ganz oder teilweise in andere für das Gebiet aufge-

stellte Entwicklungspläne integriert werden; es gelten die für diese 

Pläne einschlägigen Regelungen über Zuständigkeiten und Verbind-

lichkeit der Planinhalte.

(6) Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und die ausge-

wählten Europäischen Vogelschutzgebiete können durch Rechtsver-

ordnung von der oberen Naturschutzbehörde unter Angabe der Er-

haltungsziele und der betroffenen Landkreise und Kreisfreien Städte 

sowie Gemeinden bestimmt werden. Die Verordnung kann den Er-

haltungszielen dienende Maßnahmen enthalten. Rechtsverordnun-

gen im Sinne des Satzes 1 sind im Sächsischen Amtsblatt zu ver-

künden. § 50 Abs. 2 Satz 2 und § 51 Abs. 7 und 9 gelten entspre-

chend. Im Falle der Ersatzverkündung im Sinne von § 51 Abs. 9 

sind Karten oder zeichnerische Darstellungen auch bei den unteren 

Naturschutzbehörden öffentlich auszulegen. Mit der Verkündung der 

Rechtsverordnung sind die ausgewählten Gebiete besondere 

Schutzgebiete nach Artikel 1 Buchst. l der Richtlinie 92/43/EWG 

oder Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des Artikels 4 

Abs. 1 Satz 4 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 

1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG 

Nr. L 103 S. 1, 1996 Nr. L 59 S. 61), die zuletzt durch Verordnung 

(EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 14. April 2003 (ABl. EU Nr. L 122 

S. 36) geändert worden ist. Zweck der Unterschutzstellung ist die 

Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustan-

des der in den Erhaltungszielen genannten natürlichen Lebensraum-

typen oder Tier- und Pflanzenarten in den Gebieten von gemein-

bis 5 Ausnahmen von dem Verbot des Satzes 1 sowie von Verboten 
im Sinne des § 32 Absatz 3 zulassen.

(2) Bei einem Gebiet im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/

EWG gilt während der Konzertierungsphase bis zur Beschlussfassung 

des Rates Absatz 1 Satz 1 im Hinblick auf die in ihm vorkommenden prio-

ritären natürlichen Lebensraumtypen und prioritären Arten entsprechend. 

Die §§ 34 und 36 finden keine Anwendung.

Die Ermächtigungsgrundlage in § 22a Abs. 6 

SächsNatSchG für den Erlass der Grund-

schutzverordnungen für FFH- und Vogel-

schutzgebiete bleibt weiterhin in Kraft, da 

das Bundesrecht in § 32 Abs. 4 für gebiets-

bezogene Bestimmungen des Landesrechts 

eine Öffnung vorgesehen hat.
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schaftlicher Bedeutung sowie der Vogelarten und ihrer Lebensräu-

me in den Europäischen Vogelschutzgebieten. Die Naturschutzbe-

hörde kann die zur Durchsetzung des Schutzzweckes erforderlichen 

Anordnungen treffen, wenn die Umsetzung der Maßnahmen nach 

Satz 2 auf andere Weise nicht sichergestellt werden kann.10

§ 22b  Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten 
und Plänen, Ausnahmen 

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemein-

schaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogel-schutzgebie-

tes zu überprüfen. Bei Schutzgebieten im Sinne von § 15 Abs. 1 er-

geben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutz-

zweck und den dazu erlassenen Vorschriften.

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheb-

lichen Beeinträchtigungen eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Ge-

bietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-

geblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder 

durchgeführt werden, soweit es

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inter-

esses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, not-

wendig ist und

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an 

anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu er-

reichen, nicht gegeben sind.

§ 34 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten; Ausnahmen

(1)Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Ver-
träglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu 
überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beein-
trächtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. 
Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und 
Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben sich die Maßstäbe 
für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen 
Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits be-
rücksichtigt wurden. Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträg-
lichkeit sowie der Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen.

(2)Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist 
es unzulässig.

(3)Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder 
durchgeführt werden, soweit es

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inter-
esses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, 
notwendig ist und

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an 
anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu 
erreichen, nicht gegeben sind.

(4)Können von dem Projekt im Gebiet vorkommende prioritäre natür-

56



(4) Befinden sich in dem vom Projekt betroffenen Gebiet prioritäre 

Biotope oder prioritäre Arten, können als zwingende Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses nur solche im Zusammen-

hang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 

einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbe-

völkerung, oder den maßgeblichen günstigen Auswirkungen des 

Projektes auf die Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe 

im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 können nur berücksichtigt werden, 

wenn die zuständige Behörde oder Stelle über die oberste Natur-

schutzbehörde und über das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission 

eingeholt hat.

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, 

zugelassen oder durchgeführt werden, sind die zur Sicherung des 

Zusammenhanges des Europäischen ökologischen Netzes „Natu-

ra 2000“ notwendigen Maßnahmen vorzusehen. Die Kommission ist 

über die getroffenen Maßnahmen von der zuständigen Behörde 

oder Stelle über die oberste Naturschutzbehörde und über das Bun-

desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu 

unterrichten.

(6) Für geschützte Teile von Natur und Landschaft und geschützte 

Biotope im Sinne von § 26 sind die Absätze 1 bis 5 nur insoweit an-

zuwenden, als die Schutzvorschriften, einschließlich der Vorschrif-

ten über Ausnahmen und Befreiungen, keine strengeren Regelun-

gen für die Zulassung von Projekten und Plänen enthalten. Die 

Pflichten zur Beteiligung und Unterrichtung der Kommission nach 

Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 2 bleiben unberührt. Bei Eingrif-

fen in Natur und Landschaft bleiben die Regelungen der §§ 8 bis 12 

unberührt.

liche Lebensraumtypen oder prioritäre Arten betroffen werden, kön-
nen als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interes-
ses nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Men-
schen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder den maßgeblich günsti-
gen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht 
werden. Sonstige Gründe im Sinne des Absatzes 3 Nummer 1 kön-
nen nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige Behörde zuvor 
über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit eine Stellungnahme der Kommission eingeholt hat.

(5)Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, 
zugelassen oder durchgeführt werden, sind die zur Sicherung des 
Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000" notwendigen Maßnah-
men vorzusehen. Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommissi-
on über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit über die getroffenen Maßnahmen.

(6)Bedarf ein Projekt im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, das nicht von 
einer Behörde durchgeführt wird, nach anderen Rechtsvorschriften 
keiner behördlichen Entscheidung oder Anzeige an eine Behörde, so 
ist es der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behör-
de anzuzeigen. Diese kann die Durchführung des Projekts zeitlich be-
fristen oder anderweitig beschränken, um die Einhaltung der Vor-
aussetzungen der Absätze 1 bis 5 sicherzustellen. Trifft die Behörde 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige keine Entschei-
dung, kann mit der Durchführung des Projekts begonnen werden. 
Wird mit der Durchführung eines Projekts ohne die erforderliche An-
zeige begonnen, kann die Behörde die vorläufige Einstellung anord-
nen. Liegen im Fall des Absatzes 2 die Voraussetzungen der Absätze 
3 bis 5 nicht vor, hat die Behörde die Durchführung des Projekts zu 
untersagen. Die Sätze 1 bis 5 sind nur insoweit anzuwenden, als 
Schutzvorschriften der Länder, einschließlich der Vorschriften über 
Ausnahmen und Befreiungen, keine strengeren Regelungen für die 
Zulässigkeit von Projekten enthalten.

(7)Für geschützte Teile von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Absatz 2 und gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30 sind 
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(7) Ist für die Zulassung eines Projektes nach anderen Rechts-vor-

schriften ein Zulassungsverfahren, einschließlich eines Anzeigever-

fahrens vorgesehen, ist die hierfür zuständige Behörde auch für die 

Prüfung nach den Absätzen 1 bis 5 zuständig. § 10 Abs. 1 bis 3 und 

Abs. 7 bis 9 gilt entsprechend. Für Projekte, die von einer Behörde 

durchgeführt werden und für die kein Zulassungsverfahren, ein-

schließlich eines Anzeigeverfahrens vorgesehen ist, gilt § 11 ent-

sprechend.

(8) Die Absätze 1 bis 6 sind entsprechend auf Pläne, bei Raum-ord-

nungsplänen im Sinne des § 3 Nr. 7 des Raumordnungs-gesetzes 

(ROG) vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081, 2102), das zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1997 (BGBl. I 

S. 2902, 2903) geändert worden ist, mit Ausnahme des Absatzes 1 

Satz 1, anzuwenden. § 6 Abs. 3 Satz 2 und 3 SächsLPlG bleibt un-

berührt. Zuständig für die Durchführung der Verträglichkeitsprüfung 

ist die Stelle, die den Plan aufstellt. 

die Absätze 1 bis 6 nur insoweit anzuwenden, als die Schutzvorschrif-
ten, einschließlich der Vorschriften über Ausnahmen und Befreiun-
gen, keine strengeren Regelungen für die Zulässigkeit von Projekten 
enthalten. Die Verpflichtungen nach Absatz 4 Satz 2 zur Beteiligung 
der Kommission und nach Absatz 5 Satz 2 zur Unterrichtung der 
Kommission bleiben unberührt.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten mit Ausnahme von Bebauungsplänen, die 
eine Planfeststellung ersetzen, nicht für Vorhaben im Sinne des § 29 
des Baugesetzbuches in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 des 
Baugesetzbuches und während der Planaufstellung nach § 33 des Bau-
gesetzbuches.

§ 22c  Grenzüberschreitende Verträglichkeitsprüfung 

(1) § 22b gilt auch für Projekte und Pläne, die sich auf ein zum Euro-

päischen ökologischen Netz „Natura 2000“ gehörendes Gebiet in ei-

nem anderen Bundesland oder in einem anderen Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union auswirken.

(2) Bei Auswirkungen in einem anderen Bundesland werden die dort 

zuständigen Behörden möglichst frühzeitig beteiligt. Die Festlegung 

von Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im Benehmen mit den zuständi-

gen Behörden des beteiligten Bundeslandes. Für die Abgabe von 

Stellungnahmen und Erklärungen kann eine angemessene Frist ge-

setzt werden.

Die Regelung des § 22c Abs. 1 ergibt sich 

bereits aus § 34 Abs. 1 BNatSchG, da die 

Auswirkungen dort nicht auf Natura-2000- 

Gebiete im jeweiligen Bundesland be-

schränkt sind.
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(3) Bei Auswirkungen in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-

schen Union sind für das Beteiligungsverfahren die Regelungen der 

§§ 8 und 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 

2001 (BGBl. I S. 2350), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 18. Juni 2002 (BGBl. I S. 1914, 1921) geändert worden ist, ent-

sprechend anzuwenden.

Fünfter Abschnitt: 
Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzen-
arten und deren Lebensräume (Biotop- und Arten-
schutz) 

Kapitel 5  

Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer 
Lebensstätten und Biotope  

Abschnitt 1:   

Allgemeine Vorschriften  

§ 23  Aufgaben 

Die Vorschriften dieses Abschnitts dienen in Ergänzung der arten-

schutzrechtlichen Vorschriften des Bundes und der Europäischen 

Union dem Schutz und der Pflege der wild lebenden Tier- und Pflan-

zenarten in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt. 

Der Artenschutz umfasst

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemein-

schaften vor Beeinträchtigungen durch den Menschen,

2. den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederher-stel-

lung der Biotope wild lebender Tier- und Pflanzenarten sowie die 

Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen,

§ 37 Aufgaben des Artenschutzes  

(1)Die Vorschriften dieses Kapitels sowie § 6 Absatz 3 dienen dem   
Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten. Der Artenschutz 
umfasst   

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer   
Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Men-
schen und die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingun-
gen,  

2. den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden   
Tier- und Pflanzenar  ten sowie      

3. die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild   
lebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürli-
chen Verbreitungsgebiets.  

(2)Die Vorschriften des Pflanzenschutzrechts, des Tierschutzrechts,   
des Seuchenrechts sowie des Forst-, Jagd- und Fischereirechts blei-
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3. die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender 

Arten in geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbrei-

tungsgebietes.

ben von den Vorschriften dieses Kapitels und den auf Grund dieses 
Kapitels erlassenen Rechtsvorschriften unberührt. Soweit in jagd- 
oder fischereirechtlichen Vorschriften keine besonderen Bestimmun-
gen zum Schutz und zur Pflege der betreffenden Arten bestehen 
oder erlassen werden, sind vorbehaltlich der Rechte der Jagdaus-
übungs- oder Fischereiberechtigten die Vorschriften dieses Kapitels 
und die auf Grund dieses Kapitels erlassenen Rechtsvorschriften an-
zuwenden.  

§ 24  Artenschutzprogramme 

(1) Zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Maßnah-

men, die dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung der Bestände 

wild lebender Tier- und Pflanzenarten in ihrem Vorkommen und ihrer 

Artenvielfalt dienen, werden vom Landesamt für Umwelt, Landwirt-

schaft und Geologie Artenschutzprogramme erarbeitet.

(2) Diese Programme enthalten insbesondere

1. die wild lebenden Tier- und Pflanzenarten sowie ihre wesent-li-

chen Lebensgemeinschaften und Lebensräume einschließlich ihrer 

Veränderungen, soweit sie für den Artenschutz von Bedeutung sind,

2. die in ihrem Bestand gefährdeten Arten und Lebensgemein-schaf-

ten unter Darstellung der wesentlichen Gefährdungsursachen, wo-

bei die vom Aussterben bedrohten Arten hervorzuheben sind,

3. Vorschläge und Hinweise für Maßnahmen zum Schutz und zur 

Überwachung sowie zur Förderung der Bestandsentwicklung ge-

fährdeter und bedrohter Arten einschließlich eines notwendigen 

Grunderwerbs.

§ 38

Allgemeine Vorschriften für den Arten-, Lebensstätten- und Biotop-
schutz

(1)Zur Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben nach § 37 Ab  -  
satz 1 erstellen die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi-
gen Behörden des Bundes und der Länder auf der Grundlage der 
Beobachtung nach § 6 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsziele und 
verwirklichen sie.  

(2)Soweit dies zur Umsetzung völker- und gemeinschaftsrechtlicher   
Vorgaben   oder zum Schutz von Arten, die in einer Rechtsverordnung   
nach § 54 Absatz 1 Num  mer 2 aufgeführt sind, einschließlich deren   
Lebensstätten, erforderlich ist, ergreifen   die für Naturschutz und   
Landschaftspflege zuständigen Behörden des Bundes und   der Län  -  
der wirksame und aufeinander abgestimmte vorbeugende Schutz-
maßnahmen   oder stellen Artenhilfsprogramme auf. Sie treffen die er  -  
forderlichen Maßnahmen, um   sicherzustellen, dass der unbeabsich  -  
tigte Fang oder das unbeabsichtigte Töten keine   erheblichen nachtei  -  
ligen Auswirkungen auf die streng geschützten Arten haben.  

(3)Die erforderliche Forschung und die notwendigen wissenschaftli  -  
chen Arbeiten   im Sinne des Artikels 18 der Richtlinie 92/43/EWG und   
des Artikels 10 der Richtlinie 79/409/EWG werden gefördert.  

60



§ 25  Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

(1) Es ist verboten,

1. ohne vernünftigen Grund wild wachsende Pflanzen zu entnehmen 

oder zu schädigen,

2. wild lebende Tiere ohne vernünftigen Grund zu beunruhigen, zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten,

3. ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten zu beeinträchtigen oder zu zerstören,

4. 

a) Tiere und

b) Pflanzen gebietsfremder Arten

in der freien Natur anzusiedeln oder gebietsfremde Tiere auszu-set-

zen,

5. Gebüsch, Hecken, Bäume, Röhrichtbestände oder ähnlichen Be-

wuchs in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzu-schnei-

den, zu roden oder auf sonstige Weise zu zerstören; ausgenommen 

davon ist eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft,

6. die Bodenvegetation auf Wiesen, Feldrainen, Böschungen, Weg-

rändern und nicht bewirtschafteten Flächen abzubrennen oder sonst 

nachhaltig zu schädigen,

§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermäch-
tigung zum Erlass von Rechtsverordnungen  

(1)Es ist verboten,      

1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünfti  -  
gen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten,

2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Stand  -  
ort zu entnehmen   oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzu  -  
schlagen oder auf sonstige Weise zu   verwüsten,      

3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünfti  -  
gen Grund zu beein  trächtigen oder zu zerstören.      

(2)Vorbehaltlich jagd- oder fischereirechtlicher Bestimmungen ist es   
verboten, wild lebende Tiere und Pflanzen der in Anhang V der Richt-
linie 92/43/EWG aufgeführten Arten aus der Natur zu entnehmen. Die 
Länder können Ausnahmen von Satz 1 unter den Voraussetzungen 
des § 45 Absatz 7 oder des Artikels 14 der Richtlinie 92/43/EWG zu-
lassen.  

(3)Jeder darf abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wild lebende Blu  -  
men, Gräser,   Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heil  -  
kräuter sowie Zweige wild le  bender Pflanzen aus der Natur an Stel  -  
len, die keinem Betretungsverbot unterliegen,   in geringen Mengen für   
den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich an  eignen.      

(4)Das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wild le  -  
bender Pflanzen   bedarf unbeschadet der Rechte der Eigentümer und   
sonstiger Nutzungsberechtigter der Genehmigung der für Natur-
schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde.   Die Genehmi  -  
gung ist zu erteilen, wenn der Bestand der betreffenden Art am Ort 
der   Entnahme nicht gefährdet und der Naturhaushalt nicht erheb      -  
lich beeinträchtigt wer      den. Die Entnahme hat pfleglich zu erfolgen.   
Bei der Entscheidung über Entnahmen   zu Zwecken der Produktion   
regionalen Saatguts sind die günstigen Auswirkungen auf die Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.  
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7. Bäume oder Felsen mit Horsten, Nist-, Brut- und Wohnstätten 

wild lebender Tierarten zu besteigen oder solche Bäume zu fällen; 

ausgenommen ist das Fällen im Rahmen einer ordnungsgemäßen 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, es sei denn, es wären be-

kannte oder erkennbare Lebensstätten von streng geschützten Tier-

arten betroffen.

(2) Absatz 1 gilt unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften nicht für 

gesetzlich zulässige und behördlich angeordnete oder zugelassene 

Maßnahmen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an technischen Anla-

gen der öffentlichen Wasserwirtschaft, die nicht zu anderer Zeit oder 

auf andere Weise mit dem gleichen Ergebnis durchgeführt werden 

können. Absatz 1 Nr. 4 gilt nicht für

1. den Anbau von Pflanzen im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Land- und Forstwirtschaft,

2. das Einsetzen von Tieren

a) nicht gebietsfremder Arten oder

b) gebietsfremder Arten, sofern dem Einsatz eine pflanzenschutz-

rechtliche Genehmigung zugrunde liegt, bei der die Belange des Ar-

tenschutzes berücksichtigt worden sind, 

zum Zwecke des Pflanzenschutzes,

3. das Ansiedeln von Tieren nicht gebietsfremder Arten, die dem 

Jagd- und Fischereirecht unterliegen,

4. das Einsetzen von Tieren in der Teichwirtschaft im Rahmen der 

guten fachlichen Praxis.

(5)Es ist   verboten  ,      

1. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und unge  -  
nutzten Grundflächen sowie an Hecken und Hängen abzubren-
nen oder nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich genutzte 
Flächen so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheb-
lich beeinträchtigt wird,  

2. Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen   
oder gärtnerischgenutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere   Gehölze in der Zeit vom 1. März   
bis zum 30. September abzuschneiden oder auf   den Stock zu   
setzen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Be-
sei  tigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung   
von Bäumen,  

3. Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurück  -  
zuschneiden; au  ßerhalb dieser Zeiten dürfen Röhrichte nur in Ab  -  
schnitten zurückgeschnitten wer  den,      

4. ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen   
zu räumen, wenn   dadurch der Naturhaushalt, insbesondere die   
Tierwelt erheblich beeinträchtigt   wird.      

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für  

1. behördlich angeordnete Maßnahmen,      

2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise   
oder zu ande  rer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie  

a)behördlich durchgeführt werden,  

b)behördlich zugelassen sind oder      

c)der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen,      

3. nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft,      

Mit "gärtnerisch genutzten Flächen" sind nur 

gartenbauwirtschaftlich genutzte Flächen ge-

meint, also Flächen, die in Erwerbsabsicht 

bewirtschaftet werden. Das lässt sich daraus 

schließen, dass in § 39 Abs. 5 Nr. 2 

BNatSchG ansonsten Wälder und Kurzum-

triebsplantagen ausnimmt, also ebenfalls 

Flächen, die zur Erzielung wirtschaftlicher 

Gewinne bebaut werden. Daraus folgt, dass 

der Hobbygärtner oder private Gärten von 

dieser Privilegierung nicht erfasst sind und 

für diese das Verbot aus § 39 Abs. 5 Nr. 2 

BNatSchG gilt.

Es gelten die in § 39 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG beschriebenen gesetzlichen Aus-

nahmen von den Verboten. Eine Erteilung 

von Ausnahmen durch Behörden ist nicht 

mehr vorgesehen. Falls die gesetzlichen 

Ausnahmen nicht einschlägig sind, kommt 

lediglich die Erteilung einer Befreiung in Be-

tracht.
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(2a) Die Naturschutzbehörde kann im Einzelfall oder allgemein für 

gleichgelagerte Fälle Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 

zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-stehen und die 

Maßnahmen Belange des Artenschutzes nicht beeinträchtigen. Im 

Falle von Absatz 1 Nr. 4 ist die Ausnahme zu versagen, wenn die 

Gefahr einer Verfälschung der Tier- oder Pflanzenwelt der Mitglied-

staaten der Europäischen Union oder eine Gefährdung des Be-

stands oder der Verbreitung wild lebender Tier- oder Pflanzenarten 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder von Populationen 

solcher Arten nicht auszuschließen ist.

(3) Wild wachsende Blumen, Gräser, Farne und Zweige dürfen aus 

der Natur außerhalb des Waldes an Stellen, die keinem Betretungs-

verbot unterliegen, für den persönlichen Bedarf (Handstrauß) ent-

nommen werden. Entsprechendes gilt für das Entnehmen von Pil-

zen, Kräutern, Moosen, Beeren und anderen Wildfrüchten. Die Ent-

nahme hat nach Art und Menge pfleglich und schonend zu erfolgen. 

Bestimmungen über besonders geschützte Pflanzen und Pflanzen-

teile bleiben unberührt.

(4) Eine Entnahme der in Absatz 3 genannten Pflanzen und Pflan-

zenteile zu gewerblichen Zwecken ist verboten. Hiervon ausgenom-

men sind Maßnahmen der ordnungsgemäßen Land-,

Forst- und Fischereiwirtschaft. Die Naturschutzbehörde kann Aus-

nahmen vorbehaltlich einer Rechtsverordnung nach § 28 Satz 1 Nr. 

4 zulassen, wenn der Grundstückseigentümer oder der Nutzungsbe-

rechtigte einverstanden und eine wesentliche Beeinträchtigung der 

natürlichen Bestände und Vorkommen sowie des Naturhaushaltes 

nicht zu besorgen ist.

4. zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs   
zur Verwirkli  chung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss.      

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bei 
den Verboten des Satzes 1 Nummer 2 und 3 für den Bereich eines Lan-
des oder für Teile des Landes erweiterte Verbotszeiträume vorsehen. Sie 
können die Ermächtigung nach Satz 3 durch Rechtsverordnung auf an-
dere Landesbehörden übertragen.  

(6)Es ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume,   
die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. 
Oktober bis zum 31. März aufzusuchen; dies gilt nicht zur Durchfüh-
rung unaufschiebbarer und nur geringfügig störender Handlungen so-
wie für touristisch erschlossene oder stark genutzte Bereiche.  

(7)Weiter gehende Schutzvorschriften insbesondere des Kapitels   
4 und des Ab      schnitts 3 des Kapitels 5 einschließlich der Bestim  -  
mungen über Ausnahmen und Befreiungen bleiben unberührt.

§ 40  Nichtheimische, gebietsfremde und invasive Arten  

(4)Das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien   
Natur sowie von Tieren bedarf der Genehmigung der zuständigen Be-
hörde. Künstlich vermehrte   Pflanzen sind nicht gebietsfremd, wenn   
sie ihren genetischen Ursprung in dem betreffenden Gebiet haben. 
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn eine Gefähr  dung von Öko  -  
systemen, Biotopen oder Arten der Mitgliedstaaten nicht auszuschlie-
ßen ist. Von dem Erfordernis einer Genehmigung sind ausgenommen  

a. der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirt  -  
schaft,  

b. der Einsatz von Tieren      
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(5) Die untere Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung 

oder Einzelanordnung für die Lebensstätten bestimmter Arten, ins-

besondere ihre Standorte, Brut- und Wohnstätten, zeitlich befristet 

besondere Schutzmaßnahmen festlegen. Der Geltungsbereich, die 

Geltungsdauer, der Schutzgegenstand, der Schutzzweck und die er-

forderlichen Ge- und Verbote sind anzuführen. In den Schutz der 

Wohnstätten von im Bestand gefährdeten oder streng geschützten 

Wirbeltierarten kann die Umgebung bis zu 500 m Entfernung einbe-

zogen werden, um die Wohnstätten von Beunruhigungen und Stö-

rungen freizuhalten. Dabei können, soweit erforderlich, unterschied-

liche Verbote für die Zeit der Brut und Aufzucht und die übrige Zeit 

festgelegt werden. Schutzmaßnahmen für Lebensstätten von im Be-

stand gefährdeten oder streng geschützten Arten innerhalb von bau-

i. nicht gebietsfremder Arten,      

ii. gebietsfremder Arten, sofern der Einsatz einer pflanzenschutz  -  
rechtlichen Genehmigung bedarf, bei der die Belange des Ar-
tenschutzes berücksichtigt sind,  

zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes,  

c. das Ansiedeln von Tieren nicht gebietsfremder Arten,   
die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen,  

d. das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut außerhalb   
ihrer Vorkommensgebiete bis einschließlich 1. März 
2020  ; bis zu diesem Zeitpunkt sollen in der freien Na  -  
tur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur innerhalb 
ihrer Vorkom  mensgebiete ausgebracht werden.      

Artikel 22 der Richtlinie 92/43/EWG ist zu beachten.  

(5)Genehmigungen nach Absatz 4 werden bei im Inland noch nicht   
vorkommenden Arten vom Bundesamt für Naturschutz erteilt.  

(6)Die zuständige Behörde kann anordnen, dass ungenehmigt ausge  -  
brachte Tiere   und Pflanzen oder sich unbeabsichtigt in der freien Na  -  
tur ausbreitende Pflanzen sowie dorthin entkommene Tiere beseitigt 
werden, soweit es zur Abwehr einer Gefähr  dung von Ökosystemen,   
Biotopen oder Arten erforderlich ist.

§ 54 Abs. 7

(7)Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher  -  
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Vorschriften zum Schutz von Horststandorten von Vogelarten 
zu erlassen, die in ihrem Bestand   gefährdet und in besonderem Maße   
störungsempfindlich sind und insbesondere wäh  rend bestimmter Zeiträu  -  

Die Ermächtigung in § 25 Abs. 5 Sächs-

NatSchG ist als weitergehende Schutzvor-

schrift des Landesrechts zu verstehen, da 

sie neben dem Horstschutz auch den Schutz 

von Lebensstätten weiterer Arten beinhaltet, 

so dass § 25 Abs. 5 SächsNatSchG weiter-

hin anwendbar bleibt. Sobald der Bund von 

der Ermächtigung Gebrauch gemacht hat, ist 

Landesrecht jedoch insoweit nicht mehr an-

wendbar.
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lichen Anlagen sind insoweit zulässig, als sie für den Eigentümer zu-

mutbar sind. 

me und innerhalb bestimmter Abstände Handlungen zu verbieten, die 
die Fortpflanzung oder Aufzucht beeinträchtigen können. Weiter gehen-
de Schutzvorschriften einschließlich der Bestimmungen über Ausnah-
men und Befreiun  gen bleiben unberührt.  

§ 26  Schutz bestimmter Biotope

(1) Auch ohne Rechtsverordnung oder Einzelanordnung und ohne 

Eintragung in Verzeichnisse stehen nachfolgende Biotope unter be-

sonderem Schutz:

1. Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenreiche Nass-wie-

sen, Bruch-, Moor-, Sumpf- und Auwälder,

2. Quellbereiche, natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und 

stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazu-

gehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation 

sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altar-

me und regelmäßig überschwemmten Bereiche,

3. Trocken- und Halbtrockenrasen, magere Frisch- und Berg-wie-

sen, Borstgrasrasen, Schwermetallrasen, Wacholder-, Ginster- und 

Zwergstrauchheiden,

4. Gebüsche und naturnahe Wälder trockenwarmer Standorte ein-

schließlich ihrer Staudensäume, höhlenreiche Altholzinseln und höh-

§ 30 Gesetzlich geschützte Biotope

(1)Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Be  -  
deutung als Biotope haben, werden gesetzlich geschützt (allgemeiner 
Grundsatz).  

(2)Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erhebli-
chen Beeinträchtigung folgender Biotope führen können, sind ver-
boten:

1. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Bin-
nengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen 
uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie 
ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme 
und regelmäßig überschwemmten Bereiche,

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und bin-
senreiche Nasswiesen, Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen,

3. offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Ge-
röllhalden, Lehm- und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und 
Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, Schwermetall-
rasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte,

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und 
Hangschuttwälder, subalpine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder, 

Aufgrund der Regelung in § 30 Abs. 8 

BNatSchG bleiben auch die Biotope der Län-

der unter Schutz, die nicht in der Bundesliste 

enthalten sind. 
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lenreiche Einzelbäume, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwäl-

der,

5. offene Felsbildungen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröll-

halden, Serpetinitfelsfluren, offene Binnendünen, Lehm- und Löss-

wände,

6. Streuobstwiesen, Stollen früherer Bergwerke sowie in der freien 

Landschaft befindliche Steinrücken, Hohlwege und Trockenmauern.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder zu sonstigen er-

heblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der besonders ge-

schützten Biotope führen können, sind verboten.

Insbesondere ist verboten: 

1. die Änderung der bisherigen Nutzung oder Bewirtschaftung der 

gesetzlich geschützten Biotope,

2. das Einbringen von Stoffen, die geeignet sind, Beeinträchti-gun-

gen im Sinne von Satz 1 hervorzurufen.

Die Verbote gelten nicht, soweit die Handlungen nur invasive Arten 

betreffen.

(3) Unberührt bleibt die Zulässigkeit des Felskletterns an Klettergip-

feln im Sächsischen Elbsandsteingebirge, im Zittauer Gebirge, im 

Erzgebirge und im Steinicht in der bisherigen Art und im bisherigen 

Umfang. Dies gilt nicht für das Klettern an Massivwänden und so-

weit gesetzliche Vorschriften oder Festsetzungen in Rechtsverord-

nungen oder Einzelanordnungen entgegenstehen. Als Klettergipfel 

gelten freistehende Felsen von mindestens 10 m Höhe, die nur 

durch Kletterei oder Überfall oder Sprung von benachbarten Felsge-

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetälchen und 
Krummholzgebüsche,

6. Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, 
Boddengewässer mit Verlandungsbereichen, Salzwiesen und 
Wattflächen im Küstenbereich, Seegraswiesen und sonstige mari-
ne Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale Sandbänke, Schlick-
gründe mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, 
Grobsand- und Schillgründe im Meeres- und Küstenbereich.

Die Verbote des Satzes 1 gelten auch für weitere von den Ländern ge-
setzlich geschützte Biotope.

(3)Von den Verboten des Absatzes 2 kann auf Antrag eine Ausnah-
me zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen 
werden können.

(4)Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bebauungsplänen Handlungen im Sinne des Absatzes 2 zu erwarten, 
kann auf Antrag der Gemeinde über eine erforderliche Ausnahme 
oder Befreiung von den Verboten des Absatzes 2 vor der Aufstellung 
des Bebauungsplans entschieden werden. Ist eine Ausnahme zuge-
lassen oder eine Befreiung gewährt worden, bedarf es für die Durch-
führung eines im Übrigen zulässigen Vorhabens keiner weiteren Aus-
nahme oder Befreiung, wenn mit der Durchführung des Vorhabens 
innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplans 
begonnen wird.

(5)Bei gesetzlich geschützten Biotopen, die während der Laufzeit ei-
ner vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme an öffentlichen 
Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung entstanden sind, 
gilt Absatz 2 nicht für die Wiederaufnahme einer zulässigen land-, 
forst-, oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung innerhalb von zehn 
Jahren nach Beendigung der betreffenden vertraglichen Vereinbarung 
oder der Teilnahme an den betreffenden öffentlichen Programmen.

(6)Bei gesetzlich geschützten Biotopen, die auf Flächen entstanden 
sind, bei denen eine zulässige Gewinnung von Bodenschätzen einge-
schränkt oder unterbrochen wurde, gilt Absatz 2 nicht für die Wieder-
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bilden zu besteigen sind.

(4) Ausnahmen können von der Naturschutzbehörde zugelassen 

werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können 

oder wenn die Maßnahmen aus überwiegenden Gründen des Ge-

meinwohls erforderlich sind. Im letzteren Fall sind gleichzeitig Kom-

pensationsmaßnahmen im Sinne von § 9 Abs. 2 und 3 anzuordnen. 

Die Verbote des Absatzes 2 gelten vorbehaltlich der Regelung in § 

22b nicht für den Fall, dass während einer Bewirtschaftungsbe-

schränkung im Sinne von § 2a Abs. 1 ein besonders geschütztes 

Biotop entstanden ist, sofern die Wiederaufnahme der ursprüngli-

chen Nutzung innerhalb von fünf, bei Waldflächen innerhalb von 

zehn Jahren nach Ende der Bewirtschaftungsbeschränkung erfolgt 

oder auf technischen Anlagen der öffentlichen Wasserwirtschaft ein 

besonders geschütztes Biotop entstanden ist. Werden Maßnahmen 

im Sinne von Absatz 2 ohne die erforderliche Erlaubnis nach Satz 1 

begonnen oder durchgeführt, kann die Einstellung angeordnet wer-

den. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands kann ver-

langt werden, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände 

hergestellt werden können. Soweit eine Wiederherstellung nicht 

oder nur mit unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist, gilt Satz 2 

entsprechend.

(5) Die Ausnahme wird durch eine nach anderen Vorschriften gleich-

zeitig erforderliche Gestattung ersetzt. Die Gestattung darf nur erteilt 

werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4 vorliegen und 

die sonst zuständige Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen erteilt 

hat. Das Einvernehmen der Naturschutzbehörde gilt als erteilt, wenn 

es nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Ge-

nehmigungsbehörde verweigert wird. Für Maßnahmen der unver-

züglichen Schadensbeseitigung nach Naturkatastrophen gilt § 10 

Abs. 1 Satz 5 und 6 entsprechend.

aufnahme der Gewinnung innerhalb von fünf Jahren nach der Ein-
schränkung oder Unterbrechung.

(7)Die gesetzlich geschützten Biotope werden registriert und die Re-
gistrierung wird in geeigneter Weise öffentlich zugänglich gemacht. 
Die Registrierung und deren Zugänglichkeit richten sich nach Landes-
recht.

(8)Weiter gehende Schutzvorschriften einschließlich der Bestimmun-
gen über Ausnahmen und Befreiungen bleiben unberührt.

Die gesetzliche Ausnahme vom Biotop-

schutz nach einer Bewirtschaftungsbe-

schränkung ergibt sich aus § 30 Abs. 5 

BNatSchG.
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(6) Die Naturschutzbehörden führen Verzeichnisse der ihnen be-

kannten besonders geschützten Biotope. Über Eintragungen werden 

die Gemeinden, die Grundstückseigentümer und, soweit bekannt, 

die sonstigen Nutzungsberechtigten unter Hinweis auf die Verbote 

des Absatzes 2 schriftlich informiert. Bei mehr als fünf Betroffenen 

kann in der Gemeinde eine öffentliche Bekanntmachung erfolgen. § 

15 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 27  Zoo 

Ein Zoo im Sinne dieses Gesetzes ist eine dauerhafte Einrichtung, 

in der lebende Tiere wild lebender Arten zwecks Zurschaustellung 

während eines Zeitraumes von mindestens sieben Tagen im Jahr 

gehalten werden. Nicht als Zoo im Sinne des Satzes 1 gelten

1. Zirkusse,

2. Tierhandlungen und

3. Gehege zur Haltung von nicht mehr als fünf Arten des im Gel-

tungsbereich des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der Bekannt-

machung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geän-

dert durch Artikel 168 der Verordnung vom 25. November 2003 

(BGBl. I S. 2304, 2323), in der jeweils geltenden Fassung, heimi-

schen Schalenwildes,

4. Einrichtungen, in denen nicht mehr als fünf Tiere anderer wild le-

bender Arten gehalten werden.

§ 42 Zoos  

(1)Zoos sind dauerhafte Einrichtungen, in denen lebende Tiere wild   
lebender Arten zwecks Zurschaustellung während eines Zeitraumes 
von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten werden. Nicht als 
Zoo gelten  

1. Zirkusse,      

2. Tierhandlungen und      

3. Gehege zur Haltung von nicht mehr als fünf Arten von Schalen  -  
wild, das im Bun  desjagdgesetz aufgeführt ist, oder Einrichtun  -  
gen, in denen nicht mehr als 20 Tie  re anderer wild lebender Ar  -  
ten gehalten werden.
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§ 27a  Betreiberpflichten

(1) Zoos sind gemäß Artikel 3 der Richtlinie 1999/22/EG des Rates 

vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos (ABl. 

EG Nr. L 94 S. 24) so zu errichten und zu betreiben, dass

1. die Haltungsbedingungen stets hohen Anforderungen genügen, 

die den biologischen und den Erhaltungsbedürfnissen der jeweiligen 

Art Rechnung tragen, insbesondere durch

a) eine diesen Bedürfnissen genügende, nach Lage, Größe, Gestal-

tung und den inneren Einrichtungen art- und verhaltensgerechte 

Ausgestaltung der Gehege,

b) Einrichtung eines Programms der tiermedizinischen Vorbeugung, 

Betreuung und Behandlung sowie der Ernährung,

2. dem Entweichen von Tieren vorgebeugt wird, um eine mögliche 

ökologische Bedrohung einheimischer Arten zu verhindern,

3. dem Eindringen von Schadorganismen vorgebeugt wird und

4. die Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug 

auf den Erhalt der biologischen Vielfalt, insbesondere durch Infor-

mation über die zur Schau gestellten Arten und ihre natürlichen Le-

bensräume, gefördert wird.

(2) Sie haben sich entsprechend ihren besonderen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten zumindest an einer der nachfolgenden Aktivitäten zu 

beteiligen:

§ 42 Abs. 2 und 3  

(2)Die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung und der Be  -  
trieb eines Zoos bedürfen der Genehmigung. Die Genehmigung be-
zieht sich auf eine bestimmte Anlage, bestimmte Betreiber, auf eine 
bestimmte Anzahl an Individuen einer jeden Tierart sowie auf eine 
bestimmte Betriebsart.  

(3)Zoos sind so zu errichten und zu betreiben, dass      

1. bei der Haltung der Tiere den biologischen und den Erhaltungs  -  
bedürfnissen der jeweiligen Art Rechnung getragen wird, insbe-
sondere die jeweiligen Gehege nach Lage, Größe und Gestal-
tung und innerer Einrichtung art- und tiergerecht ausgestaltet 
sind,  

2. die Pflege der Tiere auf der Grundlage eines dem Stand der gu  -  
ten veterinärmedizinischen Praxis entsprechenden schriftlichen 
Programms zur tiermedizinischen Vorbeugung und Behandlung 
sowie zur Ernährung erfolgt,  

3. dem Eindringen von Schadorganismen sowie dem Entweichen   
der Tiere vorgebeugt wird,  

4. die Vorschriften des Tier- und Artenschutzes beachtet werden,      

5. ein Register über den Tierbestand des Zoos in einer den ver  -  
zeichneten Arten jeweils angemessenen Form geführt und stets 
auf dem neuesten Stand gehalten wird,  

6. die Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug   
auf den Erhalt der biologischen Vielfalt gefördert wird, insbeson-
dere durch Informationen über die zur Schau gestellten Arten 
und ihre natürlichen Biotope,  

7. sich der Zoo beteiligt an      

a) Forschungen, die zur Erhaltung der Arten beitragen, ein  -  
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1. an Forschungsaktivitäten, die zur Erhaltung von Arten beitragen, 

einschließlich dem Austausch von Informationen über die Arterhal-

tung oder

2. an der Aufzucht in Gefangenschaft, der Bestandserneuerung und 

der Wiedereinbürgerung von Arten in ihrem natürlichen Lebensraum 

oder

3. an der Ausbildung in erhaltungsspezifischen Kenntnissen und 

Fertigkeiten.

(3) Sie führen ein Register über den Tierbestand in einer den im Re-

gister verzeichneten Arten jeweils angemessenen Form. Das Regis-

ter ist stets auf dem neuesten Stand zu halten.

schließlich des Aus  tausches von Informationen über die   
Arterhaltung, oder

b) der Aufzucht in Gefangenschaft, der Bestandserneuerung   
und der Wiederan  siedlung von Arten in ihren Biotopen   
oder

c) der Ausbildung in erhaltungsspezifischen Kenntnissen und   
Fähigkeiten.  

§ 27b  Genehmigung und Schließung von Zoos,
Anordnungsbefugnisse

(1) Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von 

Zoos bedarf der Genehmigung. Die Genehmigung darf, unbescha-

det tierschutz- und tierseuchenrechtlicher Bestimmungen, nur erteilt 

werden, wenn

1. die Einhaltung der Betreiberpflichten im Sinne des § 27a gesi-

chert ist,

2. die nach dem Fünften Abschnitt des Bundesnaturschutzgesetzes 

erforderlichen Nachweise vorliegen,

3. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die 

Zuverlässigkeit des Betreibers sowie der für die Leitung des Zoos 

§ 42 Abs. 4 - 8   

(4)Die Genehmigung nach Absatz 2 ist zu erteilen, wenn      

1. sichergestellt ist, dass die Pflichten nach Absatz 3 erfüllt werden,      

2. die nach diesem Kapitel erforderlichen Nachweise vorliegen,      

3. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die   
Zuverlässigkeit des Betreibers sowie der für die Leitung des Zoos 
verantwortlichen Personen er  geben sowie      

4. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften der Errichtung und dem   
Betrieb des Zoos   nicht entgegenstehen.      

Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden; ins-
besondere kann eine Sicherheitsleistung für die ordnungsgemäße Auflö-
sung des Zoos und die Wiederherstellung des früheren Zustands ver-
langt werden.  

(5)Die Länder können vorsehen, dass die in Absatz 2 Satz 1 vorge  -  
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verantwortlichen Personen ergeben,

4. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften der Errichtung und dem 

Betrieb des Zoos nicht entgegenstehen. 

Die Genehmigung nach Satz 1 schließt die Erlaubnis nach § 11 Abs. 

1 Nr. 2a des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 25. Mai 1998 (BGBl. I S. 1105, 1818), das zuletzt durch 

Artikel 153 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 

2304, 2322) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

mit ein, soweit die Genehmigung im Einvernehmen mit der zuständi-

gen Tierschutzbehörde erteilt wird.

(2) In der Genehmigung sind die Betreiberpflichten des § 27a einzel-

fallbezogen festzulegen. Die Genehmigung kann mit weiteren Ne-

benbestimmungen versehen werden. Sie kann nachträglich geän-

dert werden, um die Anforderungen an die Haltung der Tiere in Zoos 

dem Stand der Wissenschaft anzupassen.

(3) Die Einhaltung der Genehmigung ist durch regelmäßige Inspek-

tionen zu überwachen und sicherzustellen. Den Natur-schutzbehör-

den und den von ihnen Beauftragten sind alle notwendigen Auskünf-

te zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. § 54 gilt entsprechend. 

(4) Werden Zoos, die einer Genehmigung nach Absatz 1 bedürfen, 

ohne oder im Widerspruch zu der Genehmigung errichtet, wesent-

lich geändert oder betrieben, so trifft die Naturschutzbehörde die 

notwendigen Anordnungen, einschließlich einer vorläufigen Sper-

rung des Zoos oder einzelner Teile davon für die Öffentlichkeit, um 

die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen innerhalb einer an-

gemessenen Frist, die zwei Jahre nicht übersteigen darf, sicherzu-

stellen. Sie widerruft die Genehmigung ganz oder teilweise und ord-

sehene Genehmigung die Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2a und 3 Buchstabe d des Tierschutzgesetzes einschließt.  

(6)Die zuständige Behörde hat die Einhaltung der sich aus den Ab  -  
sätzen 3 und 4   ergebenden Anforderungen unter anderem durch re  -  
gelmäßige Prüfungen und Be  sichtigungen zu überwachen. § 52 gilt   
entsprechend.

(7)Wird ein Zoo ohne die erforderliche Genehmigung oder im Wider  -  
spruch zu den   sich aus den Absätzen 3 und 4 ergebenden Anforde  -  
rungen errichtet, erweitert, we  sentlich geändert oder betrieben, so   
kann die zuständige Behörde die erforderlichen   Anordnungen treffen,   
um die Einhaltung der Anforderungen innerhalb einer ange  messe  -  
nen Frist sicherzustellen. Sie kann dabei auch bestimmen, den Zoo 
ganz oder   teilweise für die Öffentlichkeit zu schließen. Ändern sich   
die Anforderungen an die   Haltung von Tieren in Zoos entsprechend   
dem Stand der Wissenschaft, soll die zu  ständige Behörde nachträgli  -  
che Anordnungen erlassen, wenn den geänderten Anfor  derungen   
nicht auf andere Weise nachgekommen wird.  

(8)Soweit der Betreiber Anordnungen nach Absatz 7 nicht nach  -  
kommt, ist der Zoo   innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei   
Jahren nach deren Erlass ganz oder   teilweise zu schließen und die   
Genehmigung ganz oder teilweise zu widerrufen. Durch Anordnung 
ist sicherzustellen, dass die von der Schließung betroffenen Tiere 
angemessen und im Einklang mit dem Zweck und den Bestimmun-
gen der Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über 
die Haltung von Wildtieren in Zoos   (ABl. L 94 vom 9.4.1999, S. 24)   
auf Kosten des Betreibers art- und tiergerecht behandelt und unter-
gebracht werden. Eine Beseitigung der Tiere ist nur in Übereinstim-
mung mit den arten- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen zuläs-
sig, wenn keine andere zumutbare Alternative für die Unterbringung 
der Tiere besteht.
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net insoweit die Schließung des Zoos oder einzelner Teile an, wenn 

der Betreiber einer Anordnung nach Satz 1 nicht innerhalb der ge-

setzten Frist nachgekommen ist.

(5) Wenn der Zoo geschlossen wird, sind die betroffenen Tiere vom 

Betreiber in einer angemessenen und mit den Anforderungen des 

Tier- und Artenschutzes in Einklang stehenden Weise zu behandeln 

und unterzubringen. Die Naturschutzbehörde kann zur Durchset-

zung des Satzes 1 die erforderlichen Anordnungen treffen.1

§ 43 Tiergehege  

(1)Tiergehege sind dauerhafte Einrichtungen, in denen Tiere wild   
lebender Arten   außerhalb von Wohn- und Geschäftsgebäuden wäh  -  
rend eines Zeitraums von mindes  tens sieben Tagen im Jahr gehalten   
werden und die kein Zoo im Sinne des § 42 Ab  satz 1 sind.      

(2)Tiergehege sind so zu errichten und zu betreiben, dass      

1. die sich aus § 42 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 ergebenden Anforde  -  
rungen eingehal  ten werden,  

2. weder der Naturhaushalt noch das Landschaftsbild beeinträch  -  
tigt werden und

3. das Betreten von Wald und Flur sowie der Zugang zu Gewässern   
nicht in unange  messener Weise eingeschränkt wird.      

(3)Die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung und der Be  -  
trieb eines Tiergeheges sind der zuständigen Behörde mindestens 
einen Monat im Voraus anzuzeigen. Diese kann die erforderlichen 
Anordnungen treffen, um die Einhaltung der sich aus Absatz 2 erge-
benden Anforderungen sicherzustellen. Sie kann die Beseitigung ei-
nes Tiergeheges anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßi-
ge Zustände hergestellt werden können. In diesem Fall gilt § 42 Ab-
satz 8 Satz 2 und 3 entsprechend.  

Durch die Einführung einer Tiergehegege-

nehmigung kommt es bezüglich der nach § 

24 LjagdG genehmigungspflichtigen Wildge-

hege zu einer Doppelung der Verfahren. 

Denn die Wildgehege sind in der Regel Tier-

gehege im Sinne des § 43 BNatSchG. Hier 

werden in der Übergangsphase bis zur ge-

planten Abschaffung der jagdrechtlichen 

Wildgehegegenehmigung die untere Natur-

schutzbehörde und die untere Jagdbehörde 

gebeten, die Verfahren zu koordinieren, so 

dass für den Antragsteller möglichst kein zu-

sätzlicher Verwaltungsaufwand besteht. So 

kann der Antrag auf Genehmigung als Wild-

gehege als Anzeige eines Tiergeheges ge-

wertet werden.
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(4)Die Länder können bestimmen, dass die Anforderungen nach Ab  -  
satz 2 nicht   gelten für Gehege,      

1. die unter staatlicher Aufsicht stehen,      

2. die nur für kurze Zeit aufgestellt werden oder eine geringe Fläche   
beanspruchen   oder      

3. i  n denen nur eine geringe Anzahl an Tieren oder Tiere mit gerin  -  
gen Anforderungen an ihre Haltung gehalten werden.

(5) Weiter gehende Vorschriften der Länder bleiben unberührt.  

§ 28  Ermächtigungen

Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über

1. Regelungen gemäß § 52 Abs. 4 bis 7, 9 BNatSchG,

2. den besonderen Schutz weiterer wild lebender heimischer Tier- 

und Pflanzenarten, insbesondere der in Anhang V der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten, auch über das Bundesnaturschutz-

gesetz und den auf dessen Grundlage erlassenen artenschutzrecht-

lichen Verordnungen hinaus, soweit dies wegen der Gefährdung des 

Bestands durch den menschlichen Zugriff oder zur Sicherung der in 

Artikel 14 Abs. 1

der Richtlinie 92/43/EWG genannten Zwecke im Freistaat Sachsen 

erforderlich ist und soweit sie nicht nach § 2 Abs. 1 des Bundesjagd-

gesetzes dem Jagdrecht unterliegen,

3. die Beringung oder anderweitige Kennzeichnung wild lebender 

Tiere in Freiheit zu wissenschaftlichen Zwecken, einschließlich not-

wendiger Erlaubnis- oder Genehmigungsanforderungen, näheren 

§ 54 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen  

(1)   Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher  -  
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates bestimmte, nicht unter § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a 
oder Buchstabe b fallende Tier- und Pflanzenarten oder Populationen 
solcher Arten unter besonderen Schutz zu stellen, soweit es sich um na-
türlich vorkommende Arten handelt, die  

1. im Inland durch den menschlichen Zugriff in ihrem Bestand ge  -  
fährdet sind, oder soweit es sich um Arten handelt, die mit sol-
chen gefährdeten Arten oder mit Ar  ten im Sinne des § 7 Absatz 2   
Nummer 13 Buchstabe b verwechselt werden kön  nen, oder      

2. in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik   
Deutschland in ho  hem Maße verantwortlich ist.      

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates  

1. bestimmte, nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a oder   
Buchstabe b besonders geschützte  

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang B der Verordnung   
(EG) Nr. 338/97 auf  geführt sind,  

Es wird davon ausgegangen, dass es sich 

bei der Beringungsverordnung um eine Ver-

ordnung zu artenschutzrechtlichen Ausnah-
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Bestimmungen zum Kreis der zur Beringung ermächtigten Privatper-

sonen oder Personengruppen, die notwendige Fachkenntnis der Be-

ringer, Kennzeichnungsmethoden und etwaigen Aufwendungser-

satz; Vorschriften des Jagd- und Fischereirechts bleiben unberührt,

4. das gewerbsmäßige Sammeln, Be- und Verarbeiten wild lebender 

Tiere und Pflanzen,

5. das Ansiedeln von Tieren und Pflanzen gebietsfremder Arten, das 

Aussetzen gebietsfremder Tiere oder über Maßnahmen zum Schutz 

der Tier- oder Pflanzenwelt gegen Verfälschung, einschließlich not-

wendiger Zucht- und Haltungsverbote; Vorschriften des Jagd- und 

Fischereirechts bleiben unberührt.

6. die vollständige oder teilweise Befreiung von Zoos von den Anfor-

derungen des § 27a und von dem Genehmigungserfordernis des § 

27b, wenn aufgrund ihrer geringen Größe oder der in ihnen zur 

Schau gestellten Tierarten die Verwirklichung der Ziele der Richtlinie 

1999/22/EG nicht gefährdet wird,

7. nähere Bestimmungen über die Art und Weise der Register-füh-

rung nach § 27a Abs. 3 und über die innerbetriebliche Verantwor-

tung für das Führen des Registers,

8. Ausnahmeregelungen gemäß § 17 der Verordnung zum Schutz 

wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesarten-schutzverord-

nung – BartSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. 

I S. 2873, 2875), in der jeweils geltenden Fassung. Die der Staatsre-

gierung durch § 43 Abs. 8 Satz 4 BNatSchG erteilte Ermächtigung 

zum Erlass einer Rechtsverordnung wird aufgrund von § 43 Abs. 8 

Satz 5 BNatSchG auf das Staatsministerium für Umwelt und Land-

b) europäische Vogelarten,      

2. bestimmte sonstige Tier- und Pflanzenarten im Sinne des Absat  -  
zes 1  

unter strengen Schutz zu stellen, soweit es sich um natürlich vorkom-
mende Arten handelt, die im Inland vom Aussterben bedroht sind oder 
für die die Bundesrepublik Deutschland in besonders hohem Maße ver-
antwortlich ist.  

(3)Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher  -  
heit wird   ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun  -  
desrates  

1. näher zu bestimmen, welche Teile von Tieren oder Pflanzen be  -  
sonders geschützter Arten oder aus solchen Tieren oder Pflanzen 
gewonnene Erzeugnisse als ohne Weiteres erkennbar im Sinne 
des § 7 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c und d oder Nummer 2 
Buchstabe c und d anzusehen sind,  

2. bestimmte besonders geschützte Arten oder Herkünfte von Tie  -  
ren oder Pflanzen besonders geschützter Arten sowie gezüchtete 
oder künstlich vermehrte Tiere   oder Pflanzen besonders ge  -  
schützter Arten von Verboten des § 44 ganz, teilweise   oder unter   
bestimmten Voraussetzungen auszunehmen, soweit der Schutz-
zweck   dadurch nicht gefährdet wird und die Artikel 12, 13 und   
16 der Richtlinie       92/43/EWG, die Artikel 5 bis 7 und 9 der Richtli  -  
nie 79/409/EWG, sonstige Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft oder Verpflichtungen aus internationalen Ar  tenschutzüber  -  
einkommen dem nicht entgegenstehen.  

(4)Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher  -  
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates invasive Tier- und Pflanzenarten zu bestimmen, für die nach § 
44 Absatz 3 Nummer 2 die Verbote des § 44 Absatz 2 gelten, soweit dies 
erforderlich ist, um einer Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder 
Arten entgegenzuwirken.  

(5)Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher  -  

men nach § 45 Abs. 7 Nr. 3 BNatSchG han-

delt, die im Übrigen verfahrensrechtliche An-

forderungen an die Beringung festlegt und 

insoweit die Ermächtigungsgrundlage weiter-

hin Bestand haben kann.
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wirtschaft übertragen. heit wird   ermächtigt, soweit dies aus Gründen des Artenschutzes erfor  -  
derlich ist und Rechtsak  te der Europäischen Gemeinschaft dem nicht   
entgegenstehen, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates  

1. die Haltung oder die Zucht von Tieren,  

2. das Inverkehrbringen von Tieren und Pflanzen      

bestimmter besonders geschützter Arten sowie von Tieren und Pflanzen 
der durch Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 bestimmten Arten zu 
verbieten oder zu beschränken.  

(6)      Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi  -  
cherheit wird ermächtigt, soweit dies aus Gründen des Artenschutzes, 
insbesondere zur Erfüllung   der sich aus Artikel 15 der Richtlinie   
92/43/EWG, Artikel 8 der Richtlinie 79/409/EWG   oder aus internationa  -  
len Artenschutzübereinkommen ergebenden Verpflichtungen, erforder-
lich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates  

1.die Herstellung, den Besitz, das Inverkehrbringen oder die Verwen  -  
dung bestimmter Geräte, Mittel oder Vorrichtungen, mit denen in Men-
gen oder wahllos wild lebende Tiere getötet, bekämpft oder gefangen 
oder Pflanzen bekämpft oder vernichtet werden können, oder durch die 
das örtliche Verschwinden oder sonstige erhebliche Beeinträchtigungen 
von Populationen der betreffenden Tier- oder Pflanzenarten hervorgeru-
fen werden könnten,  

2.Handlungen oder Verfahren, die zum örtlichen Verschwinden oder zu   
sonstigen   erheblichen Beeinträchtigungen von Populationen wild leben  -  
der Tier- oder Pflan  zenarten führen können,  

zu beschränken oder zu verbieten. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Gerä-
te, Mittel oder Vorrichtungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften 
einer Zulassung bedürfen,   sofern bei der Zulassung die Belange des Ar  -  
tenschutzes zu berücksichtigen sind.  

(7) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Vorschriften zum Schutz von Horststandorten von Vogelarten 
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zu erlassen, die in ihrem Bestand   gefährdet und in besonderem Maße   
störungsempfindlich sind und insbesondere wäh  rend bestimmter Zeiträu  -  
me und innerhalb bestimmter Abstände Handlungen zu verbieten, die 
die Fortpflanzung oder Aufzucht beeinträchtigen können. Weiter gehen-
de Schutzvorschriften einschließlich der Bestimmungen über Ausnah-
men und Befreiun  gen bleiben unberührt.  

(8)Zur Erleichterung der Überwachung der Besitz- und Vermarktungs  -  
verbote wird   das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re  -  
aktorsicherheit ermächtigt,   durch Rechtsverordnung mit Zustimmung   
des Bundesrates Vorschriften zu erlassen   über      

1. Aufzeichnungspflichten derjenigen, die gewerbsmäßig Tiere oder   
Pflanzen der be  sonders geschützten Arten be- oder verarbeiten,   
verkaufen, kaufen oder von an  deren erwerben, insbesondere   
über den Kreis der Aufzeichnungspflichtigen, den   Gegenstand   
und Umfang der Aufzeichnungspflicht, die Dauer der Aufbewah-
rungs  frist für die Aufzeichnungen und ihre Überprüfung durch   
die für Naturschutz und       Landschaftspflege zuständigen Behör  -  
den,  

2. die Kennzeichnung von Tieren und Pflanzen der besonders ge  -  
schützten Arten für den Nachweis nach § 46,  

3. die Erteilung von Bescheinigungen über den rechtmäßigen Er  -  
werb von Tieren und Pflanzen für den Nachweis nach § 46,  

4. Pflichten zur Anzeige des Besitzes von      

a) Tieren und Pflanzen der besonders geschützten Arten,      

b) Tieren und Pflanzen der durch Rechtsverordnung nach §   
54 Absatz 4 bestimm  ten Arten.      

(9)Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nummer 2 bedürfen des Einver  -  
nehmens mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung sowie mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie. Rechtsverordnungen nach Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 und 
Absatz 8 Nummer 1, 2 und 4 bedürfen des Einvernehmens mit dem Bun-
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desministerium für Wirtschaft und Technologie. Im Übrigen bedürfen die 
Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 8 des Einvernehmens mit 
dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, in den Fällen der Absätze 1 bis 6 und 8 jedoch nur, soweit sie 
sich beziehen auf  

1. Tierarten, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen,  

2. Tierarten, die zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes ein  -  
gesetzt werden,   oder      

3. Pflanzen, die durch künstliche Vermehrung gewonnen oder forst  -  
lich nutzbar sind.  

(10)Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverord  -  
nung allgemeine Anforderungen an Bewirtschaftungsvorgaben für die 
land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung im Sinne des § 44 
Absatz 4 festzulegen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen.  

Sechster Abschnitt:
Erholung in Natur und Landschaft

Kapitel 7

Erholung in Natur und Landschaft

§ 29  Recht auf Naturgenuss und Erholung

(1) Jeder hat ein Recht auf Erholung in der freien Landschaft und 

auf Genuss der Naturschönheiten nach Maßgabe der nach-folgen-

den Vorschriften. Weitergehende Rechte aufgrund anderer Vor-

schriften bleiben unberührt.

(2) Das Recht auf Erholung findet seine Schranken in den allgemei-

nen Gesetzen, den Interessen der Allgemeinheit und an den Rech-

ten Dritter (Gemeinverträglichkeit). Dazu gehören insbesondere der 

Schutz der Natur und von Kulturen, die ordnungsgemäße land-, 

§ 59 

Betreten der freien Landschaft

(1) Das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf 
ungenutzten Grundflächen zum Zweck der Erholung ist allen gestattet 
(allgemeiner Grundsatz).  
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forst- und fischereiwirtschaftliche und die rechtmäßige bauliche Nut-

zung von Grundstücken sowie der Boden- und der Gewässerschutz.

(3) Das Recht auf Erholung wird auf eigene Gefahr ausgeübt.
§ 60 Haftung

Das Betreten der freien Landschaft erfolgt auf eigene Gefahr. Durch die 
Betretungsbefugnis werden keine zusätzlichen Sorgfalts- oder Verkehrs-
sicherungspflichten begründet. Es besteht insbesondere keine Haftung 
für typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren.

§ 30  Betreten der freien Landschaft

(1) Die freie Landschaft darf von allen auf eigene Gefahr zum Zwe-

cke der Erholung unentgeltlich betreten werden. Landwirtschaftlich 

genutzte Flächen dürfen während der Nutzzeit nicht betreten wer-

den; als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Aussaat oder Bestellung und 

Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung. 

Sonderkulturen, insbesondere Flächen, die dem Garten-, Obst- und 

Weinbau dienen, dürfen ganzjährig nur auf Wegen betreten werden.

(2) Zum Betreten gehören auch

1. das Ski- und Schlittenfahren (ohne Motorkraft), das Spielen und 

ähnliche Betätigungen in der freien Landschaft,

2. auf dafür geeigneten Wegen das Radfahren ohne Motorkraft und 

das Fahren mit Krankenfahrstühlen. Fußgänger dürfen weder beläs-

tigt noch behindert werden.

(3) Vorschriften über das Betreten des Waldes, über den Gemeinge-

brauch an Gewässern und an öffentlichen Straßen sowie straßen-

verkehrsrechtliche, fischerei- und jagdrechtliche

§ 59 Abs. 2

(2) Das Betreten des Waldes richtet sich nach dem Bundeswaldgesetz 
und den Waldgesetzen der Länder sowie im Übrigen nach dem sonstigen 
Landesrecht. Es kann insbesondere andere Benutzungsarten ganz oder 
teilweise dem Betreten gleichstellen sowie das Betreten aus wichtigen 
Gründen, insbesondere aus solchen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, des Feldschutzes und der land- und forstwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung, zum Schutz der Erholungssuchenden, zur Vermeidung 
erheblicher Schäden oder zur Wahrung anderer schutzwürdiger Interes-
sen des Grundstücksbesitzers einschränken.
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Regelungen bleiben unberührt.

§ 31  Schranken des Betretungsrechts

(1) Das Betretungsrecht umfasst nicht das Befahren mit Kraft-fahr-

zeugen, das Zelten sowie das Aufstellen und Abstellen von Fahr-

zeugen.

(2) Das Reiten und das Fahren mit bespannten Fahrzeugen ist nur 

auf geeigneten Wegen und besonders ausgewiesenen Flächen ge-

stattet. Gekennzeichnete Wanderwege, Sport- und Lehrpfade sowie 

für die Erholung der Bevölkerung ausgewiesene Spielplätze und Lie-

gewiesen dürfen nicht benutzt werden, soweit dies durch entspre-

chende Beschilderung oder Kennzeichnung nicht ausdrücklich ge-

stattet ist. Die Gemeinden sollen im Einvernehmen mit der unteren 

Naturschutzbehörde, im Gebiet der Nationalparkregion Sächsische 

Schweiz oder eines Biosphärenreservats unter besonderer Berück-

sichtigung des Schutzzweckes mit der in § 17 Abs. 6 oder § 18 Abs. 

3 genannten Verwaltung, geeignete Wege und Flächen ausweisen 

(Reitroutennetz); die Ausweisung bedarf bei Privatgrundstücken der 

Zustimmung des Grundstückseigentümers.

(3) Organisierte Veranstaltungen wie Volkswanderungen sind nur 

auf öffentlichen Wegen gestattet. Motorsportveranstaltungen können 

gestattet werden, wenn keine Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege oder sonstige öffentliche oder private Belange 

entgegenstehen.

(4) Die untere Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung 

oder Einzelanordnung das Betretungsrecht aus Gründen des Natur-

schutzes, des Feldschutzes, zur Durchführung von Pflegearbeiten, 
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zur Regelung des Erholungsverkehrs oder aus sonstigen zwingen-

den Gründen beschränken oder aufheben. Eine Einzelanordnung 

kann durch Sperren im Sinne von § 32 Abs. 2 kundgetan werden.

§ 32  Zulässigkeit von Sperren

(1) Der Grundstückseigentümer oder der sonst Nutzungs-berechtig-

te darf der Allgemeinheit das Betreten von Grundstücken in der frei-

en Landschaft durch Sperren nach Absatz 2 nur verwehren, wenn 

und soweit

1. es sich bei einem mit einem Wohngebäude bebauten Grund-

stück um den Wohnbereich und die damit in räumlichem und sachli-

chem Zusammenhang stehenden bebauten oder nicht bebauten 

Grundstücksteile handelt; entsprechendes gilt für gewerblich genutz-

te Grundstücke,

2. die Beschädigung des Grundstückes oder dessen Verunreini-

gung oder Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen in nicht uner-

heblichem Maß zu befürchten sind,

3. Maßnahmen der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, der Jagd-

ausübung oder zulässiger sportlicher Veranstaltungen sowie sonsti-

ge zwingende Gründe eine Sperre erfordern.

(2) Die Sperrung hat durch Einfriedungen, durch andere deutlich er-

kennbare Hindernisse oder durch Schilder zu erfolgen.

(3) Bedarf die Einrichtung einer Sperre in der freien Landschaft einer 

behördlichen Gestattung nach anderen Rechtsvorschriften, so er-

geht diese im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde, soweit 

Bundesrecht nicht entgegensteht. Im Übrigen bedarf die Sperre in 
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der freien Landschaft einer Genehmigung der Naturschutzbehörde, 

die nur aus den in Absatz 1 angeführten Gründen erteilt werden 

darf. Ausgenommen hiervon sind Sperren von intensiv genutzten 

Flächen landwirtschaftlicher Betriebe, von Weide- und von Wildzäu-

nen. Die Naturschutzbehörde kann Sperren aus Gründen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege anordnen.

(4) Die Naturschutzbehörde kann die Beseitigung widerrechtlich er-

richteter Sperren anordnen, soweit dafür nicht die Behörde im Sinne 

von Absatz 3 Satz 1 zuständig ist.

§ 33  Durchgänge

Die Naturschutzbehörde kann auf einem Grundstück, das nach den 

vorstehenden Vorschriften nicht frei betreten werden darf, für die All-

gemeinheit einen Durchgang anordnen, wenn andere Teile der frei-

en Landschaft, insbesondere Erholungsflächen, Naturschönheiten, 

Wald oder Gewässer in anderer zumutbarer Weise nicht zu errei-

chen sind und wenn der Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtig-

te dadurch in seinen Rechten (§ 29 Abs. 2) nur unwesentlich beein-

trächtigt wird.

§ 34  Schutzstreifen an Gewässern

(1) An Bundeswasserstraßen und Gewässern erster Ordnung dürfen 

im Außenbereich bauliche Anlagen in einem Abstand bis zu 50 m 

von der Uferlinie aus nicht errichtet oder wesentlich erweitert wer-

den. Die untere Naturschutzbehörde wird ermächtigt, diese Rege-

lung durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der zuständigen 

Wasserbehörde sowie im Benehmen mit der Gemeinde bei Gewäs-

sern im Innenbereich auch auf andere Gewässer auszudehnen.

§ 61 Freihaltung von Gewässern und Uferzonen

(1)Im Außenbereich dürfen an Bundeswasserstraßen und Gewäs-
sern erster Ordnung sowie an stehenden Gewässern mit einer Größe 
von mehr als 1 Hektar im Abstand bis 50 Meter von der Uferlinie kei-
ne baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich geändert werden. An 
den Küstengewässern ist abweichend von Satz 1 ein Abstand von 
mindestens 150 Metern von der mittleren Hochwasserlinie an der 
Nordsee und von der Mittelwasserlinie an der Ostsee einzuhalten. 
Weiter gehende Vorschriften der Länder bleiben unberührt.
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(2) Ausnahmen kann die zuständige Behörde im Einvernehmen mit 

der Naturschutzbehörde unter Berücksichtigung der Belange der 

Raumordnung und Landesplanung zulassen, insbesondere für

1. bauliche Anlagen, die dem Rettungswesen, der Landesver-teidi-

gung, dem Katastrophenschutz, dem Hochwasserschutz, dem öf-

fentlichen Verkehr, der Schifffahrt, dem Schiffbau sowie dem Schutz 

und der Unterhaltung des Gewässers dienen,

2. notwendige bauliche Anlagen, insbesondere Gemeinschafts-anla-

gen, die ausschließlich dem Baden, dem Wassersport (Bootsschup-

pen und Stege) oder der erwerbsmäßigen Land-, Forst- und Fische-

reiwirtschaft dienen,

3. notwendige bauliche Anlagen, die der Energieversorgung dienen 

oder geringfügige Erweiterungen bestehender gewerblicher Betrie-

be, soweit sie nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 des BauGB oder einzelne Vor-

haben, soweit sie nach § 35 Abs. 4 oder 5 des BauGB zugelassen 

werden können,

4. Gebiete, für die ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll, wenn 

keine erhebliche Beeinträchtigung der gegenwärtigen oder absehba-

ren künftigen Erholungsinteressen der Bevölkerung zu erwarten ist. 

Entscheidungen in mit dem Hochwasserschutz zusammenhängen-

denwasserrechtlichen Verfahren ergehen im Einvernehmen mit der 

Naturschutzbehörde der gleichen Verwaltungsebene.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 4 darf eine Ausnahme nur 

zugelassen werden, wenn Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege nicht entgegenstehen oder wenn das Interesse 

der Allgemeinheit an der Durchführung der Maßnahme das Erho-

(2)Absatz 1 gilt nicht für

1. bauliche Anlagen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmä-
ßig errichtet oder zugelassen waren,

2. bauliche Anlagen, die in Ausübung wasserrechtlicher Erlaubnisse oder 
Bewilligungen oder zum Zwecke der Überwachung, der Bewirtschaf-
tung, der Unterhaltung oder des Ausbaus eines oberirdischen Gewässers 
errichtet oder geändert werden,

3. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Nebenanlagen und 
Zubehör, des Rettungswesens, des Küsten- und Hochwasserschutzes 
sowie der Verteidigung.

Weiter gehende Vorschriften der Länder über Ausnahmen bleiben unbe-
rührt.

(3) Von dem Verbot des Absatzes 1 kann auf Antrag eine Ausnahme 
zugelassen werden, wenn

1. die durch die bauliche Anlage entstehenden Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes, insbesondere im Hinblick auf 
die Funktion der Gewässer und ihrer Uferzonen, geringfügig sind oder 
dies durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden kann oder

2. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist; in 
diesem Fall gilt § 15 entsprechend.

§ 34 Abs. 2 SächsNatSchG bleibt lediglich 

als Zuständigkeitszuweisung für die Ertei-

lung von Ausnahmen nach § 61 Abs. 3 

BNatSchG gültig.
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lungsinteresse der Bevölkerung überwiegt.

§ 35  Pflichten der öffentlichen Hand

(1) In geeigneten Fällen sollen durch den Freistaat Sachsen, die Ge-

meinden sowie die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts Wander- und Uferwege sowie Erholungs- und Spielflächen 

eingerichtet und Zugänge zu Gewässern freigemacht werden. Hier-

bei sind Unterhaltungsregelungen zu treffen. Diese Verpflichtungen 

bestehen nur nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmittel.

(2) Über die Verpflichtung nach Absatz 1 hinaus kann die Natur-

schutzbehörde im Einvernehmen mit der zuständigen Wasser-be-

hörde die Freigabe von Uferstreifen öffentlicher Gewässer für Erho-

lungszwecke und die Beseitigung tatsächlicher Hindernisse für das 

freie Betreten anordnen. Wird dabei das Nutzungsrecht oder das Ei-

gentum in einem Maße beeinträchtigt, das über die Sozialbindung 

des Eigentums hinausgeht, so hat der Berechtigte Anspruch auf 

Entschädigung nach Maßgabe von § 38.

§ 62 Bereitstellen von Grundstücken

Der Bund, die Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts stellen in ihrem Eigentum oder Besitz stehende Grundstücke, die 
sich nach ihrer natürlichen Beschaffenheit für die Erholung der Bevölke-
rung eignen oder den Zugang der Allgemeinheit zu solchen Grund-
stücken ermöglichen oder erleichtern, in angemessenem Umfang für die 
Erholung bereit, soweit dies mit einer nachhaltigen Nutzung und den 
sonstigen Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist 

und eine öffentliche Zweckbindung dem nicht entgegensteht.

Siebenter Abschnitt:
Vorkaufsrecht, Enteignung, Entschädigung
und Härtefallausgleich;

§ 36  Vorkaufsrecht

(1) Dem Freistaat steht das Vorkaufsrecht zu an Grundstücken,

1. auf denen sich oberirdische Gewässer befinden oder die daran 

angrenzen einschließlich der Grundstücke, die bei Hochwasser 

§ 66 Vorkaufsrecht

(1)Den Ländern steht ein Vorkaufsrecht zu an Grundstücken,

1. die in Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten, Natur-
schutzgebieten oder als solchen einstweilig sichergestellten Ge-
bieten liegen,

Durch die Regelung in § 66 Abs. 5 

BNatSchG wird davon ausgegangen, dass 

das Vorkaufsrecht in der in § 36 Sächs-

NatSchG geregelten Form fortbesteht.
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überflutet werden können, und in Schutzstreifen nach § 34; ausge-

nommen sind Be- und Entwässerungsgräben,

2. die sich in Naturschutzgebieten, Nationalparken oder Bios-phä-

renreservaten oder als solchen einstweilig sichergestellten Gebieten 

befinden,

3. auf denen sich Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbe-stand-

teile oder als solche einstweilig sichergestellte Schutzge-genstände 

befinden. Liegen die Merkmale der Nummern 1 bis 3 nur bei einem 

Teil des Grundstückes vor, so erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur 

auf diese Teilfläche. Ist die Restfläche für den Eigentümer wirt-

schaftlich nicht mehr in zumutbarer Weise verwertbar, kann er ver-

langen, dass sich der Vorkauf auf das gesamte Grundstück er-

streckt.

(2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn die gegen-

wärtigen oder zukünftigen Belange des Naturschutzes, der Land-

schaftspflege oder der Erholungsvorsorge es erfordern.

(3) Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumana-ge-

ment übt das Vorkaufsrecht auf Ersuchen der höheren Natur-schutz-

behörde oder der Verwaltung des Nationalparks oder Biosphärenre-

servats durch Verwaltungsakt gegenüber dem Verkäufer aus. Der 

Verwendungszweck ist bei der Ausübung anzugeben. Das Vor-

kaufsrecht kann auch zugunsten einer anderen Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts oder eines anerkannten Naturschutzverbandes 

ausgeübt werden, wenn die höhere Naturschutzbehörde es bean-

tragt oder dem zustimmt. In diesem Falle kommt der Kaufvertrag mit 

dem anderen als Begünstigten zustande.

(4) Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nur innerhalb von zwei Mo-

2. auf denen sich Naturdenkmäler oder als solche einstweilig sicher-
gestellte Gegenstände befinden,

3. auf denen sich oberirdische Gewässer befinden.

Liegen die Merkmale des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 nur bei einem Teil 
des Grundstücks vor, so erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf diesen 
Teil. Der Eigentümer kann verlangen, dass sich der Vorkauf auf das ge-
samte Grundstück erstreckt, wenn ihm der weitere Verbleib in seinem Ei-
gentum wirtschaftlich nicht zuzumuten ist

(2)Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn dies aus Grün-
den des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der Er-
holungsvorsorge erforderlich ist.

(3)Das Vorkaufsrecht bedarf nicht der Eintragung in das Grundbuch. Es 
geht rechtsgeschäftlich und landesrechtlich begründeten Vorkaufsrech-
ten mit Ausnahme solcher auf den Gebieten des Grundstücksverkehrs 
und des Siedlungswesens im Rang vor. Bei einem Eigentumserwerb auf 
Grund der Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen durch Rechtsge-
schäft begründete Vorkaufsrechte. Die §§ 463 bis 469, 471, 1098 Absatz 
2 und die §§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden An-
wendung. Das Vorkaufsrecht erstreckt sich nicht auf einen Verkauf, der 
an einen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder einen Verwand-
ten ersten Grades erfolgt.

(4)Das Vorkaufsrecht kann von den Ländern auf Antrag auch zugunsten 
von Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts und aner-
kannten Naturschutzvereinigungen ausgeübt werden.

(5)Abweichende Vorschriften der Länder bleiben unberührt.
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naten nach Mitteilung des Kaufvertrages durch den beurkun-denden 

Notar an die untere Naturschutzbehörde zulässig. Die Frist nach 

Satz 1 beginnt mit dem Zugang der Mitteilung bei der unteren Natur-

schutzbehörde. Die §§ 463 bis 468, § 469 Abs. 1, § 471, § 1098 

Abs. 2, §§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind an-

zuwenden.

(5) Das Vorkaufsrecht geht unbeschadet bundesrechtlicher Vor-

schriften anderen Vorkaufsrechten im Rang vor. Es bedarf keiner 

Eintragung im Grundbuch. Bei einem Eigentumserwerb aufgrund 

der Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche 

Vorkaufsrechte.17

§ 37  Enteignung

(1) Die Enteignung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten, die

1. in nicht nur einstweilig sichergestellten Naturschutzgebieten, Na-

tionalparken oder Biosphärenreservaten liegen oder auf denen sich 

Naturdenkmale befinden,

2. zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege benötigt werden,

3. an oberirdische Gewässer angrenzen und im Schutzstreifen (§ 34 

Abs. 1) liegen, 

ist zulässig, wenn und soweit dies aus Gründen des Naturschutzes, 

der Landschaftspflege oder der Erholungsvorsorge erforderlich und 

der Zweck auf andere zumutbare Weise nicht erreichbar ist, insbe-

sondere ein freihändiger Erwerb zu angemessenen Bedingungen 

§ 68 Abs. 3

Die Enteignung von Grundstücken zum Wohl der Allgemeinheit aus 
Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege richtet sich nach 
Landesrecht.
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gescheitert ist.

(2) Enteignungsbegünstigte können der Freistaat, Landkreise, Ge-

meinden oder die nach § 56 dieses Gesetzes anerkannten Vereine 

sein. Zuständigkeiten und Verfahren richten sich nach dem Sächsi-

schen Enteignungs- und Entschädigungsgesetz (SächsEntEG) vom 

18. Juli 2001 (SächsGVBl. S. 453).

(3) Der Betroffene hat Anspruch auf eine angemessene Ent-schädi-

gung in Geld. Für die Bemessung der Entschädigung gilt § 4 Säch-

sEntEG.

§ 38  Entschädigung und Härtefallausgleich

(1) Einschränkungen der Eigentümerbefugnisse, die sich aus dem 

Bundesnaturschutzgesetz, diesem Gesetz oder durch Maßnahmen 

aufgrund dieser Gesetze ergeben, sind im Rahmen der Sozialbin-

dung des Eigentums (Artikel 14 Abs. 2 des Grundgesetzes) ent-

schädigungslos zu dulden.

(2) Überschreiten die Einschränkungen das in Absatz 1 angeführte 

Maß und wird hierdurch die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Grund-

stückes unvermeidlich und erheblich beeinträchtigt, so hat der Be-

troffene Anspruch auf Entschädigung. Diese muss die entstandenen 

Vermögensnachteile angemessen ausgleichen.

(3) Eine Entschädigung ist nach Maßgabe von Absatz 2 insbe-son-

dere zu gewähren, wenn und soweit aufgrund der Ge- und Verbots-

bestimmungen durch Unterschutzstellungen (§§ 16 bis 22a, § 25 

Abs. 5) oder zum Schutz bestimmter Biotope (§ 26 Abs. 2)

§ 68 Beschränkungen des Eigentums; Entschädigung und Aus-
gleich

(1) Führen Beschränkungen des Eigentums, die sich auf Grund von 
Vorschriften dieses Gesetzes, Rechtsvorschriften, die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, oder Naturschutzrecht 
der Länder ergeben, im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung, der 
nicht durch andere Maßnahmen, insbesondere durch die Gewährung ei-
ner Ausnahme oder Befreiung, abgeholfen werden kann, ist eine ange-
messene Entschädigung zu leisten.

(2) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann in wiederkeh-
renden Leistungen bestehen. Der Eigentümer kann die Übernahme eines 
Grundstücks verlangen, wenn ihm der weitere Verbleib in seinem Eigen-
tum wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Das Nähere richtet sich nach Lan-
desrecht.

(3) Die Enteignung von Grundstücken zum Wohl der Allgemeinheit 
aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege richtet sich 
nach Landesrecht.
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1. bisher rechtmäßige Grundstücksnutzungen aufgegeben oder er-

heblich eingeschränkt werden müssen,

2. Aufwendungen an Wert verlieren, die für beabsichtigte, bisher 

rechtmäßige Grundstücksnutzungen in schutzwürdigem Vertrauen 

darauf gemacht wurden, dass sie rechtmäßig bleiben,

3. die Lasten und Bewirtschaftungskosten von Grundstücken auch 

in überschaubarer Zukunft nicht durch deren Erträge und sonstige 

Vorteile ausgeglichen werden können 

und hierdurch die Betriebe oder die sonstigen wirtschaftlichen Ein-

heiten, zu denen die Grundstücke gehören, unvermeidlich und er-

heblich beeinträchtigt werden.

(4) Zur Entschädigung ist der Freistaat verpflichtet. Hat eine Sat-

zung Auswirkungen im Sinne der Absätze 2 und 3, so ist die Ge-

meinde zur Entschädigung verpflichtet. 

(4a) Die Entschädigung wird durch die obere Naturschutzbehörde 

auf Antrag gewährt, sofern und soweit die Beeinträchtigung nicht 

durch anderweitige Maßnahmen vollständig oder teilweise ausgegli-

chen werden kann. Über den Entschädigungsanspruch entscheidet 

die zuständige Behörde dem Grunde nach, wenn die Beschränkung 

der Eigentümerbefugnisse auf einem Verwaltungsakt beruht. Die 

Entscheidung ergeht zusammen mit der Entscheidung über die nut-

zungsbeschränkende Maßnahme. Eine nutzungsbeschränkende 

Maßnahme ist auch die Ablehnung eines Antrages auf Ausnahme 

oder Befreiung von Anforderungen dieses Gesetzes, des Bundesna-

turschutzgesetzes oder aufgrund dieser Gesetze erlassener Vor-

schriften. Die Regelungen über die Beteiligung der Naturschutzbe-

hörden in Verwaltungsverfahren erstrecken sich in den Fällen des 
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Satzes 4 auch auf die Frage der Gewährung von Entschädigung.

(5) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann auch in wie-

derkehrenden Leistungen oder in der Bereitstellung von Ersatzflä-

chen bestehen; in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 3 soll die Entschä-

digung als Darlehen gewährt werden, soweit damit zu rechnen ist, 

dass die Fehlbeträge durch spätere Überschüsse ausgeglichen wer-

den. Ist einem Eigentümer mit Rücksicht auf die entstandenen Nut-

zungseinschränkungen nicht mehr zuzumuten, ein Grundstück zu 

behalten, so kann er die teilweise oder vollständige Übernahme des 

Grundstückes verlangen. Der Freistaat, im Falle des Absatzes 4 

Satz 2 die Gemeinde, kann die Übernahme des Grundstückes einer 

anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts überlassen. 

(6) Wird durch dieses Gesetz oder durch Maßnahmen aufgrund des 

Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes oder von Vorschrif-

ten, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, die land-, 

forst- oder fischereiwirtschaftliche Nutzung eines Grundstückes für 

den Eigentümer oder den Nutzungsberechtigten wesentlich er-

schwert und führt dies zu einer besonderen Härte, ohne dass das 

Ausmaß des Absatzes 1 überschritten wird, so kann dem Betroffe-

nen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

ein angemessener Ausgleich in Geld gewährt werden (Härtefallaus-

gleich). Absatz 4 gilt entsprechend. Der Ausgleich kann auch in wie-

derkehrenden Leistungen oder in der Bereitstellung von Ersatzflä-

chen bestehen. Das Nähere, insbesondere die Grundsätze des Här-

tefallausgleiches, die zuständige Behörde und das Verfahren, wird 

durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums für Umwelt und 

Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Fi-

nanzen geregelt.

(7) Werden durch wildlebende Tiere der in Anhang IV Buchst. a der 

(4) Die Länder können vorsehen, dass Eigentümern und Nutzungsbe-
rechtigten, denen auf Grund von Vorschriften dieses Gesetzes, Rechts-
vorschriften, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind oder 
fortgelten, oder Naturschutzrecht der Länder insbesondere die land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken wesentlich 
erschwert wird, ohne dass eine Entschädigung nach den Absätzen 1 bis 
3 zu leisten ist, auf Antrag ein angemessener Ausgleich nach Maßgabe 
des jeweiligen Haushaltsgesetzes gezahlt werden kann.
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Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten Wolf (Canis lupus), Bär 

(Ursus arctos) oder Luchs (Lynx Lynx) Sachschäden verursacht, so 

kann dem Betroffenen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel ein Schadensaus-gleich gezahlt werden. Die Zah-

lung erfolgt nur, wenn der Betroffene alle zumutbaren Vorkehrungen 

gegen Schadenseintritt getroffen hat. Der Ausgleich wird durch die 

obere Naturschutzbehörde auf Antrag gewährt.

Achter Abschnitt:
Organisation, Zuständigkeit, Verfahren

§ 40  Naturschutzbehörden

(1) Naturschutzbehörden sind

1. das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft als oberste 

Naturschutzbehörde,

2. die Landesdirektionen als obere Naturschutzbehörden,

3. die Landratsämter und die Kreisfreien Städte als untere Natur-

schutzbehörden.

(2) Naturschutzfachbehörden sind

1. das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,

2. der Staatsbetrieb Sachsenforst als Amt für Großschutzgebiete in 

den Nationalparken, der Nationalparkregion Sächsische Schweiz 

und den Naturschutzgebieten „Königsbrücker Heide“ und „Gohrisch-
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heide und Elbniederterrasse Zeithain“ sowie in den Biosphärenre-

servaten.

Sie unterliegen der Fachaufsicht der obersten Naturschutzbehörde, 

soweit sie Aufgaben in ihrer Eigenschaft als Naturschutzfachbehör-

de wahrnehmen.

§ 41  Aufgaben und Befugnisse der Naturschutzbehörden

(1) Den Naturschutzbehörden obliegt die Durchführung des Bundes-

naturschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der aufgrund dieser Ge-

setze erlassenen Rechtsvorschriften. Sie haben in ihrem Aufgaben-

bereich, soweit in einer anderen Bestimmung dieses Gesetzes, des 

Bundesnaturschutzgesetzes oder auf ihrer Grundlage erlassenen 

Rechtsvorschriften keine ausdrückliche Handlungsbefugnis vorgese-

hen ist, die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Anordnun-

gen und Maßnahmen zu treffen, um Natur und Landschaft zu schüt-

zen, zu pflegen und zu entwickeln sowie dafür zu sorgen, dass die 

Rechtsvorschriften eingehalten und durchgesetzt werden. Werden 

Maßnahmen im Widerspruch zu diesem Gesetz, dem Bundesnatur-

schutzgesetz oder aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften 

durchgeführt, kann die Einstellung angeordnet werden. Die Wieder-

herstellung des ursprünglichen Zustandes kann verlangt werden, 

wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt wer-

den können. Soweit eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-

standes nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 

ist, kann die Durchführung von Ersatzmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 

2 verlangt werden. 

(2) Die Naturschutzbehörde kann über Absatz 1 hinaus Maß-nah-

men zur Abwehr einer Gefahr anordnen, die zu einer erheb-lichen 

Beeinträchtigung nicht ersetzbarer Biotope oder bedeutender Popu-

§ 3 Abs. 2

(2) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden 
überwachen die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und treffen nach pflicht-
gemäßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, um de-
ren Einhaltung sicherzustellen, soweit nichts anderes bestimmt ist.

§ 65 Duldungspflicht

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken ha-

ben Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf 

Grund von Vorschriften dieses Gesetzes, Rechtsvorschriften, die auf 

Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, oder Natur-

schutzrecht der Länder zu dulden, soweit dadurch die Nutzung des 

Grundstücks nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Weiter gehende Re-

gelungen der Länder bleiben unberührt.

(2) Vor der Durchführung der Maßnahmen sind die Berechtigten in geeig-

neter Weise zu benachrichtigen.

(3) Die Befugnis der Bediensteten und Beauftragten der Naturschutzbe-

hörden, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke zu betreten, richtet 

sich nach Landesrecht.

§ 3 Abs. 2 BNatSchG ist in Verbindung mit 

der entsprechenden verpflichtenden Vor-

schrift des Bundesrechts Anordnungsgrund-

lage, soweit bundesrechtliche Vorschriften 

einzuhalten sind. 

§ 41 SächsNatSchG ist gemeinsam mit der 

einschlägigen landesrechtlichen Vorschrift 

heranzuziehen, wenn es um die Einhaltung 

landesrechtlicher Vorschriften geht.

§ 41 Abs. 2 SächsNatSchG enthält zum Teil 

weitergehende Duldungsverpflichtungen, 

insbesondere wenn die Verschlechterung 
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lationen besonders geschützter Arten oder Biotope im Sinne von § 

26 führen kann, soweit dadurch die Grundstücksnutzung nicht unzu-

mutbar beeinträchtigt wird. Sie kann Maßnahmen nach Satz 1 auch 

selbst durchführen oder Dritte mit ihrer Durchführung beauftragen; 

dies hat der Grundstückseigentümer zu dulden. § 2a Abs. 1 und § 

15 Abs. 5 gelten entsprechend. Die Sätze 2 und 3 gelten entspre-

chend für Maßnahmen der Naturschutzbehörden zur Abwehr der 

Gefahr einer Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt durch Ansied-

lung und Ausbreitung gebietsfremder Arten.

der Arten und Biotope keinem konkreten 

Verursacher zugeordnet werden können.

§ 42  Zusammenarbeit der Behörden

(1) Die Naturschutzbehörden haben bereits bei der Vorbereitung ih-

rer Planungen und Maßnahmen alle Behörden und Träger öffentli-

cher Belange, deren Aufgabengebiet berührt sein kann, so rechtzei-

tig zu unterrichten und zu beteiligen, dass diese ihre Belange wirk-

sam wahrnehmen können. Vorschriften über weitergehende Beteili-

gungsformen bleiben unberührt.

(2) Andere Behörden und öffentliche Stellen haben im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und 

Landschaftspflege zu unterstützen. Absatz 1gilt entsprechend für die 

Planungen und Maßnahmen dieser Behörden und Stellen.

§ 3 Abs. 5

(5) Die Behörden des Bundes und der Länder haben die für Natur-
schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden bereits bei der 
Vorbereitung aller öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die die Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege berühren können, 
hierüber zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben, soweit nicht eine weiter gehende Form der Beteiligung vorgese-
hen ist. Die Beteiligungspflicht nach Satz 1 gilt für die für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Behörden entsprechend, soweit Pla-
nungen und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
den Aufgabenbereich anderer Behörden berühren können.

(6) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behör-
den gewährleisten einen frühzeitigen Austausch mit Betroffenen und 
der interessierten Öffentlichkeit über ihre Planungen und Maßnahmen.

§ 2 Abs. 2
(2) Die Behörden des Bundes und der Länder haben im Rahmen ih-

rer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu unterstützen.
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§ 43  Aufgaben der Fachbehörden

(1) Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat die 

Aufgaben,

1. bei der Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftspro-

gramms, insbesondere durch Entwurf des Fachbeitrages nach § 5 

Abs. 1 für das Gebiet des Freistaates Sachsen, mitzuwirken und Ar-

tenschutzprogramme von landesweiter Bedeutung zu erarbeiten so-

wie die Naturschutzbehörden bei der Ableitung von Artenschutzpro-

jekten und beim Vollzug der artenschutz-rechtlichen Vorschriften 

des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft zu beraten, natur-

schutzbedeutsame Objekte zu dokumentieren sowie aktuelle Über-

sichten über im Bestand gefährdete Pflanzen und Tiere zu führen;

2. die Ausweisung von Nationalparken und Biosphärenreservaten 

vorzubereiten und fachlich zu begleiten sowie Richtlinien für die 

Ausweisung von Schutzgebieten anderer Kategorien zu erarbeiten;

3. bei der Auswahl der Gebiete für das Europäische ökologische 

Netz „Natura 2000“, bei der Ermittlung der Erhaltungsziele für diese 

Gebiete und bei der Erfüllung der Berichtspflichten nach den Richtli-

nien 92/43/EWG und 79/409/EWG mitzuwirken, fachliche Grundla-

gen für Schutzgebietsausweisungen dieser Gebiete zu erstellen und 

die Schutzgebietsausweisungen fachlich zu begleiten;

4. Monitoringmaßnahmen nach den Richtlinien 92/43/EWG und 

79/409/EWG anzuleiten und durchzuführen und Managementpläne 

im Sinne von § 22a Abs. 5 aufzustellen und fortzuschreiben;

5. die Grundsätze für einen Biotopverbund bis zum 31. Dezember 
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2007 aufzustellen und Handlungsstrategien für dessen Umsetzung 

zu entwickeln;

6. einheitliche Grundsätze für die Durchführung der Biotopkar-tie-

rung aufzustellen und die landesweite Biotopkartierung auszuwerten 

und laufend zu aktualisieren;

7. Forschungsaufgaben bei dazu geeigneten wissenschaftlichen 

Einrichtungen anzuregen, zu unterstützen, zu begleiten und zu koor-

dinieren;

8. die Öffentlichkeit und die Bildungseinrichtungen über die Aufga-

ben und Ergebnisse der Naturschutzarbeit im Freistaat zu unterrich-

ten, sofern nicht die oberste Naturschutzbehörde sich dies vorbehal-

ten hat;

9. Verbindung zu den privaten Naturschutzorganisationen und -insti-

tutionen des In- und Auslands zu halten;

10. landesweite Konzepte für Biotop- und Landschaftspflege zu er-

arbeiten, an der Erstellung der für die Umsetzung notwendigen Pro-

gramme, Richtlinien und Vorschriften mitzuwirken sowie deren Um-

setzung fachlich zu begleiten;

11. konzeptionelle Vorarbeiten für regionale Fördermaßnahmen und 

-strategien sowie die Kontrolle und fachliche Begleitung und Bera-

tung bei Fördermaßnahmen nach Maßgabe der Förderrichtlinien 

vorzunehmen.

(2) Die Verwaltungen der Nationalparke, der Nationalparkregion 

Sächsische Schweiz, der Naturschutzgebiete „Königsbrücker Heide“ 

und „Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“ und der Bio-
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sphärenreservate haben innerhalb ihres Wirkungsbereiches die Auf-

gaben,

1. Programme und Konzepte für den Schutz, die Pflege und die Ent-

wicklung der Gebiete aufzustellen und für deren Durchführung zu 

sorgen;

2. fachliche Stellungnahmen zu den in § 50 Abs. 1 Satz 3 aufg-

eführten Entscheidungen und Erklärungen zu erarbeiten;

3. Kontakte mit den Gemeinden, Behörden und Verbänden für das 

Gebiet zu halten;

4. Informations-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Zielen 

der Schutzgebiete durchzuführen sowie Bildungseinrichtungen über 

Aufgaben und Ergebnisse der Tätigkeit der Schutzgebietsverwal-

tung zu unterrichten sowie im Gebiet die Besucher der freien Land-

schaft durch den Einsatz der Schutzgebietswacht zu betreuen;

5. bei der Aufstellung von Landschaftsrahmenplänen und Land-

schaftsplänen sowie Fachplänen und landschaftspflegerischen Be-

gleitplänen mitzuwirken;

6. die Ausweisung von Schutzgebieten mit Ausnahme der nach § 22 

vorzubereiten und fachlich zu begleiten, soweit nicht das Landesamt 

für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zuständig ist;

7. bei der Biotopkartierung nach den Richtlinien des Landesamtes 

für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitzuwirken;

8. die einstweilige Sicherstellung als Schutzgebiet anzuregen und 

vorzubereiten, wenn im Einzelfall die Voraussetzungen des § 52 be-
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kannt werden;

9. die Behörden und in Abstimmung mit diesen Antragsteller in Ver-

fahren nach §§ 22b und 22c oder vergleichbaren Rechtsvor-schrif-

ten anderer Gesetze zu beraten;

10. bei der Ausweisung von Schutzgebieten für das Europäische 

ökologische Netz „Natura 2000“ oder bei Maßnahmen nach § 22a 

Abs. 3 mitzuwirken;

11. Managementpläne im Sinne von § 22a Abs. 5 aufzustellen oder 

soweit hierfür im Einzelfall die Behörden nach Absatz 1 oder 2 zu-

ständig sind, an ihrer Aufstellung mitzuwirken, Monitoringmaßnah-

men nach den Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG durchzufüh-

ren oder bei ihrer Durchführung sowie bei der Erfüllung der Berichts-

pflichten nach den Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG mitzu-

wirken;

12. Artenschutzprojekte sowie regionale Konzepte und Umset-

zungsstrategien für die Pflege und den Erhalt von Biotopen zu ent-

wickeln und an deren Umsetzung mitzuwirken;

13. konzeptionelle Vorarbeiten für regionale Fördermaßnahmen und 

-strategien sowie die Kontrolle und fachliche Begleitung vorzuneh-

men und an der Beratung bei Fördermaßnahmen nach Maßgabe 

von Förderrichtlinien mitzuwirken.

§ 44  Aus- und Fortbildungseinrichtung für Naturschutz
und Landschaftspflege

(1) Der Freistaat kann eine Aus- und Fortbildungseinrichtung für Na-
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turschutz und Landschaftspflege errichten und fördern.

(2) Aufgabe der Einrichtung ist es insbesondere, 

1. in Lehrgängen und Fortbildungskursen der Öffentlichkeit und spe-

ziellen Fachkreisen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 

des Fachgebietes sowie den aktuellen Stand des Umweltrechts und 

der Verwaltungspraxis zu vermitteln,

2. die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über Probleme von Natur-

schutz und Landschaftspflege zu unterrichten, das Verständnis für 

die Verantwortung des Menschen im Sinne von § 2 Abs. 1 zu för-

dern sowie die Aufklärungsarbeit anderer Stellen anzuregen und zu 

unterstützen.

(3) Die Einrichtung arbeitet mit wissenschaftlichen Instituten, insbe-

sondere Hochschulen, mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirt-

schaft und Geologie sowie mit örtlichen Naturschutzstationen in der 

Trägerschaft von Landkreisen, kommunalen Zweckverbänden, 

Landschaftspflegeverbänden oder Naturschutzvereinen eng zusam-

men.

§ 45  Naturschutzbeiräte

(1) Zur wissenschaftlichen und fachlichen Beratung wird bei der 

obersten Naturschutzbehörde ein Beirat aus ehrenamtlich tätigen 

sachverständigen Personen gebildet, die unabhängig und keinen 

Weisungen unterworfen sind. Bei den oberen und den unteren Na-

turschutzbehörden können Beiräte gebildet werden. Der Leiter der 

Naturschutzbehörde oder der von ihm bestimmte Vertreter führt den 

Vorsitz im Beirat. Die Geschäftsführung obliegt der Naturschutzbe-
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hörde, die den Beirat berufen und auch die Kosten zu tragen hat.

(2) Die Naturschutzbehörde hat den Beirat über alle grundsätz-li-

chen und wesentlichen Planungen und Maßnahmen, die Belange 

von Naturschutz und Landschaftspflege berühren, zu unterrichten.

(3) Das Nähere, insbesondere die Zahl der Mitglieder, ihre Berufung 

und Abberufung, die Zusammensetzung des Beirates sowie den Er-

satz von Aufwendungen der Mitglieder regelt das Staatsministerium 

für Umwelt und Landwirtschaft durch Rechts-verordnung.22

§ 46  Naturschutzdienst

(1) Die unteren Naturschutzbehörden sollen geeignete Personen als 

ehrenamtliche Kreisnaturschutzbeauftragte und Naturschutzhelfer 

auf die Dauer von fünf Jahren bestellen. Die oberen Naturschutzbe-

hörden können Bezirksnaturschutzbeauftragte bestellen. Eine Wie-

derbestellung ist möglich. Die Beiratsmitglieder, die Fachbehörden 

und die anerkannten Naturschutzvereine haben ein Vorschlags-

recht; sie sind vor jeder Abberufung von Personen, die sie vorge-

schlagen haben, zu hören.

(2) Die Naturschutzhelfer stehen unter der Aufsicht der Natur-

schutzbehörde, die sie bestellt hat. Sie werden von Kreisnatur-

schutzbeauftragten fachlich betreut und angeleitet. Absatz 8 bleibt 

unberührt.

(3) Die Naturschutzbeauftragten und die Naturschutzhelfer haben 

die Aufgabe,

1. geschützte Teile von Natur und Landschaft zu überwachen sowie 
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festgesetzte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen 

oder zu überwachen, 

2. Natur und Landschaft zu beobachten und Schäden und Gefähr-

dungen abzuwenden oder, wo dies nicht möglich oder zulässig ist, 

die zuständige Naturschutzbehörde zu informieren,

3. Beiträge zur Dokumentation innerhalb ihres Zuständigkeitsberei-

ches zu liefern.

(4) Für ihre Tätigkeit erhalten die Naturschutzbeauftragten eine pau-

schale Aufwandsentschädigung und Ersatz der entstandenen Reise-

kosten. Den Naturschutzhelfern werden Reisekosten ersetzt, wenn 

ein Einzelauftrag der Naturschutzbehörde vorliegt. Ihnen können fer-

ner auf Antrag die im Rahmen ihrer Tätigkeit entstandenen Kosten 

erstattet werden.

(5) Für besondere Aufgaben oder bestimmte Gebiete können geeig-

nete Personen als hauptamtliche Naturschutzwarte bestellt werden. 

Sie haben innerhalb ihres Wirkungsbereiches die Aufgabe,

1. Besucher der freien Landschaft über die Vorschriften zum Schutz 

von Natur und Landschaft zu informieren,

2. die Einhaltung und Durchsetzung der in Nummer 1 genannten 

Vorschriften zu überwachen,

3. Zuwiderhandlungen gegen mit Strafe oder Geldbuße bedrohte 

Rechtsvorschriften zu unterbinden und bei der Verfolgung von Ver-

stößen mitzuwirken.
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(6) Zur Erfüllung der in den Absätzen 3 und 5 bezeichneten Aufga-

ben haben die Naturschutzbeauftragten und die Naturschutzwarte 

die Befugnis,

1. Naturschutzgebiete und sonstige geschützte Flächen und Objekte 

auch außerhalb von Wegen zu betreten,

2. eine Person zur Feststellung ihrer Personalien anzuhalten, wenn 

sie bei Rechtsverstößen angetroffen wird oder solcher Verstöße ver-

dächtig ist,

3. eine angehaltene Person zu einer Polizeidienststelle zu bringen, 

wenn die Feststellung der Personalien an Ort und Stelle nicht vorge-

nommen werden kann oder wenn der Verdacht besteht, dass ihre 

Angaben unrichtig sind,

4. eine Person vorübergehend von einem Ort zu verweisen oder ihr 

vorübergehend das Betreten eines Ortes zu verbieten,

5. besonders geschützte Tiere oder Pflanzen oder Teile davon, die 

unbefugt entnommen wurden, sicherzustellen. 

Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 gilt auch für die nach Absatz 1 bestellten 

Naturschutzhelfer in dem ihnen übertragenen Aufgabenkreis. Sie 

können von dieser Befugnis nur Gebrauch machen, wenn sie einen 

Nachweis über ihre Bestellung mit sich führen. Sie sind verpflichtet, 

diesen vorzuzeigen.

(7) Die Naturschutzwarte werden durch die obere Naturschutz-be-

hörde bestellt. Sie dürfen Amtshandlungen nur in dem zugewiese-

nen sachlichen oder örtlichen Zuständigkeitsbereich vornehmen. Bei 

der Ausübung ihrer Tätigkeit müssen sie ein Dienstabzeichen tragen 
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und einen Dienstausweis mit sich führen, der bei Vornahme einer 

Amtshandlung auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

(8) Den Naturschutzwarten können zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

nach Absatz 5 ehrenamtliche Helfer beigeordnet werden. Diesen 

stehen die Befugnisse nach Absatz 6 Nr. 1, 2, 4 und 5 zu. Die Ver-

antwortung trägt der Naturschutzwart. Absatz 7 Satz 2 gilt entspre-

chend.

(9) Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft regelt 

durch Rechtsverordnung die nähere Ausgestaltung der Dienst- und 

Fachaufsicht über die Naturschutzwarte sowie der Dienst- und 

Rechtsverhältnisse der im Naturschutzdienst tätigen Personen und 

die Gestaltung von Dienstabzeichen und Dienst-ausweisen.23

§ 47  Naturschutzfonds

(1) Der durch § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung der 

Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt vom 16: Oktober 

1992 (SächsGVBl. S. 465), das zuletzt durch Artikel 31 des Geset-

zes vom 28. Juni 2001 (SächsGVBl. S. 426, 429) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung, errichtete Naturschutzfonds 

fördert die Bestrebungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Erhal-

tung und zur Pflege von Natur und Landschaft als den natürlichen 

Grundlagen allen Lebens sowie das allgemeine Verständnis für die 

Belange des Naturschutzes in Wissenschaft, Bildung und Öffentlich-

keit. Hierunter fallen insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Forschung anzuregen und modellhafte Untersuchungen auf 

speziellen Gebieten des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

zu fördern,
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2. Maßnahmen zur Aufklärung, Aus- und Fortbildung zu unter-stüt-

zen und zu fördern,

3. die Pacht, den Erwerb und die sonstige zivilrechtliche Sicher-stel-

lung von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege entweder selbst zu betreiben oder durch Gebiets-

körperschaften oder anerkannte Naturschutzverbände zu fördern,

4. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten oder an-

deren, nicht förmlich unter Schutz gestellten Gebieten anzuregen 

und zu fördern,

5. wissenschaftliche und sonstige allgemein interessierende Unter-

suchungen und Veröffentlichungen zu fördern.

(2) In den Naturschutzfonds fließen insbesondere Zuwendungen 

Dritter, Erträgnisse von Sammlungen und Veranstaltungen, das Auf-

kommen der Ausgleichsabgaben (§ 9 Abs. 4) und andere zweckge-

bundene Zuwendungen.

§ 48  Allgemeine Zuständigkeit

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist die untere Natur-schutz-

behörde zuständig.

(2) Die obere Naturschutzbehörde ist zuständig, wenn

1. eine untere Naturschutzbehörde einer gegebenen Weisung zuwi-

derhandelt oder sie nicht fristgemäß befolgt,

2. Gefahr im Verzuge ist und die untere Naturschutzbehörde nicht 
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rechtzeitig einzugreifen vermag.

(3) Fällt eine Angelegenheit in die örtliche Zuständigkeit mehrerer 

Naturschutzbehörden, ist die Behörde zuständig, in deren Zustän-

digkeitsbereich der Schwerpunkt der Angelegenheit fällt. In Zweifels-

fällen entscheidet die gemeinsame übergeordnete Naturschutzbe-

hörde, die sich auch selbst für zuständig erklären kann.

(4) Die den Landkreisen und Kreisfreien Städten übertragenen Auf-

gaben sind Weisungsaufgaben. Das Weisungsrecht ist unbe-

schränkt.

(5) Die Befugnis, sich unterrichten zu lassen, erstreckt sich auf alle 

Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Fachaufsichtsbe-

hörde erforderlich sind, insbesondere auch zur Erstellung von Fach-

planungen, Berichten und Verwaltungsstatistiken.

§ 49  (aufgehoben) 

§ 50  Zuständigkeit bei Unterschutzstellungen

(1) Zuständig für Unterschutzstellungen sind

1. nach den §§ 17 und 18 die oberste Naturschutzbehörde,

2. nach den §§ 16, 19, 20 und 21 die unteren Naturschutz-behör-

den,

3. nach § 22 die Gemeinden.

Wenn die Unterschutzstellung nach § 16 auch dem Schutz von Na-

§ 22 Abs. 2
(2) Form und Verfahren der Unterschutzstellung, die Beachtlichkeit von 
Form- und Verfahrensfehlern und die Möglichkeit ihrer Behebung sowie 
die Fortgeltung bestehender Erklärungen zum geschützten Teil von Na-
tur und Landschaft richten sich nach Landesrecht. Die Unterschutzstel-
lung kann auch länderübergreifend erfolgen.
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tura-2000-Gebieten dient, bedürfen die Ausweisung und die Ände-

rung der Naturschutzgebietsverordnung des Einvernehmens der 

oberen Naturschutzbehörde.

(1a) Absatz 1 gilt entsprechend für die Bestätigung von Pflege- und 

Entwicklungsplanungen nach § 15 Abs. 5 und die Erteilung von Be-

freiungen sowie die Erklärung des Einvernehmens im Sinne von § 

53 Abs. 3 Satz 2, soweit die Rechtsverordnung oder Satzung nichts 

anderes vorschreibt. Abweichend hiervon ist

1. die nach § 10 Abs. 1 zuständige Naturschutzbehörde auch für die 

Erteilung des Einvernehmens nach § 53 Abs. 3 zuständig, soweit 

ein Eingriff nach § 8 die Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung 

oder Veränderung eines geschützten Landschaftsbestandteiles im 

Sinne von § 22 Abs. 3 umfasst;

2. die obere Naturschutzbehörde zuständig für Befreiungen von den 

Vorschriften der Rechtsverordnungen über Nationalparke, die Natio-

nalparkregion Sächsische Schweiz und über Biosphärenreservate 

sowie zum Erlass sonstiger Entscheidungen und zur Erklärung des 

Einvernehmens für diese Schutzgebiete. Ausgenommen hiervon ist 

die Erteilung von Ausnahmen von den Verboten nach § 25 Abs. 1 

Nr. 5 und § 26 Abs. 2 im Hinblick auf die Biotope nach § 26 Abs. 1 

Nr. 1 in Biosphärenreservaten, wofür die untere Naturschutzbehörde 

zuständig ist.

(2) Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft kann ab-

weichend von Absatz 1 durch Rechtsverordnung andere Zu-ständig-

keiten bestimmen, wenn dies im Interesse einer zügigen Durchfüh-

rung der Verfahren erforderlich ist. Bei Unterschutz-stellungen nach 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, die in die örtliche Zuständigkeit mehrerer obe-

rer Naturschutzbehörden fallen, kann die oberste Naturschutzbehör-
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de eine dieser oberen Naturschutzbehörden für zuständig erklären.

(3) Ist für den Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 oder 

aufgrund einer Übertragung nach Absatz 2 die untere Naturschutz-

behörde zuständig, finden § 49 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 der Land-

kreisordnung für den Freistaat Sachsen vom 19. Juli 1993 

(SächsGVBl. S. 577), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102, 110) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung und § 53 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 

der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. 

S. 55, 159), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Janu-

ar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 158) geändert worden ist, in der je-

weils geltenden Fassung keine Anwendung.

§ 51  Verfahren bei Unterschutzstellung

(1) Vor Erlass einer Rechtsverordnung nach den §§ 16 bis 21 ist der 

Verordnungsentwurf mit einer Übersichtskarte den Behörden, öffent-

lichen Planungsträgern und Gemeinden, deren Belange berührt wer-

den können, sowie den anerkannten Naturschutzvereinen zur Stel-

lungnahme zuzuleiten. Entsprechendes gilt für die Aufhebung oder 

wesentliche Änderung einer Rechtsverordnung. Den Beteiligten soll 

für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine angemessene Frist gesetzt 

werden; diese beträgt in der Regel sechs Wochen. Äußern sie sich 

nicht fristgemäß, kann davon ausgegangen werden, dass die wahr-

zunehmenden Belange durch die Rechtsverordnung nicht berührt 

werden.

(2) Gleichzeitig oder im Anschluss an das Verfahren nach Absatz 1 

hat die zuständige Naturschutzbehörde den Verordnungsentwurf mit 
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den dazugehörigen Karten einen Monat lang öffentlich auszulegen. 

Die Auslegung erfolgt bei den für das von der Rechtsverordnung be-

troffene Gebiet zuständigen unteren Naturschutzbehörden während 

deren Sprechzeiten zur Einsichtnahme für jedermann. Ort und Dau-

er der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich mit 

dem Hinweis bekannt zu machen, dass Bedenken und Anregungen 

während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

unteren Naturschutzbehörde vorgebracht werden können.

(3) Das Verfahren nach Absatz 2 kann bei Rechtsverordnungen 

nach § 21 durch die Anhörung der betroffenen Eigentümer und, so-

weit sie ohne größeren Aufwand feststellbar sind, der sonstigen Be-

rechtigten ersetzt werden, wenn diesen Gelegenheit zur Einsicht-

nahme und zur Äußerung gegeben wird. Absatz 1 Satz 3 gilt ent-

sprechend. Betrifft der Verordnungsentwurf eine Änderung und wird 

der räumliche oder sachliche Geltungsbereich nur unwesentlich er-

weitert oder soll eine Rechtsverordnung aufgehoben werden, entfällt 

das Verfahren nach Absatz 2. Wird eine Verordnung zur Rechtsbe-

reinigung neu gefasst, ohne dass ihr materieller Regelungsgehalt 

geändert wird, entfällt das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2.

(4) Bei der Änderung einer Rechtsverordnung nach § 19 durch Aus-

gliederung von Flächen aus dem Schutzgebiet (Ausgliede-rungsver-

fahren) entfällt die Anhörung nach Absatz 1 Satz 1, soweit diese 

durch die Gemeinde im Rahmen der Aufstellung von städtebauli-

chen Satzungen (Satzungen nach §§ 30, 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB) erfolgt ist. Die der Gemeinde dabei zugegangenen Stel-

lungnahmen sind an die zuständige Naturschutzbehörde zu überge-

ben. Die Gemeinde hat vor 

Einleitung des Anhörungsverfahrens bei der zuständigen Natur-

schutzbehörde einen Ausgliederungsantrag zu stellen und diesen 

gleichzeitig durch Vorlage insbesondere des Aufstellungs-beschlus-
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ses der Satzung sowie weiterer beurteilungsfähiger Unterlagen zu 

begründen.

(5) Die für den Erlass der Rechtsverordnung zuständige Natur-

schutzbehörde prüft die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und 

Anregungen und teilt den Betroffenen das Ergebnis mit.

(6) Wird der Entwurf der Rechtsverordnung während des laufenden 

Verfahrens räumlich oder sachlich nicht unerheblich erweitert, so ist 

das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4 zu wiederholen.

(7) Die Rechtsverordnung muss mit hinreichender Klarheit erkennen 

lassen, welche Grundstücke zum Schutzgebiet gehören. Im Zwei-

felsfall gelten Grundstücke als nicht betroffen. Die Abgrenzung eines 

Schutzgebietes ist

1. entweder in der Rechtsverordnung genau zu beschreiben oder

2. grob zu beschreiben und in Karten darzustellen, die Bestandteil 

der Verordnung sind.

(8) Die Rechtsverordnungen werden von der sie erlassenden Stelle 

ausgefertigt. Sie werden im Sächsischen Gesetz- und Verordnungs-

blatt verkündet, in den Fällen des § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 

wird auf die Rechtsverordnung zusätzlich im Sächsischen Amtsblatt 

hingewiesen. 

(9) Können Karten oder zeichnerische Darstellungen, die Bestand-

teil der Verordnung sind, aus technischen Gründen nicht verkündet 

werden, wird ihre Verkündung dadurch ersetzt, dass sie auf die 

Dauer von mindestens zwei Wochen nach Verkündung der Verord-

nung im Übrigen bei der erlassenden Behörde zur kostenlosen Ein-
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sicht durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich ausge-

legt werden. In der Rechtsverordnung ist auf die Ersatzverkündung 

hinzuweisen. Während ihrer Geltung ist die Rechtsverordnung ein-

schließlich der nach Satz 1 verkündeten Bestandteile bei der erlas-

senden Behörde zur kostenlosen Einsicht während der Sprechzeiten 

niederzulegen. In der Rechtsverordnung ist auf die Möglichkeit der 

Einsichtnahme hinzuweisen.

(10) Eine Verletzung der Vorschriften der Absätze 1 bis 6 und 9 ist 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Verkün-

dung der Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, 

die die Verletzung begründen sollen, bei der für den Erlass zuständi-

gen Naturschutzbehörde geltend gemacht wird. 

(11) Absätze 1 bis 10 gelten für Satzungen im Sinne von § 22 ent-

sprechend. Satzungen werden ortsüblich bekannt gemacht.

§ 52  Einstweilige Sicherstellung

(1) Bis zur Unterschutzstellung nach den §§ 16 bis 21 kann die nach 

§ 50 Abs. 1 zuständige Naturschutzbehörde Teile von Natur und 

Landschaft einstweilig sicherstellen, wenn zu befürchten ist, dass 

das Schutzgebiet oder der Schutzgegenstand durch Eingriffe beein-

trächtigt und dadurch der Schutzzweck gefährdet würde.

(2) Die einstweilige Sicherstellung erfolgt durch Einzelanordnung 

oder durch Rechtsverordnung ohne das in § 51 geregelte Verfahren. 

Die betroffenen Gemeinden und, soweit die Gefährdung dem nicht 

entgegensteht, die sonstigen Betroffenen sollen vorher gehört wer-

den. Die Rechtsverordnung oder Einzelanordnung hat den Schutz-

§ 22 Abs. 3

(3)Teile von Natur und Landschaft, deren Schutz beabsichtigt ist, kön-
nen für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren einstweilig sichergestellt 
werden, wenn zu befürchten ist, dass durch Veränderungen oder Stö-
rungen der beabsichtigte Schutzzweck gefährdet wird. Die einstweilige 
Sicherstellung kann unter den Voraussetzungen des Satzes 1 einmalig 
bis zu weiteren zwei Jahren verlängert werden. In dem einstweilig si-
chergestellten Teil von Natur und Landschaft sind Handlungen und Maß-
nahmen nach Maßgabe der Sicherstellungserklärung verboten, die ge-
eignet sind, den Schutzgegenstand nachteilig zu verändern. Die einst-
weilige Sicherstellung ist ganz oder teilweise aufzuheben, wenn ihre 
Voraussetzungen nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umgang gege-
ben sind. Absatz 2 gilt entsprechend.

Lediglich Form und Verfahren der Sicherstel-

lung können gemäß § 22 Abs. 2 durch Lan-

desrecht geregelt werden.
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gegenstand, den Schutzzweck und die zur Erreichung des Zweckes 

erforderlichen Gebote und Verbote zu enthalten und ist auf längs-

tens drei Jahre zu befristen; eine Verlängerung um weitere zwei 

Jahre ist mit Zustimmung der nächst höheren Naturschutzbehörde 

möglich. Ist innerhalb zweier Jahre nach Inkrafttreten oder Bekannt-

gabe der einstweiligen Sicherstellung das Verfahren nach § 51 noch 

nicht eingeleitet worden, ist sie aufzuheben.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Satzungen der Ge-

meinden nach § 22.

§ 53  Befreiungen

(1) Von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes und der auf-

grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften kann die je-

weils zuständige Naturschutzbehörde oder Gemeinde auf Antrag 

Befreiung gewähren, wenn

1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-

chung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege zu vereinbaren ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Land-

schaft führen würde oder

2. überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung erfordern 

und die Artikel 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG oder die Arti-

kel 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG nicht entgegen-stehen.

§ 67 Befreiungen

(1)Von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes, in einer Rechts-
verordnung auf Grund des § 57 sowie nach dem Naturschutzrecht 
der Länder kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwen-
dig ist oder

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumut-
baren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Be-
langen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

Im Rahmen des Kapitels 5 gilt Satz 1 nur für die §§ 39 und 40, 42 und 43.

(2)Von den Verboten des § 33 Absatz 1 Satz 1 und des § 44 sowie von 

Geboten und Verboten im Sinne des § 32 Absatz 3 kann auf Antrag Be-

freiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschriften im Ein-

zelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. Im Fall des Ver-

bringens von Tieren oder Pflanzen aus dem Ausland wird die Befreiung 

vom Bundesamt für Naturschutz gewährt.

(3)Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. § 15 

Absatz 1 bis 4 und Absatz 6 sowie § 17 Absatz 5 und 7 finden auch dann 
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(2) Befreiungen können mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

Als Auflagen sind insbesondere Sicherheitsleistungen zulässig.

(3) Die Befreiung wird durch eine nach anderen Vorschriften gleich-

zeitig erforderliche Gestattung ersetzt, soweit nicht Bundesrecht ent-

gegensteht. Die Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die Vor-

aussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die sonst zuständige 

Naturschutzbehörde oder Gemeinde ihr Einvernehmen erklärt hat. § 

10 Abs. 1 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend.

Anwendung, wenn kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 

14 vorliegt.

§ 54  Auskunftspflicht und Betretungsbefugnis

(1) Die Naturschutzbehörden und der Polizeivollzugsdienst können 

zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach diesem 

Gesetz von natürlichen und juristischen Personen, auch des öffentli-

chen Rechts, die erforderlichen Auskünfte verlangen. Die zur Aus-

kunft verpflichtete Person kann die Auskunft auf solche Fragen ver-

weigern, deren Beantwortung sie oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 

Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 

Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Bedienstete und Beauftragte der Naturschutzbehörden, der 

Fachbehörden, der Gemeinden sowie des Polizeivollzugsdienstes 

sind befugt, zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege während der Tages-

zeit Grundstücke zu betreten. Ihnen ist es im Rahmen von Satz 1 

auch gestattet, dort Erhebungen, naturschutzfachliche Beobachtun-

gen, Vermessungen und Bodenuntersuchungen sowie ähnliche 

Dienstgeschäfte vorzunehmen. Als Tageszeit gilt die Zeit von 6.00 

§ 52 Auskunfts- und Zutrittsrecht  

(1)Natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Per  -  
sonenvereini  gungen haben den für Naturschutz und Landschafts  -  
pflege zuständigen Behörden oder nach § 49 mitwirkenden Behör-
den auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die   zur Durchführung   
der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft, dieses Kapitels   oder   
der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften erforderlich 
sind.  

(2)Personen, die von den in Absatz 1 genannten Behörden beauf  -  
tragt sind, dür  fen, soweit dies erforderlich ist, im Rahmen des Absat  -  
zes 1 betrieblich oder geschäftlich genutzte Grundstücke, Gebäude, 
Räume, Seeanlagen, Schiffe und Transportmittel der zur Auskunft 
verpflichteten Person während der Geschäfts- und Betriebszeiten b  e  -  
treten und die Behältnisse sowie die geschäftlichen Unterlagen ein-
sehen. Die zur Auskunft verpflichtete Person hat, soweit erforderlich, 
die beauftragten Personen dabei zu unterstützen sowie die geschäft-
lichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen.  

(3)Für die zur Auskunft verpflichtete Person gilt § 55 der Strafpro  -  
zessordnung   entsprechend.      

§ 52 BNatSchG betrifft den Vollzug der ar-

tenschutzschutzrechtlichen Vorschriften des 

Kapitels 5. Auskunfts- und Betretungsbefug-

nis zum Vollzug anderer Vorschriften richten 

sich gemäß § 65 Abs. 3 BNatSchG nach 

Landesrecht, d.h. nach § 54 SächsNatSchG.
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Uhr bis 22.00 Uhr. Grundstücke in der freien Landschaft oder im 

Wald können für naturschutzfachliche Beobachtungen von dem in 

Satz 1 genannten Personenkreis auch während der Nachtzeit betre-

ten werden, wobei Störungen der Jagdausübung zu vermeiden sind. 

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 

Grundgesetzes und Artikel 30 der Verfassung des Freistaates Sach-

sen) wird durch die Sätze 1 bis 4 insoweit eingeschränkt. Die Eigen-

tümer oder die sonst Berechtigten sind vor der Durchführung von 

Vermessungen, Bodenuntersuchungen sowie ähnlichen Dienstge-

schäften rechtzeitig vorher in geeigneter Weise zu benachrichtigen; 

die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung 

erfolgen, wenn die Maßnahme wegen ihrer Besonderheit auf eine 

Vielzahl von Grundstücken erstreckt werden muss. Bei Gefahr im 

Verzuge kann die Benachrichtigung unterbleiben. Nach Abschluss 

des Dienstgeschäftes ist, soweit möglich, der ursprüngliche Zustand 

wiederherzustellen.

(3) Der einem Bediensteten oder Beauftragten ausgestellte Dienst-

ausweis oder sonstige Nachweis der Beauftragung ist auf Verlangen 

vorzuzeigen.

(4) Entstehen dem Eigentümer oder dem sonst Nutzungsberechtig-

ten durch eine nach Absatz 2 zulässige Maßnahme unmittelbare 

Vermögensnachteile, ist dafür eine angemessene Entschädigung in 

Geld zu leisten.

§ 65 Abs. 3
(3)Die Befugnis der Bediensteten und Beauftragten der Naturschutzbe-

hörden, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke zu betreten, richtet 

sich nach Landesrecht.

§ 55  Anzeigepflicht und Überwachung von Natur und Land-
schaft

(1) Schäden in Schutzgebieten sind von den Grundstücks-eigentü-

mern oder den Nutzungsberechtigten unverzüglich der Naturschutz-

Das Bundesrecht sieht keine diesbezügli-

chen Pflichten vor und ist insoweit als ab-

schließend zu betrachten.
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behörde unmittelbar oder über die Gemeindeverwaltung anzuzei-

gen. Die Weisungen der Naturschutzbehörde sind zu befolgen.

(2) Werden bisher unbekannte Naturgebilde entdeckt, die des 

Schutzes oder der Pflege nach diesem Gesetz bedürfen, ist der 

Fund unverzüglich den in Absatz 1 genannten Behörden und dem 

Nutzungsberechtigten anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind der Entde-

cker, der Unternehmer sowie der Eigentümer und der Besitzer des 

Grundstückes. Der Entdecker, der in einem Arbeitsverhältnis zum 

Unternehmer steht, wird durch die Anzeige an diesen von seiner 

Verpflichtung befreit. Der Fund ist so lange in seinem bisherigen Zu-

stand zu belassen, bis die Naturschutzbehörde die notwendigen 

Maßnahmen getroffen oder den Fund freigegeben hat, längstens je-

doch auf die Dauer von sechs Wochen.

(3) Bedienstete der Bauaufsichtsbehörden, des Forst- und Jagd-

schutzes sowie der Fischereiaufsicht sind unbeschadet weiterge-

hender Befugnisse und Pflichten aufgrund anderer Rechtsvorschrif-

ten verpflichtet, ihnen bekannt gewordene Verstöße gegen die Vor-

schriften des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der 

auf ihnen beruhenden Rechtsverordnungen unverzüglich der Natur-

schutzbehörde anzuzeigen.

(4) Polizeibehörden und Polizeivollzugsdienst haben die Natur-

schutzbehörden von allen Vorgängen zu unterrichten, die deren Ein-

greifen erfordern oder für deren Entscheidung von Bedeutung sein 

können. Im Übrigen bleiben die Befugnisse des Polizeivollzugs-

dienstes nach anderen Rechtsvorschriften unberührt.

Neunter Abschnitt
Naturschutzvereine
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§ 56  Anerkennung von Naturschutzvereinen

(1) Ein Verein ist auf Antrag als Naturschutzverein anzuerkennen, 

wenn der Verein

1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwie-

gend die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert,

2. landesweit strukturiert und tätig ist im Sinne von Nummer 1,

3. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens fünf Jahre besteht und 

in diesem Zeitraum im Sinne der Nummern 1 und 2 tätig gewesen 

ist,

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei 

sind Art und Umfang seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis 

sowie die Leistungsfähigkeit des Vereines zu berücksichtigen,

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 

des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 

2878, 2890) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

von der Körperschaftsteuer befreit ist und

6. jeder Person, welche die Ziele des Vereins unterstützt, den Eintritt 

als Mitglied mit vollem Stimmrecht in der Mitgliederversammlung er-

möglicht. Bei Vereinen, deren Mitglieder ausschließlich juristische 

Personen sind, kann von den in Satz 1 genannten Voraussetzungen 

abgesehen werden, sofern die Mehrzahl dieser juristischen Perso-

nen diese Voraussetzungen erfüllt.

§ 3 Anerkennung von Vereinigungen (Umweltrechtsbehelfsgesetz)

(1) Auf Antrag wird einer inländischen oder ausländischen Vereinigung 

die Anerkennung zur Einlegung von Rechtsbehelfen nach diesem Ge-

setz erteilt. Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn die Vereinigung 

1. nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend 

die Ziele des Umweltschutzes fördert,

2. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in 

diesem Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen ist,

3. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei 

sind Art und Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis so-

wie die Leistungsfähigkeit der Vereinigung zu berücksichtigen,

4. gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 52 der Abgabenordnung ver-

folgt und

5. jeder Person den Eintritt als Mitglied ermöglicht, die die Ziele der 

Vereinigung unterstützt; Mitglieder sind Personen, die mit dem Eintritt 

volles Stimmrecht in der Mitgliederversammlung der Vereinigung erhal-

ten; bei Vereinigungen, deren Mitgliederkreis zu mindestens drei Vier-

teln aus juristischen Personen besteht, kann von der Voraussetzung 

nach Halbsatz 1 abgesehen werden, sofern die Mehrzahl dieser juristi-

schen Personen diese Voraussetzung erfüllt.

In der Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufgabenbereich, für den 

die Anerkennung gilt, zu bezeichnen; dabei ist insbesondere anzuge-

ben, ob die Vereinigung im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege fördert. Die Anerkennung kann, auch nach-

träglich, mit der Auflage verbunden werden, dass Satzungsänderungen 

mitzuteilen sind. Sie kann ferner auch öffentlich bekannt gemacht wer-

den. In den Fällen des Absatzes 3 ist bei einer Vereinigung, die im 

Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

fördert, in der Anerkennung darüber hinaus anzugeben, ob sie nach ih-

rer Satzung landesweit tätig ist.

(2) Für eine ausländische Vereinigung sowie für eine Vereinigung mit 

Die Anerkennung der Naturschutzvereini-

gungen erfolgt künftig nach § 3 Umwelt-

rechtsbehelfsgesetz. Bisherige Anerkennun-

gen bleiben aber bestehen.

112



In der Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufgabenbereich, für 

den die Anerkennung gilt, zu bezeichnen. Die Anerkennung ist auf 

zehn Jahre zu befristen.

(2) Mit dem Antrag sind Unterlagen vorzulegen, aus denen hervor-

geht, dass der Verein die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 

erfüllt.

(3) Die Anerkennung sowie die Rücknahme und der Widerruf der 

Anerkennung werden durch die oberste Naturschutzbehörde ausge-

sprochen und im Sächsischen Amtsblatt bekanntgemacht.

§ 56 (zu § 63 BNatSchG Anerkannte Naturschutzvereinigungen
(1) Eine anerkannte Naturschutzvereinigung im Sinne dieses Geset-

zes sowie im Sinne von §§ 63 Abs. 2 BNatSchG ist eine vom Frei-

staat Sachsen nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes aner-

kannte Vereinigung, die nach ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbe-

reich im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege fördert sowie zur Wahrnehmung dieses Aufgabenbe-

reiches landesweit tätig und strukturiert ist.

(2) Die Anerkennung sowie die Rücknahme und der Widerruf der 

Anerkennung werden durch die oberste Naturschutzbehörde ausge-

sprochen und im Sächsischen Amtsblatt bekanntgemacht. In der 

Anerkennung ist anzugeben, ob die Vereinigung im Sinne des Ab-

satzes 1 landesweit tätig und strukturiert ist.

einem Tätigkeitsbereich, der über das Gebiet eines Landes hinausgeht, 

wird die Anerkennung durch das Umweltbundesamt ausgesprochen. 

Bei der Anerkennung einer Vereinigung nach Satz 1, die im Schwer-

punkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert, 

ergeht diese Anerkennung im Einvernehmen mit dem Bundesamt für 

Naturschutz.

(3) Für eine inländische Vereinigung mit einem Tätigkeitsbereich, der 

nicht über das Gebiet eines Landes hinausgeht, wird die Anerkennung 

durch die zuständige Behörde des Landes ausgesprochen

Mit der Neuregelung des § 56 Sächs-

NatSchG wird abweichend zu § 63 

BNatSchG definiert, was eine anerkannte 

Naturschutzvereinigung ist. Anknüpfend an 

die bisherige Regelung im § 56 Sächs-

NatSchG sollen nur solche Vereinigungen 

bestimmte Rechte wahrnehmen können, die 

landesweit tätig und strukturiert sind. 

§ 57  Mitwirkungsrechte anerkannter Naturschutzvereine

(1) Einem nach § 56 anerkannten Verein ist Gelegenheit zur Stel-

lungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen Sachver-ständigen-

gutachten zu geben

§ 63 Mitwirkungsrechte

(2) Einer nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes von einem 
Land anerkannten Naturschutzvereinigung, die nach ihrer Satzung lan-
desweit tätig ist, ist Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in 
die einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben

1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Rang un-
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1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Rang un-

ter dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften der Naturschutzbe-

hörden,

2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen im Sinne der 

§§ 4 bis 6, 

3. bei der Vorbereitung von Plänen im Sinne des § 22b Abs. 8,

4. bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger 

öffentlicher Stellen zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen 

verdrängter wild lebender Arten in der freien Natur,

5. vor Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von Na-

turschutzgebieten, Nationalparken, Biosphärenreservaten, Land-

schaftsschutzgebieten, Flächennaturdenkmalen und sonstigen 

Schutzgebieten nach § 22a,

6. in Planfeststellungsverfahren, soweit es sich um Vorhaben han-

delt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind,

7. bei Plangenehmigungen, die von Behörden erlassen werden, die 

an die Stelle einer Planfeststellung im Sinne der Nummer 6 treten, 

soweit eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 17 Abs. 1b Satz 1 des 

Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 20. Februar 2003 (BGBl. I S. 286), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2833) ge-

ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, vorgesehen ist,

8. bei Erstellung von Hochwasserschutz-Aktionsplänen und 

-konzepten.

(2) Die Vereine sind von der zuständigen Behörde über Vorhaben, 

ter dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften der für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Behörden der Länder,

2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen im Sinne der 
§§ 10 und 11,

3. bei der Vorbereitung von Plänen im Sinne des § 36 Satz 1 Num-
mer 2,

4. bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger 
öffentlicher Stellen zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflan-
zen verdrängter wild lebender Arten in der freien Natur,

5. vor der Erteilung von Befreiungen von Geboten und Verboten 
zum Schutz von Gebieten im Sinne des § 32 Absatz 2, Natura 
2000-Gebieten, Naturschutzgebieten, Nationalparken, Nationalen 
Naturmonumenten und Biosphärenreservaten, auch wenn diese 
durch eine andere Entscheidung eingeschlossen oder ersetzt 
werden,

6. in Planfeststellungsverfahren, wenn es sich um Vorhaben im Ge-
biet des anerkennenden Landes handelt, die mit Eingriffen in Na-
tur und Landschaft verbunden sind,

7. bei Plangenehmigungen, die an die Stelle einer Planfeststellung 
im Sinne der Nummer 6 treten, wenn eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung vorgesehen ist,

8. in weiteren Verfahren zur Ausführung von landesrechtlichen Vor-
schriften, wenn das Landesrecht dies vorsieht,

soweit sie durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbe-

reich berührt wird.

(3) § 28 Absatz 2 Nummer 1 und 2, Absatz 3 und § 29 Absatz 2 des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes gelten entsprechend. Eine in anderen 

Rechtsvorschriften des Bundes oder der Länder vorgeschriebene inhalts-

gleiche oder weiter gehende Form der Mitwirkung bleibt unberührt.

(4) Die Länder können bestimmen, dass in Fällen, in denen Auswirkun-

gen auf Natur und Landschaft nicht oder nur im geringfügigen Umfang zu 
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Planungen und Verwaltungsverfahren im Sinne von Absatz 1 recht-

zeitig schriftlich zu benachrichtigen, wobei eine angemessene Frist 

für die Stellungnahme einzuräumen ist. Bei Verfahren mit Öffentlich-

keitsbeteiligung reicht die Unterrichtung der Vereine über die öffent-

liche Auslegung aus.

(3) Hat sich der Verein fristgemäß geäußert, werden ihm die we-

sentlichen Gründe mitgeteilt, soweit seinem Anliegen nicht entspro-

chen wurde.

(4) § 58 Abs. 2 BNatSchG gilt entsprechend.

(5) Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft wird er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen, dass für bestimmte 

Fälle oder Fallgruppen, in denen in der Regel Auswirkungen auf Na-

tur und Landschaft nicht oder nur in geringem Umfang oder Ausmaß 

zu erwarten sind, von einer Mitwirkung abgesehen werden kann. 

Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft kann zudem 

mit einem oder mehreren Vereinen schriftlich vereinbaren, dass die 

Vereine für bestimmte Fälle oder Fallgruppen von ihrem Beteili-

gungsrecht ganz oder teilweise keinen Gebrauch machen. Die Fälle, 

in denen nach Satz 2 von einer Mitwirkung abgesehen werden kann, 

sind im Sächsischen Amtsblatt bekannt zu machen. Der Ausschluss 

der Beteiligung wirkt sich nicht auf die Rechtsbehelfe der Vereine 

aus, wenn sie bei Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung innerhalb 

der für die Bürger geltenden Fristen Stellung genommen haben, so-

weit in der Rechtsverordnung oder der Vereinbarung keine abwei-

chende Regelung getroffen wurde.

erwarten sind, von einer Mitwirkung abgesehen werden kann.

§ 58  Rechtsbehelfe von Naturschutzvereinen § 64 Rechtsbehelfe

(1)Eine anerkannte Naturschutzvereinigung kann neben den Rechts-
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(1) Nach § 56 anerkannte Vereine können auch gegen Befreiungen 

von Verboten und Geboten zum Schutz von Biosphärenreservaten 

und Flächennaturdenkmalen unter den in § 61 BNatSchG benann-

ten Voraussetzungen Rechtsbehelfe einlegen.

(2) Klage und Antragsrechte werden nicht dadurch ausge-schlos-

sen, dass anstelle der in § 61 BNatSchG und Absatz 1 genannten 

Entscheidungen zu Unrecht andere Entscheidungen erlassen wor-

den sind, für die das Gesetz keine Mitwirkung der anerkannten Na-

turschutzvereine vorsieht.

behelfen nach § 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes, ohne in eige-
nen Rechten verletzt zu sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Ver-
waltungsgerichtsordnung einlegen gegen Entscheidungen nach § 63 
Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und Absatz 2 Nummer 5 bis 7, wenn die 
Vereinigung

1. geltend macht, dass die Entscheidung Vorschriften dieses Geset-
zes, Rechtsvorschriften, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen 
worden sind oder fortgelten, Naturschutzrecht der Länder oder 
anderen Rechtsvorschriften, die bei der Entscheidung zu beach-
ten und zumindest auch den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind, widerspricht,

2. in ihrem satzungsgemäßen Aufgaben- und Tätigkeitsbereich, so-
weit sich die Anerkennung darauf bezieht, berührt wird und

zur Mitwirkung nach § 63 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 oder Absatz 2 

Nummer 5 bis 7 berechtigt war und sie sich hierbei in der Sache geäu-

ßert hat oder ihr keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist.

(2)§ 1 Absatz 1 Satz 4, § 2 Absatz 3 und 4 Satz 1 des Umwelt-Rechts-

behelfsgesetzes gelten entsprechend.

(3)Die Länder können Rechtsbehelfe von anerkannten Naturschutzverei-

nigungen auch in anderen Fällen zulassen, in denen nach § 63 Absatz 2 

Nummer 8 eine Mitwirkung vorgesehen ist.

§ 59  Unterstützung und Beauftragung der anerkannten Natur-
schutzvereine

(1) Der Freistaat kann den nach § 56 anerkannten Vereinen nach 

Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Zuschüsse 

oder Aufwendungsersatz für Leistungen gewähren, die im öffentli-

chen Interesse des Naturschutzes und der Landschaftspflege lie-

gen. Dies gilt insbesondere für

1. den Erwerb von Grundstücken,
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2. die Vorarbeiten zur Ausweisung neuer Schutzgebiete, sofern ein 

Auftrag der zuständigen Naturschutzbehörde vorliegt,

3. Untersuchungen und Veröffentlichungen von wissenschaftlichem 

Interesse oder zur Aufklärung der Allgemeinheit über die Belange 

von Naturschutz und Landschaftspflege,

4. die Betreuung von geschützten Gebieten oder Gegenständen.

(2) Im Einverständnis mit den Vereinen kann diesen auch ohne Kos-

tenerstattung die Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaß-

nahmen von der zuständigen Naturschutzbehörde widerruflich über-

tragen werden. Dabei sind die Befugnisse der Behörde, der Natur-

schutzbeauftragten und der Naturschutzwarte gegen die des Verei-

nes abzugrenzen. Hoheitliche Befugnisse können nicht übertragen 

werden. Entsprechendes gilt für bestimmte Aufgaben des Arten-

schutzes, wenn ein für dieses Fachgebiet ausreichend vorgebildetes 

Vereinsmitglied betraut wird.

(3) Der ein Schutzgebiet oder einen Schutzgegenstand betreuende 

Verein ist unbeschadet der § 60 Abs. 1 und § 57 Abs. 5 vor einer 

Änderung oder Aufhebung der Schutzverordnung sowie vor Ertei-

lung von Ausnahmen oder Erlaubnissen anzuhören.

(4) Die Absätze 1 und 2 können, insbesondere nach Maßgabe von 

Förderrichtlinien, auch auf andere geeignete juristische Personen 

angewendet werden, soweit sie im Einzelfall Gewähr für eine ord-

nungsgemäße Aufgabenerfüllung bieten.

§ 3 Abs. 4

(4) Mit der Ausführung landschaftspflegerischer und -gestalterischer 

Maßnahmen sollen die zuständigen Behörden nach Möglichkeit land- 

und forstwirtschaftliche Betriebe, Vereinigungen, in denen Gemeinden 

oder Gemeindeverbände, Landwirte und Vereinigungen, die im Schwer-

punkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördern, 

gleichberechtigt vertreten sind (Landschaftspflegeverbände), anerkann-

te Naturschutzvereinigungen oder Träger von Naturparken beauftra-

gen. Hoheitliche Befugnisse können nicht übertragen werden.

§ 60  Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz
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(1) Die nach § 56 vom Freistaat anerkannten Naturschutzvereine 

können in einer Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz zusam-

menwirken. Die in § 57 geregelten Mitwirkungsbefugnisse können 

von dieser Arbeitsgemeinschaft im Auftrag aller oder mehrerer aner-

kannter Vereine wahrgenommen werden.

(2) Die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz ist von den Natur-

schutzbehörden aufzufordern, Vorschläge für die Berufung von Bei-

ratsmitgliedern und für die Betreuung geschützter Gebiete zu unter-

breiten.

(3) Der Freistaat beteiligt sich im Rahmen der zur Verfügung stehen-

den Haushaltsmittel an den Kosten der Geschäftsführung und den 

Auslagen, die für die Koordinierungstätigkeit der Landesarbeitsge-

meinschaft Naturschutz und die abgegebenen Stellungnahmen an-

fallen.
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Zehnter Abschnitt:
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kapitel 10

Bußgeld- und Strafvorschriften

§ 61  Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer aufgrund der §§ 16 bis 22 oder des § 25 Abs. 5 erlasse-

nen Rechtsverordnung, Satzung oder Einzelanordnung zuwi-

derhandelt, soweit sie für bestimmte Tatbestände auf diese 

Bußgeldvorschrift verweist,

2. einer sonstigen aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnung oder einer Rechtsverordnung oder Einzelan-

ordnung zur einstweiligen Sicherstellung eines Schutzgebietes 

zuwiderhandelt, soweit sie für bestimmte Tatbestände auf diese 

Bußgeldvorschrift verweist,

3. entgegen § 10 Abs. 1, 1a und 6, §§ 11 und 12 Abs. 1 einen 

Eingriff in Natur und Landschaft ohne die erforderliche behörd-

liche Entscheidung oder ohne die erforderliche Anzeige an eine 

Behörde vornimmt,

4. (gestrichen)

5. entgegen § 15 Abs. 3 Bezeichnungen oder Kennzeichen ver-

wendet oder Kennzeichen beschädigt, entfernt oder zerstört,

5a. einer vollziehbaren Entscheidung nach § 15 Abs. 6 Satz 1 

und 2 zuwiderhandelt, soweit diese Handlung nicht bereits nach 

§ 69 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer wissentlich entgegen § 39 Ab-

satz 1 Nummer 1 ein wild lebendes Tier beunruhigt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 1 einem wild lebenden 
Tier nachstellt, es fängt, verletzt oder tötet oder seine 
Entwicklungsformen aus der Natur entnimmt, beschä-
digt oder zerstört,

2. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 2 ein wild lebendes 
Tier erheblich stört,

3. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 3 eine Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte aus der Natur entnimmt, beschädigt 
oder zerstört oder

entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 4 eine wild lebende Pflanze 

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnimmt oder sie 

oder ihren Standort beschädigt oder zerstört.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. ohne Genehmigung nach § 17 Absatz 3 Satz 1 einen 
Eingriff in Natur und Landschaft vornimmt,

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Absatz 8 Satz 
1 oder Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 4 oder Satz 5, § 42 
Absatz 7 oder Absatz 8 Satz 1 oder Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 43 Absatz 3 Satz 4, oder § 43 Absatz 3 
Satz 2 oder Satz 3 zuwiderhandelt,

3. entgegen § 22 Absatz 3 Satz 3 eine dort genannte 
Handlung oder Maßnahme vornimmt,

Siehe auch § 10 OWiG, da Fahrlässigkeit nicht benannt 

ist, wird nach § 69 Abs. 2 BNatSchG nur vorsätzliches 

Handeln geahndet.
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einer anderen Vorschrift dieses Gesetzes als Ordnungswidrig-

keit geahndet werden kann,

6. den Vorschriften des § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 dieses Gesetzes 

zuwiderhandelt,

6a. entgegen § 25 Abs. 4 Pflanzen oder Pflanzenteile aus der 

Natur zu gewerblichen Zwecken ohne die erforderliche Gestat-

tung entnimmt,

7. entgegen § 26 ein besonders geschütztes Biotop zerstört 

oder erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt,

8. einen Zoo errichtet, wesentlich ändert oder betreibt, obwohl 

die nach § 27b erforderliche Genehmigung nicht vorliegt, oder 

gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 27b Abs. 4 oder 5 

verstößt,

9. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 gekennzeichnete Wanderwege, 

Sport- und Lehrpfade sowie für die Erholung der Bevölkerung 

ausgewiesene Spielplätze und Liegewiesen benutzt,

9a. entgegen § 31 Abs. 3 Satz 2 Motorsportveranstaltungen 

ohne die erforderliche Gestattung durchführt,

10. Sperren der in § 32 Abs. 2 genannten Art ohne die nach 

§ 32 Abs. 3 erforderliche Genehmigung errichtet,

11. auf Schutzstreifen an Gewässern nach § 34 Abs. 1 bauliche 

Anlagen ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung errich-

tet oder wesentlich erweitert,

4. entgegen § 23 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 57 Absatz 2 eine dort ge-
nannte Handlung oder Maßnahme in einem Meeresge-
biet vornimmt, das als Naturschutzgebiet geschützt 
wird,

5. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 ein dort genanntes Bio-
top zerstört oder sonst erheblich beeinträchtigt,

6. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Absatz 2 Satz 1, eine Veränderung oder Störung vor-
nimmt,

7. entgegen § 39 Absatz 1 Nummer 1 ein wild lebendes 
Tier ohne vernünftigen Grund fängt, verletzt oder tötet,

8. entgegen § 39 Absatz 1 Nummer 2 eine wild lebende 
Pflanze ohne vernünftigen Grund entnimmt, nutzt oder 
ihre Bestände niederschlägt oder auf sonstige Weise 
verwüstet,

9. entgegen § 39 Absatz 1 Nummer 3 eine Lebensstätte 
wild lebender Tiere oder Pflanzen ohne vernünftigen 
Grund erheblich beeinträchtigt oder zerstört,

10. entgegen § 39 Absatz 2 Satz 1 ein wild lebendes Tier 
oder eine wild lebende Pflanze aus der Natur entnimmt,

11. ohne Genehmigung nach § 39 Absatz 4 Satz 1 eine wild 
lebende Pflanze gewerbsmäßig entnimmt oder be- oder 
verarbeitet,

12. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 die Bodende-
cke abbrennt oder eine dort genannte Fläche behandelt,

13. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 einen Baum 
eine Hecke, einen lebenden Zaun, ein Gebüsch oder ein 
anderes Gehölz abschneidet oder auf den Stock setzt,

14. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 ein Röhricht 

Nur bei Verstoß gegen § 15 Abs. 6 Nr. 1 SächsNatSchG.
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12. den in § 54 Abs. 1 geregelten Auskunftspflichten zuwider-

handelt oder entgegen § 54 Abs. 2 das Betreten durch Bediens-

tete oder Beauftragte der Naturschutz- oder der Fachbehörden 

oder des Polizeivollzugsdienstes ohne rechtfertigenden Grund 

nicht gestattet,

13. entgegen § 55 Abs. 1 Schäden in Schutzgebieten nicht an-

zeigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geld-

buße geahndet werden

1. im Falle des Absatzes 1 Nr. 1, 3, 5a, 6a, 7, 8 und 11 bis zu 

50 000 EUR, 

2. in den übrigen Fällen bis zu 15 000 EUR. 

Das Höchstmaß verringert sich bei Fahrlässigkeit auf die Hälfte.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-

setzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1. die obere Naturschutzbehörde, wenn sie eine vollziehbare 

Anordnung erlassen hat,

2. die Gemeinde, wenn sie nach § 22 eine Satzung erlassen hat 

und diese für bestimmte Tatbestände auf § 61 Abs. 1 Nr. 1 ver-

weist,

3. im Übrigen die untere Naturschutzbehörde.

zurückschneidet,

15. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 einen dort 
genannten Graben räumt,

16. entgegen § 39 Absatz 6 eine Höhle, einen Stollen, einen 
Erdkeller oder einen ähnlichen Raum aufsucht,

17. ohne Genehmigung nach § 40 Absatz 4 Satz 1 eine 
Pflanze einer gebietsfremden Art oder ein Tier aus-
bringt,

18. ohne Genehmigung nach § 42 Absatz 2 Satz 1 einen 
Zoo errichtet, erweitert, wesentlich ändert oder betreibt,

19. entgegen § 43 Absatz 3 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

20. entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, auch in Ver-
bindung mit § 44 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2, 
diese in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 
54 Absatz 4, ein Tier, eine Pflanze oder eine Ware in Be-
sitz oder Gewahrsam nimmt, in Besitz oder Gewahrsam 
hat oder be- oder verarbeitet,

21. entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, auch in Ver-
bindung mit § 44 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2, 
diese in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 
54 Absatz 4, ein Tier, eine Pflanze oder eine Ware ver-
kauft, kauft, zum Verkauf oder Kauf anbietet, zum Ver-
kauf vorrätig hält oder befördert, tauscht oder entgelt-
lich zum Gebrauch oder zur Nutzung überlässt, zu kom-
merziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt oder auf 
andere Weise verwendet,

22. entgegen § 50 Absatz 1 Satz 1 ein Tier oder eine Pflan-
ze nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig zur Ein- oder 
Ausfuhr anmeldet oder nicht oder nicht rechtzeitig vor-
führt,

121



23. entgegen § 50 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

24. entgegen § 52 Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

25. entgegen § 52 Absatz 2 Satz 2 eine beauftragte Person 
nicht unterstützt oder eine geschäftliche Unterlage 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig vorlegt,

26. entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 an einem Ge-
wässer eine bauliche Anlage errichtet oder wesentlich 
ändert oder

27. einer Rechtsverordnung nach

a) § 49 Absatz 2,

b) § 54 Absatz 5,

c) § 54 Absatz 6 Satz 1, Absatz 7 oder Absatz 8

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen 

Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverord-

nung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-

schrift verweist.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 
338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 
Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Über-
wachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 
17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 
27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 
318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, 
verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 
oder Artikel 5 Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 1 eine Ein-
fuhrgenehmigung, eine Ausfuhrgenehmigung oder eine 
Wiederausfuhrbescheinigung nicht, nicht richtig, nicht 
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vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

2. entgegen Artikel 4 Absatz 3 Halbsatz 1 oder Absatz 4 
eine Einfuhrmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

3. entgegen Artikel 8 Absatz 1, auch in Verbindung mit Ab-
satz 5, ein Exemplar einer dort genannten Art kauft, 
zum Kauf anbietet, zu kommerziellen Zwecken erwirbt, 
zur Schau stellt oder verwendet oder ein Exemplar ver-
kauft oder zu Verkaufszwecken vorrätig hält, anbietet 
oder befördert oder

einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 11 Absatz 3 Satz 1 zu-

widerhandelt.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EWG) 
Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum Verbot von 
Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und 
Waren von bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die Tellerei-
sen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht ent-
sprechende Fangmethoden anwenden (ABl. L 308 vom 
9.11.1991, S. 1), verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig

1.entgegen Artikel 2 ein Tellereisen verwendet oder

entgegen Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 einen Pelz einer dort ge-

nannten Tierart oder eine dort genannte Ware in die Gemein-

schaft verbringt.

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 

und 2, des Absatzes 3 Nummer 1 bis 6, 18, 20, 21, 26 und 27 

Buchstabe b, des Absatzes 4 Nummer 1 und 3 und des Absat-

zes 5 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den üb-

rigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro ge-

ahndet werden.

(7) Die Länder können gesetzlich bestimmen, dass weitere 

rechtswidrige und vorwerfbare Handlungen, die gegen Vor-

schriften dieses Gesetzes oder Rechtsvorschriften verstoßen, 
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die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind oder fort-

gelten, als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden können.

§ 71 Strafvorschriften

(1)Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer eine in § 69 Absatz 2, Absatz 3 Nummer 
21, Absatz 4 Nummer 1 oder Nummer 3 oder Absatz 5 be-
zeichnete vorsätzliche Handlung gewerbs- oder gewohn-
heitsmäßig begeht.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe wird bestraft, wer eine in § 69 Absatz 2, Absatz 3 Num-
mer 21, Absatz 4 Nummer 1 oder Nummer 3 oder Absatz 5 
bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht, die sich auf ein 
Tier oder eine Pflanze einer streng geschützten Art bezieht.

(3)Wer in den Fällen des Absatzes 2 die Tat gewerbs- oder 
gewohnheitsmäßig begeht, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(4) Erkennt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig 
nicht, dass sich die Handlung auf ein Tier oder eine Pflanze ei-
ner streng geschützten Art bezieht, so ist die Strafe Freiheitss-
trafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

§ 62  Einziehung

Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit bezieht 

oder die zur Vorbereitung oder Begehung einer Ordnungs-wid-

rigkeit verwendet oder die durch eine Ordnungswidrigkeit ge-

wonnen oder erlangt worden sind, können durch die zuständige 

Behörde eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten ist anzuwenden.

§ 72 Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 Absatz 1 bis 5 oder eine 
Straftat nach § 71 begangen worden, so können

1. Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die Ord-
nungswidrigkeit bezieht, und

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung 
gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten und § 74a des Strafgesetzbuches sind anzuwenden.

Die Einziehung nach § 62 SächsNatSchG ist weiterhin an-

wendbar für Ordnungswidrigkeiten, die nach § 61 Sächs-

NatSchG begangen werden. Für Ordnungswidrigkeiten 

nach § 69 BNatSchG ist  § 72 BNatSchG anwendbar.
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Elfter Abschnitt:
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 63  Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften

(1) Folgende Rechtsvorschriften werden aufgehoben:

1. Artikel 6 des Umweltrahmengesetzes vom 29. Juni 1990 

(GBl. I Nr. 42 S. 649),

2. §§ 10 bis 16 des Landeskulturgesetzes vom 14. Mai 1970 

(GBl. I Nr. 12 S. 67),

3. Erste Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz – 

Naturschutzverordnung vom 18. Mai 1989 (GBl. I Nr. 12 

S. 159),

4. Erstes Gesetz zur Durchführung des Bundesnaturschutz-ge-

setzes vom 11. Juli 1991 (SächsGVBl. S. 241).

(2) Soweit in Rechtsvorschriften auf die aufgehobenen Vor-

schriften verwiesen wird, treten die entsprechenden Vorschrif-

ten dieses Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes erlas-

senen Rechtsverordnungen an ihre Stelle.

(3) (aufgehoben)

(4) (aufgehoben)

(5) Sehen Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes oder sol-

che, die aufgrund der Regelungen dieses Gesetzes fortgelten, 
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bei der Gestattung von Vorhaben die Einhaltung von Fristen 

vor, und bedürfen die Vorhaben keiner Gestattung aufgrund an-

derer Gesetze, finden diese Fristen nach dem Inkrafttreten die-

ses Gesetzes insoweit keine Anwendung, als die zu gestatten-

den Vorhaben nach § 3 in Verbindung mit der Anlage zum Ge-

setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sach-

sen der Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglich-keits-

prüfung unterliegen.

§ 64  Überleitungen bestehender Schutzvorschriften

(1) Die nach Artikel 6 § 8 des Umweltrahmengesetzes überge-

leiteten, die nach Artikel 6 § 6 des Umweltrahmengesetzes in 

Verbindung mit den §§ 12 bis 18 des Bundesnaturschutzgeset-

zes sowie die aufgrund von §§ 4 und 6 des Ersten Gesetzes zur 

Durchführung des Bundesnaturschutzgesetzes erlassenen 

Schutzvorschriften bleiben vorbehaltlich der nachfolgenden Ab-

sätze bis zu einer Neuregelung in Kraft.

(2) (aufgehoben)

(3) Anstelle der Ordnungsstrafen nach § 35 der Naturschutzver-

ordnung können bei Zuwiderhandlungen gegen die übergelei-

teten Schutzvorschriften Geldbußen nach Maßgabe von § 61 

Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 verhängt werden. § 61 Abs. 3 und 

§ 62 gelten entsprechend.

(4) Für die übergeleiteten Schutzvorschriften gilt § 53 mit der 

Maßgabe, dass die Befreiung an die Stelle von Regelungen 

über die Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen oder Zu-

stimmungen tritt. Die Voraussetzungen für eine Befreiung im 

Da § 53 SächsNatSchG in wesentlichen Teilen nicht mehr 

gilt, ist § 67 BNatSchG entsprechend anzuwenden
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Sinne des § 53 gelten als erfüllt, wenn die beantragte Handlung 

die Zielsetzung der übergeleiteten Schutzvorschriften oder, 

wenn eine konkrete Zielsetzung nicht abzuleiten ist, die allge-

meinen Zielsetzungen der jeweiligen Schutzkategorie gemäß 

den Vorschriften des Vierten Abschnitts nicht gefährdet.

(5) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne von Absatz 1 und 2 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vorsehen oder Duldungs-

pflichten vorschreiben, sind die nach diesem Gesetz zuständi-

gen Stellen oder Personen zur Durchführung oder Duldung ver-

pflichtet.

(6) (aufgehoben)

(7) (aufgehoben)

(8) Gebiete innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches eines 

Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteile (§§ 30 und 34 des BauGB) sind ab Inkrafttreten 

dieses Gesetzes nicht mehr Bestandteil bestehender Land-

schaftsschutzgebiete. Die Befugnis der Naturschutzbehörde, 

unter den Voraussetzungen des § 19 ein Landschaftsschutz-ge-

biet neu abzugrenzen, bleibt unberührt.

(9) (aufgehoben)

(10) Werden anlässlich eines Verfahrens zur Anpassung über-

geleiteter Schutzvorschriften an das geltende Recht der räum-li-

che oder sachliche Geltungsbereich nur unwesentlich geän-

dert, kann entsprechend § 51 Abs. 3 Satz 3 verfahren werden.

(11) Eine Verordnung oder Satzung nach den §§ 21 und 22, die 
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bis zum 31. Dezember 2005 erlassen wurde, ist nicht deshalb 

nichtig, weil statt eines Naturdenkmals ein geschützter Land-

schaftsbestandteil oder ein Naturschutzgebiet oder statt eines 

geschützten Landschaftsbestandteiles ein Naturdenkmal, Na-

turschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet hätte ausge-wie-

sen werden müssen. Werden von Satz 1 erfasste Rechts-vor-

schriften nach dem 31. Dezember 2006 geändert, gilt Satz 1 für 

die Änderungsvorschriften entsprechend, soweit durch die Än-

derung der Charakter des Schutzgebietes nicht wesentlich ver-

ändert wird. Dies gilt für die Änderung der fort geltenden 

Rechtsvorschriften entsprechend.
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§ 65  Übergangsvorschriften

(1) Bebauungspläne sowie Vorhaben- und Erschließungspläne, 

die vor Inkrafttreten des Gesetzes als Satzung beschlossen 

worden sind, sind auch ohne Vorliegen eines Landschafts- oder 

Grünordnungsplanes rechtmäßig, wenn sie Festsetzungen 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 des Baugesetzbuches enthalten, in de-

nen die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege im We-

sentlichen Berücksichtigung finden.

(2) Verfahren zur Gestattung von Vorhaben, die mit Eingriffen 

im Sinne des Dritten Abschnittes verbunden sind und die bei In-

krafttreten dieses Gesetzes begonnen waren, werden nach den 

Vorschriften dieses Gesetzes fortgeführt. Ist mit der Ausführung 

des Vorhabens rechtmäßig begonnen worden, sind nachträgli-

che Auflagen, die den Vorhabensträger wesentlich stärker be-

lasten, nicht zulässig; §§ 37 und 38 bleiben unberührt.

(3) (aufgehoben)

(4) (aufgehoben)

(5) Für die Übertragung der in § 25 Abs. 5 beschriebenen Auf-

gabe gewährt der Freistaat Sachsen jährlich je Einwohner 

0,00112 EUR den Landkreisen und 0,00053 EUR den Kreisfrei-

en Städten.

(6) Das Verfahren nach § 22a Abs. 6 findet bis zum 1. Januar 

2009 zunächst nur auf Europäische Vogelschutzgebiete An-

wendung.

§ 74 

Übergangs- und Überleitungsregelungen

(1)Vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] begonnene Verfahren zur Anerkennung von Ver-
einen sind zu Ende zu führen

1. durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit nach § 59 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in der bis zum ... [einsetzen: Datum des 
Tages, der vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Geset-
zes liegt] geltenden Fassung,

2. durch die zuständigen Behörden der Länder nach den 
im Rahmen von § 60 Absatz 1 und 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in der bis zum ... [einsetzen: Datum des 
Tages, der vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes liegt] geltenden Fassung erlassenen Vorschriften 
des Landesrechts.

(2)Vor dem 3. April 2002 begonnene Verwaltungsverfahren 

sind nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zu 

diesem Tag geltenden Fassung zu Ende zu führen. Vor dem ... 

[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] begon-

nene Verwaltungsverfahren sind nach § 58 des Bundesnatur-

schutzgesetzes in der bis zu diesem Tag geltenden Fassung zu 

Ende zu führen.

(3)Die §§ 63 und 64 gelten auch für Vereine, die nach § 29 des 

Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum 3. April 2002 gelten-

den Fassung oder nach § 59 oder im Rahmen von § 60 Absatz 

1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum ... [ein-

setzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden 

Fassung vom Bund oder den Ländern anerkannt worden sind.
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(7) Soweit sich durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung 

des Sächsischen Naturschutzgesetzes an das Bundesrecht 

vom 23. April 2007 (SächsGVBl. S. 110) die Zuständigkeit für 

den Erlass einer Verordnung oder Satzung geändert hat, gilt 

dies auch für Änderungen oder die Aufhebung bestehender 

Verordnungen oder Satzungen.

(8) Wurden Verordnungen nicht in dem nach § 51 Abs. 8 vorge-

sehenen Bekanntmachungsorgan verkündet, kann dieser Man-

gel nur noch bis zum 31. Dezember 2007 bei der für den Erlass 

zuständigen Naturschutzbehörde geltend gemacht werden.

(9) Ein Verein, der nach § 29 BNatSchG in der am 3. April 2002 

geltenden Fassung in Verbindung mit § 56 in der am 23. April 

geltenden Fassung dieses Gesetzes anerkannt war, gilt weiter-

hin als anerkannt im Sinne von § 56.

(10) § 50 Abs. 1 findet auch in den Fällen Anwendung, in denen 

bis zum 1. August 2008 erlassene Verordnungen zum Schutz 

von Naturschutzgebieten abweichende Zuständigkeiten vorse-

hen.

§ 66  (Inkrafttreten)
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